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1.  Vorbemerkungen 

1.1 Allgemeines 

Der Jahresabschluss der Stadt Düren wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen 
der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO 
NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und der Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt. 
 
Die Stadt Düren hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläu-
ternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahres-
abschlusses gem. § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Dem Anhang ist gem. § 45 Abs. 3 KomHVO 
NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach §§ 46 – 
48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das Folgejahr 
übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. 
 
Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, 
die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlun-
gen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. 
Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen sowie erforderliche ge-
sondert anzugebende Erläuterungen sind darzulegen. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass 
sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen und ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt bekommen 
(§ 95 Abs. 2 GO NRW a.F. i.V.m. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW). 
 

1.2 Unselbstständige Stiftungen 

1.2.1  Allgemeines 

Die Stadt Düren verfügt über unselbstständige Stiftungen, den „Dürener Wohnungsbaufonds“, den 
„Dürener Sozialfonds“, die „Kulturstiftung“ sowie sonstige unselbstständige Stiftungen des Leo-
pold-Hoesch-Museums. Bei Letztgenannten handelt es sich im Wesentlichen um Schenkungen an 
das Museum. 
 
Gem. § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW gehört das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen 
Stiftungen zum Sondervermögen, und zwar zu den Teilen des Sondervermögens, die den Vor-
schriften über die Haushaltswirtschaft unterliegen. Dieses Sondervermögen ist somit in der Bilanz 
zu berücksichtigen.  
 
Seit 2021 werden auch die sonstigen unselbstständigen Stiftungen als separate Stiftungsbilanzen 
(Madame-Thelen-Stiftung sowie Hubertus-Schoeller-Stiftung mit Unterstiftung Imre-Kocsis) aus-
gewiesen.  
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Das Stiftungsvermögen ist gesondert auszuweisen. Da bei den Stiftungen auch Verbindlichkeiten 
und ggf. auch Rückstellungen anzusetzen sind, hat sich die Stadt Düren dafür entschieden, die 
Stiftungsanteile bei jedem Bilanzposten explizit zu nennen („davon-Ausweis“).  
In der Hubertus- Schoeller-Stiftung besteht die Imre-Kocsis-Stiftung als weitere Unterstiftung und 
wird daher in der Teilbilanz Hubertus-Schoeller als „davon-Ausweis“ aufgeführt. 
 
Der Anteil, um den die Aktiva die Rückstellungen und Verbindlichkeiten übersteigen, wird als 
Sonderposten der jeweiligen Stiftung ausgewiesen.  
 
Die Vermögenslage der jeweiligen Stiftung kann den „Stiftungsbilanzen“ entnommen werden. 

 

1.2.2  Jahresergebnis und Ergebnisverwendung der Stiftungen 

Die Stiftungen haben folgende Überschüsse erwirtschaftet: 
 

 Dürener Wohnungsbaufonds  89.366,40 Euro 

 Dürener Sozialfonds  87.739,72 Euro 

 Dürener Kulturstiftung  6.066,67 Euro 

 
Die Überschüsse von Wohnungsbaufonds und Sozialfonds wurden in die jeweiligen Rückstellun-
gen eingestellt und werden in 2023 einer Verwendung zugeführt.  

 
Die Überschüsse des Jahres 2020 für den Wohnungsbau- und Sozialfonds wurden in folgender 
Höhe entnommen und zur Deckung gemeinnütziger Aufwendungen im städt. Haushalt eingesetzt: 
 
• Dürener Wohnungsbaufonds:            170.216,71 Euro 
• Dürener Sozialfonds:                         219.212,44 Euro 
           
Die Überschüsse der Kulturstiftung verbleiben für gemeinnützige Zwecke in der Stiftung. Die 
Entnahme aus Überschüssen aus der Rückstellung für Einzelmaßnahmen gem. Stiftungszweck er-
folgte in Höhe von 8.241,89 Euro.  
 
Aus der Hubertus-Schoeller-Stiftung wurden zwei Kunstwerke mit einem Buchwert von 400.000,- 
Euro zu einem Verkaufspreis von 710.000,- Euro veräußert, so dass abzüglich der Vermittlungs-
provision von 84.490,- Euro ein Veräußerungsgewinn von 225.510,- Euro erzielt wurde. Zur Kom-
pensation wurden zwei Kunstwerke, die sich bisher als private Dauerleihgaben im Bestand des 
Leopold-Hoesch-Museums befanden und dort mit einem Buchwert 253.000,- Euro geführt wur-
den, zu einem Marktwert von 625.510,- Euro zugunsten der Hubertus-Schoeller-Stiftung erwor-
ben. Ergänzend erfolgte die Zustiftung von vier Kunstwerken in einem Wert von 38.000,- Euro. 
In Gänze hat sich hierdurch die Stiftungsbilanz um 263.510,- Euro erhöht und die städtische Bilanz 
(ohne Stiftung) wegen der Reduzierung der Dauerleihgaben um 253.000,-Euro reduziert. 
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Aus der I-K-Stiftung wurden Kunstgegenstände im Wert von 13.332,99 Euro veräußert. Aus dem 
Verkaufserlös wurden 6.649,95 Euro auf Erhaltene Anzahlungen gebucht. 
Der Restbetrag in Höhe von 6.683,04 Euro wurde auf den Ertrag umgebucht. Dieser Ertrag diente 
zur Begleichung einer Gebührenrechnung. In der Ergebnisrechnung ergeben sich somit Ertrag und 
Aufwand in Höhe von jeweils 6.683,04 Euro. 
 
Wegen Änderung der Zuständigkeit wurden Kunstgegenstände im Gesamtwert von 6.000,00 Euro 
von der Hubertus-Schoeller-Stiftung auf die I-K-Stiftung verschoben. 
 
Bei der Madame-Thelen Stiftung  gab es in 2022 keine Erträge oder Aufwendungen. 
 
 

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

2.1  Allgemeines 

Gem. § 33 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2022 aus-
zuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung vorgenommen.  
 

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 

2.2.1 Aktiva 

2.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gem. § 44 Abs. 1 KomHVO 
NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Diese sind zu Anschaffungskosten 
bewertet und um planmäßige Abschreibungen vermindert angesetzt worden.  
 

2.2.1.2 Sachanlagen 

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um plan-
mäßige Abschreibungen, angesetzt worden (ausgenommen Grund und Boden, Kunstgegenstände). 
Entsprechend § 34 Abs. 1 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bi-
lanz aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese 
selbstständig verwertbar sind.  
 
Für das im Haushaltsjahr 2022 zugegangene Vermögen wurden die geleisteten Anschaffungskos-
ten und erbrachten Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW als Wertansätze 
zu Grunde gelegt. 
 
Die bei der Stadt Düren für die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen zu Grunde gelegten 
Nutzungsdauern sind als Tabelle in der Anlage beigefügt.  
 



Seite 9 von 53 
 

Folgende Änderungen wurden im Jahr 2022 vorgenommen: 
 
Änderungen der Nutzungsdauern u.a.: 
 
3.07 Beschallungsanlagen, Schwerhörigenanlage, ND bisher:10 Jahre 8 Jahre 
3.17 Mess- und Prüfgeräte, ND bisher: 10 Jahre 8 Jahre 
3.32 Schranke, elektrisch/handbetrieben (Schloss Burgau), ND bisher: 20 Jahre 15 Jahre 
4 z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, ND bisher: 10 Jahre 8 Jahre 
4  z.B.: Konzertmuschel MVM, ND bisher: 20 Jahre 15 Jahre 
4 z.B.: Kühlschrank, ND bisher: 10 Jahre 8 Jahre 
4  z.B.: Sprungpolster Feuerwehr (Typ 10,Gr.1), ND bisher: 15 Jahre 12 Jahre 
4  z.B.: Mobile Lichtanlage auf Stativen (Beleuchtungsanlage), ND bisher: 20 Jahre 10 Jahre 
4  z.B.: Funktisch Hauptfeuerwache, ND bisher: 12 Jahre 10 Jahre 
4  z.B.: Geschirrspülmaschine, ND bisher: 10 Jahre 8 Jahre 

5 
z.B.: Computer und Zubehör (Drucker, Monitor,Beamer, Projektor-nicht Overhead-
projektor-) Systemsteuerung, Scanner s.u.) Tablet,PC/Personalcomputer, Convertible,  
ND bisher: 3 Jahre 

4 Jahre 

5  z.B.: Saalbestuhlung MVM, ND bisher: 15 Jahre 12 Jahre 
5  z.B.: Podestbühne, Stehpult, Exponatpodest, Sockelplatte für Skulptur, ND bisher: 15 

Jahre 12 Jahre 
5  z.B.: Whiteboard/Activboard/Smartboard/Digitales schwarzes Brett bzw. Anzeigen-

board (interaktive Tafeln),Touchboard, ND bisher: 8 Jahre 
7 Jahre 

5  z.B.: Richtfunkantennen-Set, ND bisher: 3 Jahre 5 Jahre 
5  z.B.: Rahmenmodul inkl. Banner (außen), ND bisher: 10 Jahre 8 Jahre 
5  z.B.: mobiler Ballett-Tanzboden, ND bisher: 10 Jahre 8 Jahre 
5  z.B.: Ladekoffer für iPads, ND bisher: 5 Jahre 4 Jahre 
5  z.B.: Handy,Smartphone,Mobilfunkendgeräte, ND bisher: 5 Jahre 3 Jahre 

 
Neuaufnahme u.a.:  
 
1.50 WC-Container, Dusch-Container 10 Jahre 
1.58 Außentreppenturm 10 Jahre 
2.33 Wirtschaftswege (Oberbau/Deckschicht in Schotterbauweise) 20 Jahre 
4 z.B.: mobile Stiefelwaschanlage 10 Jahre 
4  z.B.: Folienschweißgerät 10 Jahre 
4  z.B.: Funkbediensystem 7 Jahre 
4  z.B.: Gasspürpumpe 7 Jahre 
5 z.B. Notebookwagen 8 Jahre 
5  z.B. Lernroboter, Programmiergerät 5 Jahre 
5  z.B. Labormühle 7 Jahre 
5  z.B. Theke (Gastronomie) 10 Jahre 
6.18 Geschwindigkeitsmessanhänger 10 Jahre 
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Änderungen u.a.: 
 
4 z.B.: Geschwindigkeitsmessanlage mobil (Kameras in Starrenkästen),                                                       

ergänzt: "Radardisplay, Geschwindigkeitsdisplay" 
4 z.B.: Gefrierschrank, ergänzt: "Tiefkühlzelle" 
4 z.B.: Markisen/Sonnendach, ergänzt: "Jalousien" 
5 z.B.: ergänzt: "elektr." Schlüsselkasten 
5 -digital anzeigende Messgeräte für Spannung, Strom, Widerstand; Sensor-Cassy; ergänzt: "Sen-

sorCase Koffer" 
 
 
Die noch bestehenden Festwerte haben weiterhin Bestand und werden jährlich überprüft. Der End-
bestand zum Stichtag hat sich insgesamt um 354 T Euro verringert, was vorwiegend aus der Min-
derung eines Festwertes beim Feuer- und Rettungsdienst resultiert.  
 
Ab 2019 werden die Vereinfachungsmöglichkeiten des 2. NKFWG NRW in der Form genutzt, 
dass Anschaffungen unter 800 Euro netto direkt als Aufwand und nicht über die Anlagenbuchhal-
tung gebucht werden. 
 
Bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten handelt es sich um sämtliche Ausgaben, welche 
geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben bzw. herzustellen und ihn in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen, sofern die Ausgaben dem Vermögensgegenstand einzeln 
zugeordnet werden können. 
Hierzu gehören auch die Nebenkosten (z.B. Transport, Versand, Versicherung). Des Weiteren sind 
Anschaffungspreisminderungen wie gewährte Skonti, Boni oder Rabatte in Abzug zu bringen. 
 
Als geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden folgende Werte zum Stichtag bilanziert: 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 35.719.185,03 Euro 
Hochbau 4.554.730,02 Euro 
Hochbau KP III 5.476.376,23 Euro 
Hochbau GS 2020  675.227,08 Euro 
Tiefbau 17.858.354,16 Euro 
Tiefbau KP II - Euro 
Tiefbau KP III 150.813,98 Euro 
Tiefbau Schulhöfe,ASP,etc. 1.289.512,70 Euro 
Tiefbau Schulhöfe, ASP etc. GS 2020 2.338,16 Euro 
Feuerwehr/Rettungsdienst 59.560,59 Euro 
AiB Ausstattung,Geräte 1.097.580,78 Euro 
AiB Erwerb Grundst./Gebäude 2.397.017,67 Euro 
Ausstattung, Geräte GS 2020 - Euro 
AiB Sonst.Baumaßnahmen 325.870,91 Euro 
AIB Sonstige Invest. Zuschüsse Stift. Gymn. 207.827,58 Euro 
Sonstige Investive Zuschüsse 1.623.975,17 Euro 
Sonstige Investive Zuschüsse KP III - Euro 
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Gegenüber 2021 erhöht sich der Ausweis um 5,5 Mio. Euro, da sich insbesondere im Bereich 
Tiefbau, aber auch im Bereich Hochbau sowie Hochbau KP III mehr Maßnahmen in der Umset-
zung befinden. 
 
Die sonstigen investiven Zuschüsse KP III wurden um 1,8 Mio. Euro auf 0,00 Euro reduziert, da 
die Maßnahmen im Kapitel 1 (u.a. Umbau Kirche St. Bonifatius) abgeschlossen wurden. 
  

 

2.2.1.3 Finanzanlagen 

Die Stadt Düren hält folgende Anteile an verbundenen Unternehmen: 
 
- Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen Düren mbH (EGD)   

 
Beteiligungsquote Stadt Düren 80,80 % 
Sitz des Unternehmens Paradiesstraße 17, 52349 Düren 
Eigenkapital 2022 853.288,57 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern 255.484,61 Euro 

 
 

- Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt Düren GmbH (WIN.DN)   
 
Beteiligungsquote Stadt Düren 100,00 % 
Sitz des Unternehmens Am Langen Graben 1, 52353 Düren  
Eigenkapital 2022 597.764,30 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern -1.179.047,09 Euro 

 
Zwischen der Stadt Düren und der WIN.DN GmbH besteht ein Betrauungsvertrag. Im Jahr 2022 
wurden seitens der Stadt Düren Mittel in Höhe von 1.270.700,00 Euro zugunsten der WIN.DN 
GmbH ausgezahlt und dienten der teilweisen Deckung des Jahresfehlbetrages. 

  
- Dürener Bauverein AG  

 
Beteiligungsquote Stadt Düren 74,11 % 

davon 0,07 % in Form einer Wertpapierleihe 
Sitz des Unternehmens Grüngürtel 31, 52351 Düren 
Eigenkapital 2022 18.515.000,50 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern 632.153,46 Euro 
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- Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG)   
 

Beteiligungsquote Stadt Düren 100,00 % 
Sitz des Unternehmens Paradiesstraße 15, 52349 Düren 
Eigenkapital 2022 137.781,34 Euro 
Jahresüberschuss 2022 nach Steuern 1.490,09 Euro 

 
 
Die Stadt Düren hält folgende Beteiligungen:  
 
- Krankenhaus Düren gem. GmbH  

 
Beteiligungsquote Stadt Düren 50,00 % 
Sitz des Unternehmens Roonstraße 30, 52351 Düren  
Eigenkapital 2022 0,00 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern -8.293.179,10 Euro 

 
 
Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage für das Jahr 2022 
wurde bei der Gesellschaft eine wiederholte Wertminderung festgestellt. Unter Bezugnahme auf 
§ 36 Abs. 6 KomHVO NRW wurde sodann eine außerordentliche Abschreibung des 
Beteiligungsbuchwertes in Höhe von 3.074.087,92 Euro vorgenommen. Zum 31.12.2022 beträgt 
der Buchwert der Finanzanlage 1,- Euro. Die Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß 
§ 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.  
 
Im März 2023 hat der Rat der Stadt Düren dem Verkauf aller städtischen Anteile zu einem Kauf-
preis von 1,- Euro zugestimmt. Der Verkauf fand – nachdem alle Vollzugsvoraussetzungen vor-
gelegen haben – rückwirkend zum 01.01.2023 statt. 
 
- Stadtwerke Düren GmbH (SWD)   

  
Beteiligungsquote Stadt Düren insgesamt 
           davon städt. Haushalt 
           davon Einlage in den DSB 

50,10 % 
39,10 % 
11,00 % 

Sitz des Unternehmens Arnoldsweilerstraße 60, 52351 Düren  
Eigenkapital 2022 26.287.719,80 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern 2.968.590,40 Euro 

 
 
Die Stadt Düren verfügt insgesamt über 50,10 % der Anteile an der SWD. Um die Verluste des 
Bäder-BgA DSB auszugleichen, hat die Stadt Düren 11,00 % der Anteile an SWD an den DSB 
übertragen.  Die verbleibenden 39,10 % der Anteile sind in der städtischen Bilanz aktiviert.  
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- Medizin Campus AöR  
 

Beteiligungsquote Stadt Düren 50,00 % 
Sitz des Unternehmens Bismarckstraße 16, 52351 Düren  
Eigenkapital 2022 199.289,95 Éuro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern - 54.588,54 Éuro 

 
 
Zudem ist die Stadt Düren Mitglied in folgenden Zweckverbänden 
 
- Wasserleitungszweckverband Langerwehe  

 
Beteiligungsquote Stadt Düren 12,00 % 
Sitz des Unternehmens Im Gewerbegebiet 3, 52379 Langerwehe  
Eigenkapital 2022 3.294.511,17 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern 115.817,77 Euro 

 
Die Beteiligungsquote wird analog zum Anteil der Verbandsmitglieder an der Konzessionsabgabe 
2022 geführt. Im Jahr 2021 lag dieser Anteil bei 11,90 %, in 2022 bei 12,00 %.  

 
 

- Planungsverband Düren-Niederzier 
  

Beteiligungsquote Stadt Düren 74,79 %  
Sitz des Unternehmens Düren 

Verwaltungssitz Stadt Düren Kaiserplatz 2 - 4, 52349 Düren 
Verwaltungssitz Gemeinde Niederzier Rathausstraße 8, 52382 Niederzier 

Eigenkapital 2021 49.585,85 Euro 
Jahresergebnis 2021 nach Steuern -2.605,36 Euro 

 
 

- Sparkassenzweckverband Kreis Düren/Stadt Düren 
 

Beteiligungsquote Stadt Düren 40,00 % 
Sitz des Unternehmens Ecke Schenkel-/Zehnthofstraße, 52349 Düren 
Eigenkapital 2022 229.913.373,56 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern 5.340.736,39 Euro 
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- Förderschulzweckverband im Kreis Düren 
 
Beteiligungsquote Stadt Düren 44,03% 
Sitz des Unternehmens Bismarckstraße 16, 52351 Düren 
Eigenkapital 2020 19.049.734,25 Euro  
Jahresergebnis 2020 nach Steuern 730.400,15 Euro 

 
Die Beteiligungsquote spiegelt den städtischen prozentualen Anteil an der vom Förderschulzweck-
verband im Kreis Düren erhobenen Verbandsumlage wider. Die Verbandsumlage setzt sich aus 
dem Umlageanteil nach Anzahl der FörderschülerInnen und aus dem Umlageanteil nach Umlage-
grundlagen gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) des jeweiligen Haushaltsjah-
res zusammen. 
 
Daneben sind folgende selbstständige Stiftungen bzw. Anstalten im städtischen Haushalt ausge-
wiesen: 
 
- Stiftung Fabrik für Kultur & Stadtteil Düren 

 
Beteiligungsquote Stadt Düren 100,00 % 
Sitz des Unternehmens Friedenstraße 2 b, 52351 Düren 
Eigenkapital 2021 2.401.097,75 Euro 
Jahresergebnis 2021 nach Steuern -50.748,36 Euro 

 
 

- Stiftisches Gymnasium AöR 
 

Der Bilanzwert des Stiftischen Gymnasiums wird mit einem Erinnerungswert geführt, der Anteil 
der bisherigen investiven Zuwendungen ist nach Änderung bzw. Konkretisierung der aktuellen 
Handreichung als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.  
 
 
Das Sondervermögen der Stadt Düren setzt sich wie folgt zusammen: 
 
- Dürener Service Betrieb (DSB) – eigenbetriebsähnliche Einrichtung 

 
Beteiligungsquote Stadt Düren 100,00 % 
Sitz des Unternehmens Paradiesstraße 17, 52349 Düren 
Eigenkapital 2022 10.748.977,08 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern -364.427,04 Euro 
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- Stadtentwässerung Düren (SE) – eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
  

Beteiligungsquote Stadt Düren 100,00 % 
Sitz des Unternehmens Kaiserplatz 2 – 4, 52349 Düren  
Eigenkapital 2022 65.284.727,10 Euro 
Jahresergebnis 2022 nach Steuern 4.175.662,85 Euro 

 
 
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. in einigen Fällen mit ei-
nem Erinnerungswert. Der Ansatz der Ausleihungen entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbe-
trag. 
 
Die Stadt Düren nimmt die größenabhängige Befreiung gem. § 116a GO NRW im Zusammenhang 
mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes in Anspruch. In diesem 
Fall sind gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses 
Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichti-
gen Tochterunternehmen aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen 
Tochterunternehmen handelt es sich um die Dürener Bauverein AG, den Dürener Service Betrieb 
(DSB) und um die Stadtentwässerung Düren (SE). Bei der jeweiligen Aufzählung sind die wesent-
lichen Zahlungsströme aus Sicht der Stadt Düren genannt. Bezüglich der einzelnen Jahresergeb-
nisse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Dürener Bauverein AG wird auf den spä-
teren Beteiligungsbericht verwiesen. 
 
 
Leistungsbeziehungen mit Dürener Bauverein AG 2022 
Erträge in Euro 
 

Beitreibungsgebühren -0,85 
Brandschaugebühren Amt 37 -237,50 
Dividendeneinnahmen Dürener Bauverein/ Dürener Wohnungsbaugenossen-
schaft -5.111,19 
Dividendeneinnahmen Wohnungsbaufonds -630,09 
Erbbauzinsen 20.3 -52.130,76 
Erbbauzinsen Wohnungsbaufonds -729,22 
Gebühren. f. Sondernutzung. f. Baustelleneinrichtung u. Gerüste 66 -128,00 
Gewerbesteuer 27.780,00 
Grundsteuer B -270.260,03 
Mieten aus Dienstwohnungen -101,96 
Nebenkostenvorauszahlung -9.692,96 
Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung 0,00 
Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung Sozialfonds -83.868,34 
Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung Wohnungsbaufonds -88.000,00 
Zinsen aus Sonst. Baudarlehen Dürener WF -1.120,00 
Gesamtergebnis -484.230,90 
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Aufwendungen in Euro 
 

Laufende Unterhaltung 61.136,60 
Vermischte Ausgaben WF 3.919,29 
Gesamtergebnis 65.055,89 

 
 
Die Dürener Bauverein AG verwaltet den städtischen Wohnungsbestand und erhält hierfür eine 
Vergütung. Für das Geschäftsjahr 2022 betrug diese 282.629,40 Euro. Hierbei erfolgt eine 
Saldierung der Erlöse aus der Wohnhausbewirtschaftung mit dem Verwalterentgelt für 
Wohnhausbewirtschaftung beim Bauverein. Bei der Stadt wird ein saldiertes Ergebnis als 
Überschuss aus der Wohnhausbewirtschaftung (Sachkonten 441150000, 441151000,441152000) 
ausgewiesen. Ab dem Jahr 2023 werden die Erträge und Aufwendungen dem Bruttoprinzip 
entsprechend separat verbucht. 
 
Leistungsbeziehungen mit Dürener Service Betrieb 2022 
Erträge in Euro 
 
Ausgleichszahlungen DSB -98.580,24 
Brandschaugebühren Amt 37 -220,00 
Erlöse aus Druckleistungen der Druckerei -51,05 
Erstattungen Personalkosten DSB -36.024,00 
Erstattungen von Versicherungsbeiträgen durch DSB -108.290,17 
Erstattung durch DSB -2.182,41 
Erstattung Reinigungskosten -116.885,81 
Gebühren für Sondernutzung -26.660,00 
Gestattungsentgelte aus Grundstücksrechten 20.3 -6.609,28 
Gewerbesteuer 11.429,00 
Regressansprüche -146,30 
Vermischte Einnahmen -4.820,26 
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht -139,50 
Verwaltungsgebühren ruhender Straßenverkehr 30.4 -520,00 
Verwaltungskostenerstattung des DSB -392.420,00 
Zinseinnahmen für Kassenkredite an DSB -3.332,22 
Gesamtergebnis -785.452,24 

 
Aufwendungen in Euro 
 
Allgemeine Ordnungsmaßnahmen 53.796,50 
Aufwendungen Familienzentren 328,72 
Aufwendungen für Flüchtlinge 1.100,96 
Ausstattung, Geräte Hausmeister 35,70 
Ausstattung, Geräte u.a. 626,98 
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte -5.413,06 
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -2.217,11 
Benutzung von Sportstätten 46.058,68 
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Durchführung von Wahlen 5.041,26 
Erstattung an DSB für Unterh. der Außenanlagen Städt. Gebäude 625.000,00 
Erstattung an DSB für Allgemeininteressen Straßenreinigung 390.000,00 
Erstattung an DSB für die Unterhaltung des Stadtwaldes 80.000,00 
Erstattung an DSB für Grünflächenfunktion der Friedhöfe 904.000,00 
Erstattung an DSB für Unterhaltung der Kinderspielplätze 295.000,00 
Erstattung an DSB für Unterhaltung der Sportanlagen 88.500,00 
Erstattung an DSB für den Bauhof 780.000,00 
Erstattung an DSB für Reinigung 365.000,00 
Erstattung an DSB für Straßenbeleuchtung 1.640.000,00 
Erstattung an DSB für Straßengrünunterhaltung 203.000,00 
Erstattung an DSB für Unterhaltung der Anlagen 2.519.723,52 
Fahrzeuggestellung 109.384,10 
Fahrzeughaltung 4.548,29 
Gebühren für Grabpflege Heiß 100,00 
Geschäftsausgaben 1.383,53 
Hausverwaltung 355,98 
Klima- und Forstpauschale 13.183,45 
Laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 4.237,89 
Mitgliedsbeiträge -1.301,92 
Mittel für Spielplatzpaten 136,02 
Nicht planbare bauliche Unterhaltung 13.957,39 
Öffentlichkeitsarbeit 550,00 
Personalnebenausgaben -198,44 
Projektkosten Jugend Stärken 1.551,91 
Reinigung 54.391,10 
Rüstkosten und technische Arbeiten 3.345,05 
Sonstige Betriebsausgaben 1.996,40 
Sonstige Betriebsausgaben VHS 808,25 
Sportförderung 32.636,79 
Steuern und Abgaben 1.961,00 
Unterhaltung von VS-Anlagen 17.770,00 
Verbrauchsmittel 3.133,15 
Vergütung tariflich Beschäftigte 26.594,44 
Verlustausgleich Hallenbad 373.455,05 
Vermischte Ausgaben 117,22 
Wartungen, Inspektionen, Gutachten 13.750,00 
Zuschuss Aufholen nach Corona 51 120,00 
Gesamtergebnis 8.667.548,80 
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Leistungsbeziehungen mit Stadtentwässerung Düren 2022 
Erträge in Euro 
 
Erstattung Personalkosten durch SE -9.311,00 
Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch SE -11.886,15 
Erstattung durch SE -25.502,95 
Erstattung Kosten der Gebäudewirtschaft durch SE -159.827,19 
Erstattung von Personalkosten 1.663,19 
Erstattung von Überzahlungen -500.005,42 
Erstattungen von Dritten -60.851,67 
Kostenerstattungen (privat-rechtlich) -175,00 
Verwaltungskostenerstattung der SE -315.680,00 
Gesamtergebnis -1.081.576,19 

 
 
Aufwendungen in Euro 
 
Ausgaben für externe Stellenbesetzung -9.857,31 
Beamtenbezüge 29.632,43 
Beihilfen, Unterstützungen, Untersuchungen -1.440,41 
Erstattung an SE für Gewässerunterhaltung 920.572,00 
Erstattung an SE für Entwässerung öfftl. Verkehrsflächen 3.053.609,00 
Laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 3.099,34 
Mitgliedsbeiträge -91,54 
Personalnebenausgaben -13,95 
Unterhaltung Park- und Grünanlagen 2.024,78 
Versicherungen ab 2021 3.091,70 
Wartung IT Soft- und Hardware -9.711,24 
Gesamtergebnis 3.990.914,80 

 
 
Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zusammen aus längerfristig angelegten 
zweckgebundenen Nachlässen von 0,6 Mio. Euro, hinterlegten Kautionen bzw. Sparbüchern mit 
Werten von 0,4 Mio. Euro sowie dem Versorgungsfonds bei der Rheinischen Versorgungskasse 
(RZK) in Höhe von 2,0 Mio. Euro und dem Termingeld der Kulturstiftung in Höhe von 1,5 Mio. 
Euro  
 

Verwaltung Termingeldanlagen bei Kreditinstituten     

      
 

Bezeichnung Anlageart  Betrag  
Verzin-

sung 
Zinsaus-

schüttung Laufzeit 
 

Erbschaft Heiß Termingeld      517.000 Euro 0,88% jährlich 
15.11.2018 - 
15.11.2023 

 

Dürener Kulturstiftung 
Kapital Termingeld   1.500.000 Euro 0,40% jährlich 

11.09.2019 - 
11.09.2026 

 

    2.017.000 Euro    
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Bei den Ausleihungen an Beteiligungen ist der Förderschulzweckverband aufgeführt. 
 
Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen: ausgegebene Arbeitgeberdarlehen 
sowie an Dritte ausgegebene Baudarlehen zum Bau von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern, 
Kautionen für angemietete Privatwohnungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung sowie For-
derungen der unselbständigen Stiftungen aus gewährten inneren Darlehen.  
 
Die Genossenschaftsanteile beinhalten 21,99 % der Anteile an der Gemeinnützige Wohnungsbau-
genossenschaft für Stadt und Kreis Düren eG. 
 
 
Ebenfalls bei den sonstigen Ausleihungen sind folgende Geschäftsanteile in der städtischen Bi-
lanz ausgewiesen:  
 

Unternehmen Beteiligungsquote Stadt Düren 
regio iT-Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 0,860 % 
d-NRW AöR 0,0731 % 
Krankenhaus Düren Träger GmbH 3,000 % 
Fischereigenossenschaft Düren 74,21 % 
20 Jagdgenossenschaften - 

 
 

2.2.1.4 Vorräte und vorgehaltene Veräußerungsgrundstücke 

Der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt teilweise zu Festwerten, teilweise zu An-
schaffungskosten.  
 
Der Bereich der Vorräte ist insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Für den Papiervorrat wurde 
ein Festwert gebildet. Daneben gibt es die Tankstelle der Feuerwehr sowie einige Heizöl- und 
Flüssiggastanks in städt. Gebäuden. Hierbei wird unterstellt, dass die zuletzt angeschafften Be-
stände zuerst verbraucht werden.  
 
Der Bilanzausweis der vorgehaltenen Veräußerungsgrundstücke erhöht sich wie bereits im Vor-
jahr nochmals im Saldo insgesamt um 2,3 Mio. Euro auf 15,1 Mio. Euro. Es handelt sich hierbei 
zum einen um Gebäude und Flächen, welche insbesondere im Zuge des Masterplans erworben 
worden sind, um sie später zu verwerten, zum anderen um den Erwerb von Gewerbeflächen in den 
zukünftigen Gewerbegebieten „Im Rossfeld“ und „Düren/Kreuzau. 
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2.2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen 
Vermögensgegenstände wurden, soweit sie keiner Einzel- oder Pauschalwertberichtigung unter-
lagen, mit dem Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwert-
berichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurde eine pauschalierte Wertberichti-
gung in Höhe von ca. 17,0 Mio. Euro verbucht. Die pauschalierte Wertberichtigung wird durch 
prozentuale Abschläge je nach Alter und Art der Forderung vorgenommen. Die Erhöhung um 1 
Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr resultiert vorwiegend aus der Erhöhung der Forderungen aus 
Gebühren und Transferleistungen. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von 11,52 Mio. Euro 
ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (9,6 Mio. Euro) erhöht sich dieser Wert insbesondere 
durch eine Einzelwertberichtigung eines Kassenkredites an die Krankenhaus Düren gGmbH. 
Die Steuerforderungen haben sich aufgrund einer Schlussrechnung zum Anteil der Einkommens-
teuer um 1,91 Mio. Euro auf 2,02 Mio. Euro (VJ 0,11 Mio. Euro) erhöht.  
 
Eine Gesamtübersicht der Forderungen einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspie-
gel zu entnehmen. 
 
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen der Stadt gegen den Kreis 
Düren auf Grund von Nutzungsrechten betreffend die „Kreis Düren Arena“ sowie Forderungen 
gegen debitorische Kreditoren ausgewiesen. Zudem werden hier die Forderungen der unselbstän-
digen Stiftungen Dürener Wohnungsbaufonds, Dürener Sozialfonds und der Kulturstiftung aus zur 
Verfügung gestellten Kassenkrediten bilanziert. 
 

2.2.1.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Die Europäische Zentralbank erhöhte im Juli 2022 erstmals den Leitzins auf 0,5 % und leitete 
damit die Zinswende ein, wodurch Geldanlagen wieder verzinst wurden. Am 17.08.2022 konnte 
erstmalig wieder nicht benötigte Liquidität angelegt werden. 
Am 31.12.2022 war Tagesgeld in Gesamthöhe von 34,5 Mio. Euro angelegt. 

 

2.2.1.7  Liquide Mittel 

Zum Bilanzstichtag betragen die liquiden Mittel 3,5 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um städt. 
Bankguthaben, Guthaben auf den Schulgirokonten, Bestände zum Bilanzstichtag bei den Geldan-
nahmestellen und weitere Konten aus dem Bereich Schulen und Kindertagesstätten, auf denen zum 
Beispiel Essensgelder vereinnahmt und später wieder verausgabt werden. Da es sich bei den Letzt-
genannten um Konten der Stadt Düren handelt, die Gelder jedoch anderen zustehen, sind die Be-
stände in den liquiden Mittel enthalten, in gleicher Höhe jedoch als Verbindlichkeit ausgewiesen. 
Durchlaufende Gelder werden im Kassenbestand berücksichtigt und entweder als Forderung oder 
Verbindlichkeit zum Bilanzstichtag bilanziert. Im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 haben 
sich die liquiden Mittel um knapp 1,1 Mio. Euro reduziert.  
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Weiterhin sind in den liquiden Mitteln Wertpapiere des Anlagevermögens enthalten, die zum 
01.01.2021 von Geldmarktkonten auf laufende Girokonten umgebucht wurden und dort unter ein-
zelnen Vorgänge geführt werden. Hintergrund war die Vermeidung einer absehbaren Negativver-
zinsung von Stiftungsgeldern und angesparten Guthaben städtischer Schulen.   
 

Bezeichnung Anlagebetrag Anlage ab 

Geldanlage Kapital Stiftung Schröder 185.391,49 Euro 29.12.2020 

Geldanlage Stiftung Schröder - Martinswecken 10.225,84 Euro 04.01.2021 

Geldanlage Erbschaft Heiß - Anlage 2             1.123,25 Euro 04.01.2021 

Geldanlage Gymn. am Wirteltor           64.340,01 Euro 04.01.2021 

Geldanlage RS Wernerstraße           25.566,39 Euro 04.01.2021 

Geldanlage GS Peschschule             5.225,23 Euro 04.01.2021 

Gesamtsumme:  291.872,21 Euro  
 
 

2.2.1.8 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen 
ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
 
Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden ausgewiesen: 
 
-  ARAP (gem. Aufstellung der Stadtkasse) 
-  Investiver Zuschuss im Bereich für Kinder, Jugendliche und Familien (Amt 51) 
- Investiver Zuschuss im Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) 
- Investiver Zuschuss Stift. Gymnasium (Amt 40) 
- Investiver Zuschuss im Bereich Tiefbau (Amt 66) 
-  Investiver Zuschuss im Amt für Stadtentwicklung (Amt 61) 
-  Investiver Zuschuss im Amt für Gebäudemanagement (Amt 65) 
-  Investiver Zuschuss im Bereich Liegenschaften (Amt 20.3) 
- Investiver Zuschuss Wirtschaftsförderung (Amt 04) 
-  geringer Betrag für das Nutzungsrecht Kreis Düren Arena, der am Ende der Vertragslaufzeit 

aufwandswirksam aufgelöst wird 
-  Investiver Zuschuss Becker & Funck 
-  Investiver Zuschuss im Bereich Finanzen (Amt 20.0) 
 
  



Seite 22 von 53 
 

2.2.2. Passiva 

2.2.2.1 Allgemeine Rücklage 

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden aus den Vorjahren konsumtive Ermächtigungen in 
Höhe von 9.455.865,38 Euro nach 2022 übertragen. Nach Änderung des ehemaligen § 22 
GemHVO im Rahmen des 1.NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG), entspricht nun dem § 
22 KomHVO NRW, sind diese nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben als Deckungsrücklage 
unterhalb der allgemeinen Rücklage auszuweisen. Aus Gründen der Transparenz hat sich die Stadt 
Düren dazu entschieden, trotzdem weiterhin so zu verfahren. Da die Deckungsrücklage bei der 
Berechnung aller Kennzahlen zur allgemeinen Rücklage hinzugerechnet wird, ist die bisherige 
Darstellung nicht schädlich.  
Direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage sind in Höhe von 1,5 Mio. Euro gebucht wor-
den. Eine Erläuterung hierzu erfolgt unter 4.5. 
 
Gemäß Treuhandvertrag vom 01.08.1990 wird der städtische Hausbesitz durch die Dürener Bau-
verein AG im eigenen Namen für Rechnung der Stadt Düren verwaltet. Zum Stichtag 31.12.2022 
betragen die dort treuhänderisch verwalteten liquiden Mittel der Stadt Düren 1.060.989,12 Euro. 
Im städtischen Haushalt werden Treuhandrücklagen in entsprechender Höhe ausgewiesen.  
 

2.2.2.2 Sonderrücklagen 

Der Wert der Sonderrücklagen setzt sich zusammen aus den der Stadt Düren zuzurechnenden Ei-
genkapitalanteilen der selbstständigen Stiftung bzw. Anstalt „Stiftung Fabrik für Kultur und Stadt-
teil“ und „Stiftisches Gymnasium Düren“. Diese Werte sind auf der Aktivseite unter Finanzanla-
gen erfasst und sind in gleicher Höhe auf der Passivseite als Sonderrücklage als gesonderter Teil 
des Eigenkapitals darzustellen. Wie bereits im Vorjahr erhöht sich der Wert der Stiftung Fabrik 
für Kultur und Stadtteil um rd. 0,26 Mio. Euro aufgrund der Zuschreibung von Baukosten für den 
Erweiterungsbau der KiTa Tabaluga.  
Das Stift. Gymnasium wird mit einem Erinnerungswert geführt. 
 

2.2.2.3 Ausgleichsrücklage 

Es handelt sich um die Summe der positiven Jahresergebnisse seit 2015. Mit Buchung des Jahres-
ergebnisses 2021 in Höhe von 9,5 Mio. Euro beträgt die Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 
62,1 Mio. Euro. 
 

2.2.2.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 

Der Jahresüberschuss erhöhte sich zum Stichtag um 3,6 Mio. Euro auf 13,1 Mio. Euro (VJ 9,5 
Mio. Euro). 
 

2.2.2.5 Sonderposten 

Die Sonderposten wurden mit Nennbeträgen passiviert. Die Auflösung beginnt frühestens mit der 
Abschreibung des zugehörigen Aktivgutes und endet mit der planmäßigen Nutzungsdauer. 
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Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich u.a. aus Einzelzuwendungen für investive Bau-
maßnahmen (von Bund, Land und Kreis) sowie der allgemeinen Investitionspauschalen nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz zusammen. Des Weiteren wurde die Feuerschutzpauschale sowie 
anteilig die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Inklusionspauschale berücksichtigt. Au-
ßerdem gibt es zweckgebundene Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge (gefördert aus der Feuer-
schutzsteuer), Zuwendungen für die Beschaffung von Kunstgegenständen sowie private Beteili-
gungen an Straßenbaumaßnahmen. 
 
Die Sonderposten für Beiträge resultieren aus Erschließungsbeiträgen gem. BauGB und Stra-
ßenbaubeiträgen gem. KAG NRW.  
 
Die Sonderposten für den Gebührenausgleich weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 keine Ge-
bührenüberschüsse gem. § 6 Abs. 1 S. 3 KAG NRW aus. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren 
basierend auf Betriebsabrechnungsbogen (BAB) bis 2021 für den Rettungsdienst und den Wo-
chenmarkt wurden aufgelöst sowie Korrekturen mit Auswirkungen auf die Sonderposten nachge-
holt. Gebührenüberschüsse aus den Ergebnissen der Kostenrechnungen für das Jahr 2022 sind 
nicht im JA 2022 zugeführt worden und sind zeitversetzt im JA 2023 nachzuholen. Siehe dazu 
auch Ausführungen unter Ziffer 4.3. 
 
Unter den sonstigen Sonderposten sind unter anderem ausgewiesen: Übertragungen aus Erschlie-
ßungsverträgen, Ablösebeiträge für Stellplätze (noch nicht zweckentsprechend verbrauchte Stell-
platzbeiträge werden bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen) sowie gem. Baumschutzsat-
zung, Spenden und Sponsoring, Kostenerstattung Dritter, Gute Schule 2020, Grundstücke aus Um-
legungsverfahren, entgeltfrei erworbene Grundstücke/Gebäude, Straßenland aus Umlegungsver-
fahren, zwei Nachlässe sowie eine kleine Stiftung die auf der Aktivseite als Wertpapiere berück-
sichtigt sind. Ebenfalls ausgewiesen werden die Dauerleihgaben bei Kunstgegenständen. Hinzu 
kommen die Eigenkapitalanteile der unselbständigen Stiftungen „Dürener Wohnungsbaufonds“, 
„Dürener Sozialfonds“ und „Kulturstiftung. 
 
 

2.2.2.6 Rückstellungen 

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für sämtliche erkennbare Risiken und un-
gewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und 
bereits am Bilanzstichtag bestanden haben, gebildet. Soweit sie für ihren Zweck nicht mehr not-
wendig waren, wurden sie aufgelöst. 
 
Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wurden von der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 
unter Verwendung einer Software der Heubeck-AG berechnet. Bei der Berechnung ist der gem. § 
37 Abs. 1 S. 4 KomHVO NRW gesetzlich festgelegte Zinssatz von 5 % zu Grunde gelegt worden. 
Das Pensionseintrittsalter ist gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW bzw. § 51 Bundesbeamten-
gesetz mit 60 Jahren bei Feuerwehrbeamten und für alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre 
gerundeten Regelaltersgrenze angesetzt. Auf die Möglichkeit, nach dem 2. NKFWG die Erhöhung 
der Rückstellung zum Beispiel durch Tariferhöhungen auf 3 Jahre zu verteilen (§ 37 Abs. 2 
KomHVO NRW), wird verzichtet. 
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Die versicherungsmathematische Berechnung der Beihilferückstellung erfolgt auf der Grundlage 
von Kopfschadensprofilen. 
In den ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen sind die anteiligen Rückstellungen 
der aktiven und pensionierten Beamten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässe-
rung Düren und Dürener Servicebetrieb enthalten. Die hieraus entstehenden Aufwendungen wer-
den erstattet. Bei der Stadtwerke Düren GmbH und der Krankenhaus Düren gGmbH entstehen aus 
Altfällen noch Versorgungs- und Beihilfeleistungen, die ebenfalls erstattet werden (siehe Punkt 
5.9). 
 
Es wurden Rückstellungen für die Untersuchung/Sanierung von Altlastenverdachtsflächen (Kos-
tengrobschätzung mit durchschnittlichen Kosten je Einheit) gebildet. Für die Rekultivierung und 
Nachsorge von Deponien sind keine Rückstellungen zu bilden, da die Stadt Düren über keinerlei 
Deponien verfügt. 
 
Die Instandhaltungsrückstellungen sind unter Beachtung der Voraussetzungen gem. § 37 Abs. 4 
KomHVO NRW gebildet worden.  
 
Die Rückstellungsbedarfe wurden maßnahmenscharf ermittelt und dokumentiert. Zusammenge-
fasst nach Maßnahmenblöcken haben sich die Instandhaltungsrückstellungen wie folgt entwickelt 
(Angaben in Euro): 

 
Endbestand 

2021 
Beanspruchung 

 
Zuführung 

 
Auflösung 

 
Endbestand  

2022 
Instandhaltungsrückstellungen 
Hochbau 1.422.353,64  120.415,05 9.784.500,00 64.412,94 11.022.025,65 
Instandhaltungsrückstellungen 
Straßen 243.200,00 218.970,34 0,00 22.829,66 1.400,00 
Instandhaltungsrückstellungen 
Brücken 132.692,70       132.692,70 
Instandhaltungsrückstellung  
Lichtsignalanlagen 40.000,00       40.000,00 

 
Einzelaufstellungen zu den Instandhaltungsrückstellungen Hochbau, Straßen und Brücken sind als 
Anlage 10 – 12 beigefügt. 
 
Die Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen, zu denen zum Beispiel auch Rückstellungen für 
nicht genommenen Urlaub, Arbeitszeitguthaben oder Altersteilzeit, Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten, schwebende Rechtsverfahren gehören, kann dem Rückstellungsspiegel ent-
nommen werden. Dies gilt genauso für den Gesamtüberblick der Entwicklung der Rückstellungen. 
 
Bei den Rückstellungen für Steuernachforderungen wurde aufgrund einer laufenden Steuerprü-
fung eine neue Rückstellung in Höhe von 0,1 Mio. Euro gebildet. Weiterhin besteht eine Rück-
stellung für Wettbürosteuer in Höhe von 0,6 Mio. Euro, da die Konsequenzen eines Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts aus 2022 für die bestehenden Wettbürosteuerbescheide noch nicht ab-
schließend geklärt werden konnten. 
 
Bei den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurde die Rückstellung für drohende 
Verluste aus der Gewerbeflächenentwicklung /-vermarktung „Im Rossfeld“ vor dem Hintergrund 
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von strukturellen Veränderungen des Gewerbeflächenprojektes um 2,1 Mio. Euro erhöht. Die 
Rückstellung für den Planungsverband Niederzier wurde im Rahmen einer Überprüfung aufgrund 
der aktuellen Kostenschätzungen zu den geplanten Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Stadt Düren um 0,34 Mio. Euro erhöht. Die in 2017 gebildete Rückstellung für ungewisse Ver-
bindlichkeiten Vertrag Panzerkaserne wurde in 2022 in Höhe des verbliebenen Betrages von 0,13 
Mio. Euro aufgebraucht. 
 
Zusätzlich mussten Rückstellungen für einen Verlustausgleich des Krankenhauses Düren sowie 
für die Inanspruchnahme von Bürgschaften neu gebildet werden. Hierbei handelt es sich um ein 
Risiko aus der Vergangenheit in Sachen Leistungsbezahlungen aufgrund tariflicher Vereinbarun-
gen. Gemäß Anteilskaufvertrag tragen die beiden Altgesellschafter die Risiken der Vergangenheit. 
Aus diesem Grunde wurde in Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf des Krankenhauses Düren 
eine Rückstellung in Höhe von 1,4 Mio. Euro gebildet. 
 
Die Finanzanlage Krankenhaus Düren gGmbH wurde zum 31.12.2022 aufgrund der negativen 
Jahresergebnisse und Prognosen auf 1 Euro abgewertet und außerordentlich abgeschrieben. Erläu-
terungen dazu finden sich unter Ziffer 4.5. 
Es bestehen jedoch zugunsten der Krankenhaus Düren gGmbH noch Eventualverpflichtungen aus 
Bürgschaften. Über die Restsumme in Höhe von 6,3 Mio. Euro wurde ebenfalls eine Rückstellung 
Inanspruchnahme von Bürgschaften gebildet.  
 
 

2.2.2.7 Verbindlichkeiten 

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlich-
keiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Eine Gesamtübersicht mit 
Einzelheiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen, welcher in der Anlage beigefügt ist. 
 
Unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind neben den Bankkrediten der Stadt 
Düren auch Darlehen der unselbstständigen Stiftungen „Dürener Wohnungsbaufonds“ und „Dü-
rener Sozialfonds“ sowie Kredite aus dem Investitionsförderprogramm Gute Schule 2020 ausge-
wiesen. Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbind-
lichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich um 4,2 Mio. Euro erhöht. 
Bei den Krediten für Investitionen handelt es sich um herkömmliche Darlehensformen mit festen 
Zinsverpflichtungen, in der Regel Annuitätendarlehen. SWAP- Geschäfte oder Kredite mit vari-
ablen Zinsen wurden nicht getätigt. Aufgrund der abgeschlossenen Kreditformen ist das Risiko 
aus den Zinsbelastungen im Haushalt abgebildet. 
Unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind neben den Krediten aus 
Kreditmarktmitteln, welche den wesentlichen Anteil ausmachen, unter anderem auch Kassenkre-
ditverpflichtungen gegenüber dem Wohnungsbau- und Sozialfonds und der Kulturstiftung ausge-
wiesen. Die konsumtiv abgewickelten Maßnahmen des Programms Gute Schule 2020 werden 
ebenfalls als Liquiditätskredite ausgewiesen. Auch hier sind die Verbindlichkeiten mit ihrer Rück-
zahlungsverpflichtung angesetzt. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ha-
ben sich insgesamt um 10,3 Mio. Euro reduziert. 
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Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, 
sind 3 noch zu erfüllende Leibrentenverträge ausgewiesen. Angesetzt wurden die jeweiligen Bar-
werte.  
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung beinhalten alle gegenüber der Stadt zum Bi-
lanzstichtag offenen Leistungen, die noch nicht beglichen wurden und nicht zu den sonst genann-
ten Verbindlichkeiten gehören. In der Regel handelt es sich um offene Rechnungen, bei denen die 
Zahlungsfälligkeit nach dem Bilanzstichtag liegt. 
 
Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden neben den allgemeinen Transferver-
bindlichkeiten die Abführungsverpflichtungen aus Darlehensgewährungen im Sozialhilfebereich, 
eine Verbindlichkeit aus einem Eigenschaden und die Verbindlichkeit gegenüber dem Planungs-
verband Düren-Niederzier ausgewiesen. Neu hinzugekommen ist eine Verbindlichkeit gegenüber 
dem Stift. Gymnasium aus einer investiven Zuweisung. 
 

2.2.2.8 Sonstige Verbindlichkeiten 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Steuerverbindlichkeiten bei den 
Betrieben gewerblicher Art, Zinsverbindlichkeiten gegenüber Stiftungen, Verbindlichkeiten aus 
unklaren Zahlungseingängen und Überzahlungen, Verbindlichkeiten aus Kautionen sowie weitere 
Girokonten ausgewiesen. Ebenfalls ausgewiesen werden die Fortbildungsbudgets der Schulen, die 
separat vom Schulgirokonto geführt werden und Verbindlichkeiten gegenüber der WIN.DN aus 
der Erschließung von Gewerbegebieten sowie Verbindlichkeiten für noch zu erwerbendes Infra-
strukturvermögen. 
 

2.2.2.9 Erhaltene Anzahlungen  

Unter erhaltenen Anzahlungen werden Zuwendungen für Anlagen im Bau ausgewiesen. Sofern 
Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil als Son-
derposten auszuweisen, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. 
Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmit-
tel zum Nennwert als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Es liegt insofern zum Bilanzstichtag eine 
Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht dem Zuwendungszweck entsprechend 
verwendet wurden. Sobald die Betriebsbereitschaft vorliegt, erfolgt eine Umbuchung auf Sonder-
posten. Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum Bilanzstichtag 41,3 Mio. Euro und teilen sich 
wie folgt auf: 
  



Seite 27 von 53 
 

Erhaltene Anzahlungen -41.322.078,99 Euro 
Erhaltene Anzahlungen Investitonszuw. Land -16.186.177,48 Euro 
Erhaltene Anzahlungen  Inv.Zuw. Land KP II - Euro 
Erhaltene Anzahlungen Inv.Zuw. Land KP III -7.821.380,00 Euro 
Erhaltene Anzahlungen  InvZuw. private Unternehmen -75.275,46 Euro 
Erhaltene Anz.  InvZuw. übr.Bereich - Euro 
Erhalt. Anz. (Kunstggst., Restauration) HS IK SUS -6.649,95 Euro 
Erhaltene Anz.  InvZuw. Inv.Zuw. Bund -9.452.229,98 Euro 
Erhaltene Anzahlung Gute Schule 2020 -2.797.930,42 Euro 
Stellplatzbeiträge (noch nicht verbraucht) -1.382.028,10 Euro 
Stellplatzbeiträge (bereits gebunden) - Euro 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG -1.141.042,11 Euro 
Ausgleichs- und Ersatzmaßn. nach BNatSchG gebunden -1.517,25 Euro 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Planungsverband -913.798,22 Euro 
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung -30.014,22 Euro 
Erhaltene Anz. Dritter (bereits gebunden) -14.640,81 Euro 
Erhaltene Anz. - Voraus. Erschließungsbeitr. -6.017,82 Euro 
Erh.Anz.Plan.verb.-Rückz.Fördergelder SE -532.129,46 Euro 
Erhaltene Anzahlungen  (Grundvermögen) WF -581.541,42 Euro 
Erhaltene Anzahlung (Grundvermögen) SF -379.706,29 Euro 

 

2.2.2.10 Durchlaufende Gelder 

Die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern betragen insgesamt 2,9 Mio. Euro und resul-
tieren unter anderem aus noch nicht weitergeleiteten Gebühren oder auch noch nicht abgerechne-
ten Leistungen des Kreises Düren nach dem Sozialgesetzbuch. Die durchlaufenden Gelder, die 
zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind, verstärken die liquiden Mittel. Im Vergleich zum 
VJ haben sie sich um 3,8 Mio. Euro reduziert. 
  

2.2.2.11  Passive Rechnungsabgrenzung 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen 
ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
 
Neben den allgemeinen PRAP für Stadt, Wohnungsbau- und Sozialfonds handelt es sich um eine 
Abstandszahlung für den Windpark Echtz über den gesamten Nutzungszeitraum sowie investive 
Zuschüsse im Bereich Sportplatzbau (Amt 40) und Stift. Gymnasium, Wirtschaftsförderung (Amt 
04), Tiefbauwesen (Amt 66), Stadtentwicklung (Amt 61), U3-Beutreuungsplätze (Amt 51) und 
Finanzen (Amt 20.0).  
Die Erhöhung beim Amt für Finanzen resultiert vorwiegend aus einem weitergeleiteten Zuschuss 
an die Kirche St. Bonifatius. 
Hinzu kommen zwei auf die Vertragslaufzeit im Voraus gezahlte Pachten. Zudem sind die durch 
Dritte finanzierten und gesponserten Repräsentationsgeschenke ausgewiesen.  
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3. Bestehende Haftungsverhältnisse, Verpflichtungen aus Lea-

singverträgen, Derivate 

3.1  Bürgschaften  

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer 
Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der 
Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und 
Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. 
Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfall-
bürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten 
kann. Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Düren liegt in der Regel bei den Aufgaben der 
städtischen Gesellschaften vor.  
 
Für die Gewährung von Bürgschaften erhält die Stadt Düren im Gegenzug eine marktübliche 
Bürgschaftsprovision.  
 
In den Vorjahren bestanden lediglich Bürgschaften zugunsten der Krankenhaus Düren gGmbH. 
Im Jahr 2022 wurden neue Bürgschaften zugunsten der KHD Träger GmbH übernommen. Bis 
dato erfolgte die Besicherung der Darlehen der KHD Träger GmbH durch die Krankenhaus Düren 
gGmbH. Aufgrund des Verkaufs der KHD Träger GmbH von der Krankenhaus Düren gGmbH an 
die Medizin Campus Düren (94,00 %), die Stadt Düren (3,00 %) und den Kreis Düren (3,00 %) 
zum 31.12.2020 wurde mit beiden Kommunen Stadt und Kreis Düren abgestimmt, dass die beste-
henden Bürgschaften der Krankenhaus Düren gGmbH zugunsten der KHD Träger GmbH zeitnah 
durch die neuen Gesellschafter Stadt und Kreis Düren zu übernehmen sind. Diese Übernahme 
erfolgte in 2022, die Besicherung erfolgt hälftig durch die Stadt und den Kreis Düren.  
 
Zum 31.12.2022 gewährt die Stadt Düren somit Bürgschaften in Gesamthöhe von       
10.062.247,43 Euro, diese setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Bürgschaftsnehmer Stand zum 31.12.2022 

Krankenhaus Düren gGmbH                            6.335.937,20 Euro  

KHD Träger GmbH                            3.726.310,23 Euro 

Summe                          10.062.247,43 Euro 
 
Im Jahr 2023 verkauften die beiden bisherigen Gesellschafter Stadt und Kreis Düren ihre Anteile 
an der Krankenhaus Düren gGmbH. Im laufenden Jahr 2023 wurden sodann auch die Darlehen 
des Krankenhauses derart angepasst, dass eine kommunale Besicherung nicht mehr erforderlich 
ist. Die kommunalen Bürgschaftsurkunden zugunsten der Krankenhaus Düren gGmbH wurden im 
Oktober 2023 zurückgegeben. 
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3.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen 

Es bestehen keine Leasingverträge, die einen Eigentumsübergang beinhalten. 

 

3.3 Derivate  

Zum Bilanzstichtag sind keine Derivate auszuweisen. 
 
 

4. Sonstige Angaben 

4.1 Treuhandvermögen  

Zum Bilanzstichtag wird ein Mündelvermögen in Höhe von 14.369,91 Euro verwaltet. 
 

4.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnah-
men  

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das Fehlen einer landesgesetzlichen Fristen-
regelung für eine zeitliche maximale Obergrenze zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen mit 
dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Da es im Land NRW keine gesetzliche Ausschlussfristen 
gab, hat das Land NRW Fristenregelungen für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Rah-
men des Ausführungsgesetzes zum BauGB (AG BauGB NRW) beschlossen. § 3 Abs. 4 AG 
BauGB NRW lässt die Erhebung von Erschließungsbeiträgen dann nicht mehr zu, wenn seit Be-
ginn der erstmaligen technischen Herstellung mehr als 25 Jahre vergangen sind. Ausreichend hier-
für ist bereits der Beginn der Herstellung einer Teileinrichtung (z. B. Fahrbahn, Beleuchtung, Ka-
nal). Von den bislang nicht abgerechneten Erschließungsanlagen werden ca. 90 % nicht mehr ab-
rechenbar sein.  
Konkrete Straßenbaumaßnahmen, die durch § 3 Abs. 4 AG BauGB NRW nicht mehr nach den 
gesetzlichen Vorgaben des BauGB abrechenbar sind: 
Burgauer Allee, Clemensstraße, Arndtstraße, Rurdammweg 
Der Beitragsanteil nach BauGB ist mit ca. 596.000 Euro kalkuliert worden. Diese Maßnahmen 
könnten dann aber nach KAG NRW abgerechnet werden mit ca. 450.000 Euro Einnahmen. 
 
Weiterhin sind aufgrund des § 3 Abs. 4 AG BauGB NRW die Straßenbaumaßnahmen für die Rit-
terstraße, Wittlicher Straße und Pastor-Hessler-Straße mit ca. 600.000 Euro nicht abrechenbar ge-
wesen. Für diese Baumaßnahmen konnten auch keine Beiträge nach dem KAG NRW erhoben 
werden. 
 
Hinweis: 
Das Land NRW hat 2023 rückwirkend zum 01.06.2022 AG BauGB NRW aufgehoben. Damit 
fallen oben genannte Straßenbaumaßnahmen wieder unter die Regelungen des BauGB.  Die zeit-
liche Obergrenze für die Beitragserhebung ist nun in § 12b KAG NRW geregelt. 
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4.3 Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen  

Folgende Bereiche der Stadt Düren werden für die Zwecke der Gebührenkalkulation als kosten-
rechnende Einrichtungen geführt: 
 

- Rettungsdienst 
- Jahrmärkte 
- Wochenmarkt 
- Übergangswohnheime  
- Obdachlosenunterkünfte 

 
Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrich-
tungen im Anhang anzugeben. Diese stellen sich wie folgt dar: 

 
Jahrmärkte:   251.544,83 Euro 
Wochenmarkt  28.440,87 Euro 

  Obdachlosenunterkünfte   769.555,20 Euro 
 
Eine Gebührenüberdeckung ergibt sich in der Kostenrechnung für das Jahr 2022 für den Rettungs-
dienst in Höhe von 2.648.694,13 Euro und für die Übergangswohnheime in Höhe von 231.963,34 
Euro. 
 
Für den Rettungsdienst liegt eine neue Satzung vom 15.12.2022 vor, welche zum 01.01.2023 in 
Kraft getreten ist. 
 

4.4 Anpassung von Festwerten  

Im Bereich der Festwerte im Anlagevermögen wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 
 

Konten mit Festwerten 
Anfangs-     
bestand 

Zugänge Abgänge 
  

Summe 

  
021020001 Betriebsvorrichtungen Parkanlagen Fw. 3.074.506,11 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 3.074.506,11 Euro 
021420001 Spiel-/Bolzplätze Betriebsvorrichtungen 

(Festwert) 1.623.616,07 Euro -4,00 Euro -10.015,00 Euro 1.613.597,07 Euro 

021440001 
Betriebsvorrichtungen Dorf-/Festplätze- 
Festwert 221.100,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 221.100,00 Euro 

032020001 Betriebsvorrichtungen bei Schulen  
(Festwert) 578.431,15 Euro 16.860,28 Euro -1.667,00 Euro 593.624,43 Euro 

045110001 Verkehrssignalanlagen Fw. 3.206.611,28 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 3.206.611,28 Euro 
045130001 Tabellenwegweiser Festwert 240.485,37 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 240.485,37 Euro 
061210001 Archivalien Fw. 1,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 1,00 Euro 

081600001 
BGA Feuer- und Rettungsdienst  
Festwert 629.132,00 Euro 209.259,90 Euro -568.843,84 Euro 269.548,06 Euro 

081600021 
BGA Feuer- und Rettungsdienst  
 Festwertauflösung 1,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 1,00 Euro 

End-
summe   9.573.883,98 Euro 105.836,89 Euro -460.246,55 Euro 9.219.474,32 Euro 
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Die Zu- und Abgänge im Bereich der Festwerte erfolgen aufgrund von tatsächlichen Veränderun-
gen der Güterbestände der einzelnen Bereiche. 
 

4.5 Buchungen gegen die allgemeine Rücklage  

Die allgemeine Rücklage verringert sich um insgesamt 3.234.693,61 Euro. 
Direkt gegen die allgemeine Rücklage wurden im Saldo insgesamt 1.477.659,18 Euro gebucht, 
wodurch diese sich verringert. Dies beinhaltet die Deckungsrücklage, die sich um einen Betrag 
von 1.783.821,59 Euro verringert hat, da die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen von 2022 
nach 2023 um diesen Betrag niedriger waren als die nach 2022 übertragenen Ermächtigungen.  
Hinzu kommen Korrekturen der Eröffnungsbilanz aus den Bereichen Bau (Monschauer Land-
straße) mit insg. -0,07 Mio. Euro unter Berücksichtigung der Abschreibungen und dem Gebäude-
management (Vermögensübertragung Kita Tabaluga) in Höhe von 0,26 Mio. Euro.  
Tatbestände für eine Verrechnung von Erträgen lagen in 2022 nicht vor. Weiterer Korrekturbedarf 
ergab sich wie bereits im Vorjahr durch die Anpassung der Finanzanlage Krankenhaus Düren 
GmbH aufgrund der Berücksichtigung der negativen Jahresergebnisse sowie in Hinblick auf den 
Verkauf der Krankenhaus Düren GmbH zum 01.01.2023 zu einem Erinnerungswert von 1,00 Euro 
und der daraus bedingten Reduzierung des Eigenkapitals in Höhe von 3,07 Mio. Euro. 
 
 

Anfangsbestand Allgemeine Rücklage 01.01.2022 152.596.858,51 Euro 

Direkte Buchung gg Allgemeine Rücklage -1.477.659,18 Euro 
davon Verrechnete Erträge 0,00 Euro 
davon Verrechnete Aufwendungen -3.074.087,92 Euro 
davon direkte Buchungen gg Allgemeine Rücklage 1.596.428,74 Euro 
Buchung Veränderung Deckungsrücklage -1.783.821,59 Euro 

Saldo Direkte Buchung - Buchung Deckungsrücklage: -3.261.480,77 Euro 

Treuhandrücklagen (Stadt, SF, WF) 26.787,16 Euro 

Endbestand Allgemeine Rücklage 31.12.2022 
 

149.362.164,90 Euro 
 
Insgesamt erhöht sich das Eigenkapital aufgrund des positiven Jahresergebnisses in Höhe von 
13.089.772,63 Euro, dem Saldo der Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von mi-
nus 3.234.693,61 Euro einschließlich der Verrechnungen, den Treuhandrücklagen,  den Verände-
rungen in den Sonderrücklagen in Höhe von 256.691,9 Euro und in der Ausgleichsrücklage in 
Höhe von 9.513.514,95 Euro um insgesamt 10.111.770,92 Euro. 
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4.6 Passivierung von Finanzleistungen aus baurechtlichen Anlässen 

Aus der Stellplatzabgabe wurden zum 31.12.2022 folgende Beträge bilanziert: 
 

- noch nicht gebunden (= erhaltene Anzahlungen): 1.382.028,10 Euro 
- bereits gebunden (= erhaltene Anzahlungen) 0,00 Euro 
- Zugerechnet zu Investitionen (= Sonderposten): 466.899,36 Euro 

 1.848.927,46 Euro 
 

Die noch nicht gebundenen Mittel können noch keiner Maßnahme im Sinne der Stellplatzabgabe 
zugeordnet werden und stehen in dieser Höhe für zukünftige Stellplatzvorhaben zur Verfügung. 
Aus der verwendeten Stellplatzabgabe wurden 29.165,38 Euro ertragswirksam aufgelöst (analog 
zur Nutzungsdauer der Anlagegüter) 
 

4.7 Passivierung von Finanzleistungen aus umweltrechtlichen Anlässen 

Als erhaltene Anzahlungen werden zum 31.12.2022 folgende (noch nicht verbrauchte) „Öko-Kon-
ten“ bilanziert: 
 

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG: 1.142.559,36 Euro 
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Planungsverband 

Düren- Niederzier: 913.798,22 Euro 
- Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung: 30.014,22 Euro 

 

4.8 Forderungen und Rückstellungen aus der Versorgungslastenteilung bei 
Dienstherrenwechsel   

 
 - Forderungen aus der Versorgungslastenteilung 816.544,70 Euro 
 - Rückstellungen aus der Versorgungslastenteilung 1.118.303,00 Euro 
 
Die Berechnungen der Forderungen und Rückstellungen wurden bereits im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2019 aufgrund einer Bilanzierungsempfehlung der GPA vom Dezember 2019 überar-
beitet. Hintergrund ist hierbei die bereits seit dem 01.06.2016 geänderte Versorgungslastenteilung 
bei landesinternen Dienstherrenwechseln durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz. Die Ver-
sorgungslastenteilung erfolgt seit diesem Zeitpunkt ausschließlich durch die Zahlung einer Abfin-
dung und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt 
in den Ruhestand. Aufgrund dieser „neuen“ Gesetzeslage war eine Anpassung der bisherigen Bi-
lanzierung (jeweils 100 % der von der RVK errechneten Forderungen und Rückstellungen für 
Dienstherrenwechsel) erforderlich. 
Als Mitglied der Umlagegemeinschaft RVK erhält die Stadt Düren satzungsgemäß 70 % der Ab-
findungszahlungen, die restlichen 30% fließen in die Umlagegemeinschaft. Die Abfindungsver-
pflichtungen der Stadt trägt die Umlagegemeinschaft RVK zu 100%. Somit werden nur noch 70% 
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der Erstattungsansprüche und keine Erstattungsverpflichtungen mehr bilanziert. Lediglich die Alt-
fälle, bei denen es bei den bisherigen laufenden Erstattungen bleibt, werden wie bisher bilanziert.  
 

4.9 Sonstiges 

4.9.1 Ermächtigungsübertragungen 

 
Eine Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 ergibt sich aus der An-
lage 9. 

 

4.9.2 Gute Schule 2020 

 
Das Land NRW hat zusammen mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 
entwickelt und beschlossen. Ziel des Programms ist die Unterstützung der Kommunen bei der 
Finanzierung von Investitionen in die kommunale Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. 
Insgesamt stehen den Kommunen in NRW 2 Milliarden Euro zur Verfügung, welche zu gleichen 
Anteilen auf die Jahre 2017 bis 2022 verteilt werden. Der Stadt Düren stehen insgesamt    
11.570.84 Euro zu, pro Jahr 2.892.696 Euro. Nicht abgerufene Mittel eines Förderjahres können 
in das nächste Jahr verschoben werden. 
 
Das Förderprogramm wird in Form eines Kommunalkredits mit einer Gesamtlaufzeit von 20 
Jahren vollständig über die NRW.Bank abgewickelt. Kreditnehmerin ist die jeweilige Kommune. 
Die Zins- und Tilgungsleistung gegenüber der NRW.Bank werden jedoch vom Land NRW 
unmittelbar getragen. Für den städtischen Haushalt sind diese daher ergebnisneutral und ohne 
Berührung der Finanzrechnung abzuwickeln. 
Da weder Ergebnisrechnung noch Finanzrechnung per Saldo betroffen sind, entspricht das 
Förderprogramm einer 100 Prozent Förderung. 
 
Gefördert werden neben investiven Maßnahmen auch konsumtive Maßnahmen in die 
Infrastruktur. 
 
Der Rat der Stadt Düren hat mit Vorlage 2017-0031 die Einzelmaßnahmen beschlossen, welche 
mit der NRW.Bank auf die Förderfähigkeit abgestimmt wurden.  
 
In 2022 erfolgten folgende Bewegungen: 
Verausgabung konsumtiv: 180.318,23 Euro 
Verausgabung investiv: 463.001,89 Euro 
 
Zinsen: 0 Prozent Zinsen in den ersten 10 Jahren 
Tilgung: Tilgungsfrei im ersten Jahr 
 
Der letzte Abruf der Kreditmittel erfolgte 2020. Der vierte und letzte Verwendungsnachweis ist 
bis zum 15.12.2024 einzureichen. 
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4.9.3 Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern für das Land NRW 

 
Für die Stadt Düren liegt ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 Abs. 1 LGG für den Zeitraum 2018 
bis 2023 vor. 
 

4.9.4 Statistischer Personalbestand 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
       
Statistischer Personalbestand: 978 1009 1044 1103 1167 1184 
       
davon Beamte: 285 294 289 287 291 307 
davon       
Vollzeit: 245 250 250 249 248 262 
Teilzeit: 40 44 39 38 43 45 
Männlich: 183 185 179 173 172 182 
Weiblich: 102 109 110 114 119 125 
in Altersteilzeit-Freistellungsphase: 4 5 4 6 8 12 
       
davon Tariflich Beschäftigte: 693 715 755 816 876 877 
davon       
Vollzeit: 419 430 456 497 528 540 
Teilzeit: 274 285 299 319 348 337 
Männlich: 214 223 235 258 273 281 
Weiblich: 479 492 520 558 603 596 
in Altersteilzeit-Freistellungsphase: 5 2 - 1 6 8 
       
davon Ausbildungsverhältnisse: 49 55 55 65 77 89 
Beamtenanwärter/in m.D.  (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt) 11 13 15 15 15 20 
Beamtenanwärter/in g.D.  (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt) 18 20 19 22 24 26 
Verwaltungsfachangestellte/r 15 16 14 13 14 15 
Bauzeichner/in 1  1 1 1 1 1 
Erzieherin  (praxisintegrierte Ausbildung)    4 9 10 
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste 2 2 4 3 2 - 
Fachinformatiker/in  Fachrichtung Systemintegration 1 1 1 - 1 1 
Notfallsanitäter/in    5 10 14 
Vermessungstechniker/in 1 2 1 2 1 2 
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5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 

Corona und Ukraine-Krieg: 
 
Wie in den Vorjahren 2020 und 2021 war die Corona-Krise im Jahre 2022 spürbar.  
Die Covid-19-Pandemie verursachte starke negative Auswirkungen auf die globalen Volkswirt-
schaften mit einer ausgeprägten Rezession. Auch in Deutschland hatte die Pandemie seit Februar 
2020 zu deutlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen geführt. Aus der bis 
zur zweiten Jahreshälfte 2022 anhaltenden Pandemie war mit Risiken für die Geschäftsentwick-
lung und den zukünftigen Geschäftsverlauf zu rechnen. Zu nennen sind mögliche Risiken aus der 
Verzögerung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei der Durchführung von Instandhal-
tungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen 
und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Der Krieg in der Ukraine hat neben dem furcht-
baren Leid für die Menschen vor Ort auch massive Auswirkungen auf den globalen Energiemarkt 
und beeinflusst sehr stark die Preisentwicklung bei Energieträgern und Rohstoffen.  
 
Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09. Dezember 
2022 ist das NKF-COVID-Isolierungsgesetz in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte 
im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVD-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ um-
benannt und um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine erweitert 
worden. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist – zu-
sätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie – jeweils die Summe der 
Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Uk-
raine zu ermitteln (§ 5 Abs. 2 NKF-CUIG). 
Nach § 5 Abs. 5 NKF-CUIG ist die Summe der ermittelten Haushaltsbelastungen im jeweiligen 
Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilan-
zierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG zu aktivieren. Hierzu sind Erläuterungen in den Anhang auf-
zunehmen. 
Weiterhin ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und 
den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
zu ermitteln und zu erläutern. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind 
dabei auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Anteil, der 
höchstens dem Wert der Bilanzierungshilfe entsprechen darf, und dem verbleibenden Anteil auf-
zuteilen. Der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallende Anteil 
darf über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der Bilan-
zierungshilfe, zurückgeführt werden (§ 5 Abs. 6 NKF-CUIG). 
Die Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG kann nunmehr beginnend im Haushaltsjahr 2026 (bis-
her 2025) linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Für die Aufstel-
lung der Haushaltssatzung 2026 (bisher 2025) steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden das 
einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital 
erfolgsneutral zu verrechnen. 
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Für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 wurden planerisch Isolierungsbeträge veran-
schlagt, die sich aus Abweichungen zwischen Veranschlagungen der großen Steuererträge vor der 
Corona-Pandemie (Finanzplanung des Doppelhaushalts 2020/2021) und der aktualisierten Pla-
nung ergeben. Dem gegenübergestellt wurde eine Entlastung bei der Kreisumlage durch die Erhö-
hung des Bundesanteils bei den Kosten der Unterkunft. Diese Entscheidung wurde im Zuge der 
pandemischen Lage getroffen, gilt aber fort.  
 

Fiktive Berechnung Isolierung Corona 2022:   

    

 Ansatz Haushaltsplanung Ist- Ergebnis Differenz 

Gewerbesteuer 50.461.700,00 Euro 74.438.026,63 Euro 23.976.326,63 Euro 
Gewerbesteuerumlage 3.924.800,00 Euro 5.659.215,56 Euro 1.734.415,56 Euro 
Einkommenssteuer 37.304.100,00 Euro 37.125.044,55 Euro -179.055,45 Euro 
Umsatzsteuer 10.441.600,00 Euro 10.356.677,85 Euro -84.922,15 Euro 

Gesamt   25.446.764,59 Euro 
 
    

Die an den Planungen zum Haushaltsplan 2022 ausgerichtete fiktive Berechnung führt zu einem 
positiven Ergebnis von 25,4 Mio. Euro. Aufgrund dieses überaus positiven Ergebnisses entfällt 
eine Isolierungspflicht. Der geplante außerordentliche Ertrag zur Corona-Isolierung (CUIG) in 
Höhe von rd. 3,14 Mio. Euro wurde daher in 2022 nicht eingebucht. Siehe dazu auch Ziffer 5.16. 
 
Da die Beeinträchtigungen der deutschen Wirtschaft durch den Ukraine-Krieg in erster Linie deut-
lich steigende Energie- sowie Einkaufspreise verursachen und im städtischen Haushalt keine se-
parate Darstellung von durch den Krieg verursachten Mindererträgen oder Mehraufwendungen 
erfolgte, werden im Folgenden die Energiekosten der Planung mit den tatsächlichen Ergebnissen 
2022 gegenübergestellt: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 

 T Euro  T Euro  T Euro 
Energie- und Wasserverbrauch 2.815  84  - 2.732 
Strom- und Elektroheizung 0  1.028  + 1.028 
Gasheizung 0  1.295  + 1.295 
Wasser 0  98  + 98 
Öl 0  54  + 54 

 2.815  2.559  - 257 

 
Der durch Corona und den Ukraine-Krieg ausgelöste Effekt der exponentiellen Verteuerung von 
Energie, insbesondere Strom und Wasser, hat sich aufgrund der zu dieser Zeit noch laufenden 
Verträge mit dem Energieversorger nicht im Haushaltsjahr 2022 niedergeschlagen. Die Auswir-
kungen dieser beiden Krisen hat die Stadt Düren erst mit Verzögerung im Jahr 2023 getroffen, hier 
wird aktuell von einem erheblichen Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsansatz ausgegangen. 
Eine genauere Schätzung kann aufgrund der nicht vorherzusagenden Verbräuche in der Heizperi-



Seite 37 von 53 
 

ode des vierten Quartals 2023 noch nicht getroffen werden. Im Rahmen der neuen Energieaus-
schreibung mit neuen Verträgen ab dem 01.01.2024 ist absehbar, dass solche Preisschwankungen 
zukünftig die Stadt Düren unmittelbar treffen werden. 
 
Weiterhin sind die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg darzustellen und zu erläutern. 
 

 

Bilanz 
31.12.2021  

Bilanz 
31.12.2022  

Bewegung 
2022 

 T Euro  T Euro  T Euro 
Kred. z. Liquiditatss. v. Wohnungsbaufonds 1.265  1.252  - 13 
Kred. z. Liquiditatss. v. Sozialfonds 2.985  2.877  - 108 
Kred. z. Liquiditatss. v. Kulturst. 42  38  - 5 
Kred. z. Liquid. v. Hubertus-Schoeller I-K SuS 0  7  + 7 
Kred. z. Liquiditatss. v. priv. Kreditmarkt 30.000  20.000  - 10.000 
Kred. f. Kons. NRW.Bank für GS 2020 2.402  2.268  - 133 

 36.694  26.441  - 10.253 

 
Die Stadt Düren konnte in 2022 die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 
10,3 Mio. Euro reduzieren. Vor diesem Hintergrund entfällt eine Aufstellung der Verbindlichkei-
ten zur Liquiditätssicherung in Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie und dem Ukraine-
Krieg. 
Eine kleinteilige Abfrage von Verbesserungen und Verschlechterungen hat aufgrund der Erfah-
rungen 2020 nicht stattgefunden, da Aufwand und Erkenntnisgewinn nicht in Relation stehen. 
Weil die Nutzung einer Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss nicht erfolgt, werden auf weitere 
Erläuterungen nach dem NKF-CUIG verzichtet. 
   
Im Folgenden wird auf die Entwicklung der Ergebnisrechnung eingegangen. 

 
Verglichen wird der Haushaltsansatz zuzüglich den Ermächtigungsübertragungen (fortge-
schriebener Ansatz) mit dem tatsächlichen Ist-Ergebnis.  
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5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (+ 24.016 T Euro) 

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 

 T Euro  T Euro  T Euro 
Grundsteuer A 162  162   0 
Grundsteuer B 19.471  19.259  - 212 
Gewerbesteuer 50.462  74.438  + 23.976 
Einkommen- und Lohnsteuer 37.304  37.125  - 179 
Umsatzsteuer 10.442  10.357  - 85 
Vergnügungssteuer 1.500  1.912  + 412 
Wettbürosteuer 80  54  - 26 
Hundesteuer 490  493  + 3 
Zweitwohnsitzsteuer 0  18  + 18 
Kompensationsleistung 3.509  3.617  + 108 

Gesamtergebnis: 123.420  147.435  + 24.015 

 
Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer. Weitere Mehrerträge er-
geben sich bei der Vergnügungssteuer und den Kompensationsleistungen. Dem gegenüber stehen 
Mindererträge bei der Grundsteuer B sowie der Einkommen- und Lohnsteuer. 
Mit Urteil vom 20.09.2022 hat das Bundesverwaltungsgericht die kommunale Wettbürosteuer für 
unzulässig erklärt, so dass diese letztmalig in 2022 eingenommen wurde.  
 

5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 12.459 T Euro) 

Die Zusammensetzung der Zuwendungen zeigt nachfolgende Darstellung: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 

 T Euro  T Euro  T Euro 
Schlüsselzuweisungen 88.508  88.519  + 11 
Zuweisungen und Zuschüsse 10.836  22.325  + 11.489 
Spenden und Sponsoring 7  258  + 251 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4.426  5.134  + 708 

 103.777  116.236  + 12.459 

 
Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus nicht veranschlagten Zuweisungen zur Finanzie-
rung von Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges sowie Restmitteln der Corona-För-
derung, die erst in 2022 durchgeführt werden konnten. Weitere nicht geplante Zuwendungen be-
treffen Förderprogramme im Bereich Jugend und Kindertagesstätten, die gleichzeitig zu entspre-
chenden Mehraufwendungen führen.  
 
Einnahmen aus Spenden- und Sponsoring werden grundsätzlich nicht veranschlagt, damit sie für 
entsprechende Mehrausgaben zur Verfügung stehen.  
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5.3 Sonstige Transfererträge (+ 151 T Euro) 

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich unter anderem folgende wesentliche Abwei-
chungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Schuldendiensthilfen Land GS 2020 o. FiRe   180  + 180 
Zweckbestimmte Leistungen 230  284  + 54 
Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.E. 50 28  60  + 32 
Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 100  82  - 18 
Unterhaltszahlungen UVG 1.710  1.600  - 110 
Sonstige 493  507       +             13 

Gesamtergebnis: 2.561  2.713  + 151 

 
Hierzu zählen überwiegend erhaltene Leistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Der 
Mehrertrag entsteht im Wesentlichen aus nicht veranschlagten Schuldendiensthilfen für die antei-
ligen konsumtiven Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020. 
 

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 4.463 T Euro) 

Bei den öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich unter anderem folgende wesent-
liche Abweichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Rettungsdienstgebühren Rettungswagen 7.000  8.421  + 1.421 
Rettungsdienstgebühren Notarzteinsatz 3.800  5.220  + 1.420 
Rettungsdienstgebühren Krankentransport 1.200  2.296  + 1.096 
Gebühren für Sondernutzung 130  51  - 79 
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 61 750  630  - 120 
Teilnehmerentgelte VHS 410  288  - 122 
Verwaltungsgebühren 33 750  931  + 181 
Benutzungsgebühren  
Übergangswohnheime 50 350  559  + 209 
Auflös. SoPo Gebührenausgleich   342  + 342 
Sonstige 7.127  7.242  + 115 

Gesamtergebnis: 21.517  25.980  + 4.463 

 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen vorwiegend Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge. Die erheblichen Mehr-
erträge bei den Positionen des Rettungsdienstes resultieren insbesondere aus den Erhöhungen der 
Gebührensätze in der Gebührensatzung Rettungsdienst. 
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5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 1.044 T Euro) 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich vorwiegend folgende wesentliche Ab-
weichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Erstattung von Überzahlungen 0  649  + 649 
Vermischte Einnahmen 17  257  + 240 
Erstattung von Reinigungskosten 5  133  + 128 
Nebenkostenvorauszahlungen 556  619  + 63 
Mieten und Pachten 30  2  - 28 
Sonstige 3658  3650  - 8 

Gesamtergebnis: 4.266  5.310  + 1.044 

 
Die Mehrerträge bei Erstattung von Überzahlungen resultieren aus der Auszahlung einer Sonder-
rücklage der Rheinischen Versorgungskasse Köln sowie der Erstattung zu viel gezahlter Umlage 
an die Rheinische Versorgungskasse Köln. 
 

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 1.036 T Euro) 

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich unter anderem folgende wesentli-
che Abweichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Kostenerstattung anderer Träger/Überzahlung 1.300  1.921  + 621 
Erstattung d. Kreises DN Kosten Notfallsanitäter 0  429  + 429 
Erstattung von Personalkosten 41  216  + 175 
Erstatt. Kosten d. Gebäudewirtschaft durch SE 66  160  + 94 
Erstattung durch DSB 27  2  - 25 
Kostenerstattung UMA 1.000  838  - 162 
Erstattungen des Landes 22.391  22.150  - 241 
Erstatt. v. Versicherungsbeiträgen 
durch Eigenbetriebe   120  + 120 
Erstattungen von Dritten 620  549  - 71 
Sonstige 1.561  1.657  + 96 

Gesamtergebnis: 27.006  28.042  + 1.036 

 
Die Mehrerträge resultieren vorwiegend aus Kostenerstattungen des Kreises Düren für die Kos-
ten der Notfallsanitäter und Kostenerstattungen anderer Träger (u.a. der Städte Köln, Bonn, Gel-
dern u.a. für das Jugendamt).  
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5.7 Sonstige ordentliche Erträge (+ 16.298 T Euro) 

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben vorwiegend folgende Abweichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Ertrag aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. 0  6.120  + 6.120 
Wertkorrekturen zu Forderungen 0  6.056  + 6.056 
Verw.- u. Bußg. Geschwindigkeitskontrollen 700  2.201  + 1.501 
Verw.- u. Bußg. ruhender Straßenverkehr  1.200  1.683  + 483 
Rückzahlung von Zuschüssen (pr) 0  364  + 364 
Nachforderungszinsen (Vollverzinsung GewSt) 200  518  + 318 
Ert. aus Veräußerung v. Grundstücken ü. Wert 100  47  - 53 
Konzessionsabgaben/Kommunalrabatt 4.740  4.844  + 104 
Veräußerung Kunstgegenstände über Wert HS  
SUS   85  + 85 
Beitreibungsgebühren 900  966  + 66 
Erträge Auflösung verschiedene PRAP 437  832  + 395 
Sonstige 884  1.743  + 859 

Gesamtergebnis: 9.161  25.459  + 16.298 

 
Das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge weicht erheblich von der Veranschlagung ab. 
Bei der Aufstellung des Haushalts können im Jahresabschluss erforderliche Zuführungen zu Rück-
stellungen mit Ausnahme der Pensions- und Beihilferückstellung nicht geplant werden. Gleiches 
gilt für entsprechende Auflösungen zu Rückstellungen, insbesondere der Personalrückstellungen.  
 

5.8 Aktivierte Eigenleistungen (+ 201 T Euro) 

 Ansatz 2022: 1.150 T Euro 
 Ergebnis 2022: 1.351 T Euro 
 
Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter/innen, die im Zusammenhang mit In-
vestitionstätigkeit erbracht werden. Schwankungen bei dieser Ertragsposition sind unvermeidlich, 
weil der Umfang der Leistungen von Art und Umfang der umzusetzenden Baumaßnahmen abhän-
gig ist. Der Mehrertrag in 2022 resultiert durch höhere Eigenleistungen insbesondere des Hoch-
baus im Rahmen von großen Baumaßnahmen, jedoch auch in den Bereichen des Tiefbaus. 
 

5.9 Personal- und Versorgungsaufwand (+ 5.968 T Euro) 

Wie bereits in den Vorjahren konnte bei der Planung für den Doppelhaushalt 2022/2023 noch 
keine Differenzierung bei den Zuführungen der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zwi-
schen Aktiven und Pensionären vorgenommen werden. Aus diesem Grund müssen beide Bilanz-
zeilen in Summe betrachtet werden. 
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Bei den Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte sind Minderaufwendungen 
in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. Euro entstanden. Die Tariferhöhungen waren bei der Veranschla-
gung vollständig berücksichtigt. Einsparungen ergeben sich in der Regel bei unerwarteter Perso-
nalfluktuation bzw. Langzeiterkrankungen im Tarifbereich. Zudem konnten wie bereits im Vor-
jahr manche Stellen pandemiebedingt erst mit erheblichen Verzögerungen oder auch noch gar 
nicht besetzt bzw. wiederbesetzt werden. Die aus aktivem Personal resultierenden Zuführungen 
zu den Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub und Altersteilzeit in Höhe von insgesamt 5,1 
Mio. sind nicht geplant, die Auflösung der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub zu 
Beginn des Jahres führt zu einer entsprechenden Aufwandsminderung (siehe Punkt 5.7). Den ge-
planten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 14,5 Mio. Euro stehen 
tatsächliche Zuführungen in Höhe von 16,3 Mio. Euro gegenüber.  
Ohne Berücksichtigung der nicht finanzwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen wären die 
Personalaufwendungen 1 Mio. unterhalb des Ansatzes geblieben. 
 
Der Anteil der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive und pensionierte Beamte bei den 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Dürener Service Betrieb DSB und Stadtentwässerung Dü-
ren werden erstattet. Für 2022 waren dies in Summe rund 45 T Euro. Bei der Krankenhaus Düren 
gGmbH und der Stadtwerke Düren GmbH fallen lediglich noch Versorgungsbezüge und Beihilfen 
an, die ebenfalls abgerechnet werden. Für 2022 waren dies rund 112 T Euro. Den Aufwendungen 
stehen entsprechende Erträge im Rahmen der Kostenerstattung gegenüber (siehe Punkt 5.6). 
 

5.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 4.612 T Euro) 

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Energie- und Was-
serverbrauch, bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen, Reinigung, Steu-
ern und Abgaben, Ausstattung und Geräte, Lernmittelfreiheit, lfd. Schulbedarf, Schülerbeförde-
rungskosten, Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger und sonstige Sachleistungen. 
 
Es ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen: 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 0  9.785  + 9.785 
Erstattung an SE für Verkehrsflächenentwässe-
rung und Gewässerunterhaltung 4.019  3.974  - 45 
Nicht planbare bauliche Unterhaltung 3.190  4.138  + 948 
Kostenerstattung anderer Träger f Minderjährige 2.900  3.720  + 820 
Weiterleitung Kreisleitstellengebühr 2.000  2.542  + 542 
Abführung an Kreis für NEF-Einsatz 1.250  1.711  + 461 
Laufender Schulbedarf 466  107  - 359 
Unterhaltung von Bundesstraßen 557  60  - 496 
Abbruchkosten 600  27  - 573 
Projektkosten eMIND 680  63  - 617 
Projektkosten Problemimmobilien 972  250  - 722 
Digitalpakt Schulen 4.794  1.747  - 3.047 
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Unterhaltung und Erneuerung Lichtsignalanla-
gen 50  284  + 234 
Energiekosten 2.815  2.558  - 257 
Ausst.,Geräte Digitale Ausstattungsoffensive   299  + 299 
Schülerbeförderungskosten 1.850  1.593  - 257 
Sonstige 27.009  24.905  - 2.104 

Gesamtergebnis: 53.152  57.764  + 4.612 

 
 

5.11 Bilanzielle Abschreibungen (+ 894 T Euro) 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 

 T Euro  T Euro  T Euro 
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 130  149  + 19 
AfA Gebäude 6.410  6.142  - 268 
AfA Gebäude WF 53  53   0 
AfA Gebäude SF 60  60   0 
AfA Brücken & Tunnel 600  610  + 10 
AfA Kanalisation 4  4   0 
Afa Straßen, Wege, Plätze 5.928  6.001  + 73 
Afa Sonst. Infrastrukturvermögen 403  410  + 7 
AfA Geräte / Maschinen 139  194  + 55 
AfA Betriebsvorrichtungen 547  829  + 282 
Afa Fahrzeuge 589  894  + 305 
AfA BGA 556  892  + 336 
AfA Kanäle Umlaufvermögen   0   0 
AfA Gebäude Umlaufvermögen 86  159  + 73 

 15.505  16.399  + 894 

 
Hinzu kommen noch Tatbestände, die eine Sonder-AfA notwendig machten in Höhe von 3,07 
Mio. Euro aus der Abschreibung der Finanzanlage Krankenhaus Düren gGmbH, welche jedoch 
direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde (siehe Ziffer 4.5). 
 
Ab dem Jahr 2020 wurden Vermögensgegenstände, welche selbstständig genutzt werden können 
und einer Abnutzung unterliegen, mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 Euro und 800,00 Euro 
netto in der Anlagenbuchhaltung als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) behandelt und direkt 
abgeschrieben. Ab 2022 wurden keine GWGs mehr gebildet. 
 
Den erhöhten Aufwendungen für den Werteverzehr stehen im Allgemeinen jedoch ebenfalls er-
höhte Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten gegenüber, so dass sich die Belastung für 
den Saldo der Jahresrechnung relativiert. 
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5.12 Transferaufwendungen (+ 4.018 T Euro)  

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich unter anderem folgende wesentliche Abweichun-
gen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Gewerbesteuerumlage 3.925  5.659  + 1.734 
Zuschüsse für Förderprogramme der Kitas 17  1.299  + 1.282 
HzL -Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse- 45  955  + 910 
Hilfe z. Erz. in Einricht. f. seelisch Behinderte 1.760  2.635  + 875 
Hilfe in Einr./Bet. Wohnen/Intens. Son.-Mindj. 7.750  8.202  + 452 
Teilstationäre Unterbringung 765  508  - 257 
HzL -Laufende Leistungen- 1.100  839  - 261 
Zuschuss zur Unterhaltung v Heimen der Jugend 1.540  1.117  - 423 
Zuschuss zur Unterhaltung von Kindergärten 25.835  25.049  - 786 
Zuschuss Aufholen nach Corona 51   456  + 456 
Vollzeitpflege für Minderjährige 1.800  2.176  + 376 
Aufwendungen für Flüchtlinge   366  + 366 
Sonstige 100.854  100.148  - 706 

Gesamtergebnis: 145.391  149.409  + 4.018 

 
 
Die Transferaufwendungen enthalten neben den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-
cke sowie Sozialtransferaufwendungen auch Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs. Hervor-
zuheben ist hier die Gewerbesteuerumlage, die 1,7 Mio. höher ausfällt als veranschlagt. Dies ist 
begründet in den deutlich erhöhten Gewerbesteuerzahlungen in 2022 gegenüber der Veranschla-
gung. Die Kreisumlage fällt dagegen mit 75,5 Mio. Euro rd. 0,09 Mio. Euro niedriger aus als 
geplant.  
Weiterhin ist bei den Transferaufwendungen die Schulverbandsumlage für den Förderschulzweck-
verband im Kreis Düren mit Mehraufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von 0,05 Mio. 
Euro enthalten. Die Krankenhausumlage fällt 0,12 Mio. Euro niedriger aus als geplant. 
 
Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gibt es nicht geplante Aufwendungen für Flüchtlinge 
in Höhe von 0,37 Mio. Euro. 
 

5.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 15.341 T Euro) 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich vornehmlich zusammen aus Mieten und 
Pachten, Erbbauzinsen, ehrenamtlicher Tätigkeit, Aus- und Fortbildung, Prozess-, Gerichts-, An-
walts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträgen, Mitgliedsbeiträgen, Kosten der RegioIT, 
Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungsaufwand und Aufwand für die Bildung von Rückstel-
lungen (ohne Personalrückstellungen, siehe 5.9, und Instandhaltungsrückstellungen, siehe 5.10). 
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Insgesamt lagen die Aufwendungen in diesem Bereich um rd. 15,3 Mio. Euro über den Ansätzen. 
Davon sind Mehraufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. Euro entstanden durch Zuführung zu fol-
genden Rückstellungen: 
 

Erhöhung Erstattungsverpflichtungen 21.413,00 Euro 
Rückstellung für Erhöhung Leibrenten 29.676,22 Euro 
Sonst.Rückst. Prüfungskosten GPA 35.000,00 Euro 
Lfd. Rechtsverfahren 50.037,31 Euro 
Zuführung sonstige Rückstellung 109.396,33 Euro 
Zuführung Rückstellung 342.619,42 Euro 
Rückstellung drohende Verluste Krankenhaus Düren gGmbH 1.422.924,52 Euro 
Rückstellung Inanspruchnahme aus Bürgschaften 6.335.937,20 Euro 
insgesamt 8.347.004,00 Euro 

 
Zu Rückstellungen für drohende Verluste Krankenhaus Düren gGmbH und Rückstellung Inan-
spruchnahme aus Bürgschaften siehe Ausführungen unter Ziffer 2.2.2.5. 
 
Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung, der Altersteilzeit, Überstunden und 
Resturlaub werden bei den Personalaufwendungen gebucht (siehe 5.9), ebenfalls die Instandhal-
tungsrückstellungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe 5.10). 

 
Weitere, erhebliche Mehraufwendungen sind u.a. entstanden bei den Wertkorrekturen in Höhe von 
2,4 Mio. Euro, welche aus der weiterhin intensiven Bearbeitung von alten Forderungen im Rahmen 
des Forderungsmanagements bei der Stadtkasse resultieren. Höhere Einzelwertberichtigungen 
führen grundsätzlich zu einer Reduzierung des Aufwands bei der pauschalierten Einzelwertberich-
tigung. Für 2022 ist ein Aufwand aus der pauschalierten Einzelwertberichtigung in Höhe von 1 
Mio. Euro entstanden.  
 
Zusätzlich ergeben sich unter anderem folgende wesentliche Abweichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Aufwand aus Veräuß. bew. Vermögensgegenst. 0  709  + 709 
Mieten und Pachten 1.744  2.240  + 496 
Zuführung SoPo Gebührenausgleich 0  331  + 331 
Sachkosten für Arbeitssicherheit 199  95  - 104 
Prozess-, Gerichts-, Anwalts- u.ä. Kosten 221  107  - 114 
Kosten der Regio IT 2.000  1.839  - 160 
Geschäftsausgaben 4.128  3.731  - 397 
Ausbildungskosten Notfallsanitäter   205  + 205 
Versicherungsbeiträge f. Eigenbetriebe u.a.   120  + 120 
Auflösungen ARAP I-Zuschuss 821  1.396  + 575 
Zuf. Forderung WIN f.Erschließung Gewerbege-
biet   2.124  + 2.124 
Zuführung zu Verb.f.n.z. erwerbendes Infra-
strukturvermögen   147  + 147 
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Zuführungen Rückstellungen 775  8.530  + 7.755 
Sonstige 13.351  17.005  + 3.654 

Gesamtergebnis: 23.239  38.579  + 15.341 

 
Die restliche Differenz setzt sich aus vielen kleinen Abweichungen zusammen. 
 

5.14 Finanzerträge (./. 3.677 T Euro) 

Bei den Finanzerträgen ergeben sich vorwiegend folgende Abweichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Gewinnabführung Sparkasse 2.600  3.764  + 1.164 
Gewinnabführung EGD 87  266  + 179 
Gewinnausschüttung SE 5.092  0  - 5.092 
Sonstige 1059  1131  + 72 

Gesamtergebnis: 8.838  5.161  - 3.677 

 
Die Erträge sind insgesamt um 3,7 Mio. Euro geringer ausgefallen als veranschlagt. Dies resultiert 
aus dem Verzicht der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerung Düren in Höhe von rd. 5,1 Mio. 
Euro vor dem Hintergrund der nicht klaren Rechtsprechung bezüglich der Ermittlung der Gebüh-
ren unter Verwendung kalkulatorischer Kosten sowie aufgrund der sich abzeichnenden positiven 
Haushaltsentwicklung zur Bildung einer Gewinnrücklage mit der Möglichkeit späterer Auflösung. 
Der Mehrertrag bei der Gewinnabführung der Sparkasse ist auf eine Auflösung einer Gewinnrück-
lage aus 2020 zurückzuführen. 
 

5.15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (./. 493 T Euro) 

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich unter anderem folgende we-
sentliche Abweichungen: 
 

 Ansatz  Ergebnis  Abweichung 
Wesentliche Abweichungen u.a.: T Euro  T Euro  T Euro 
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes 1.300  1.161  - 139 
Zinsen für Kassenkredite des Kreditmarktes 600  352  - 248 
Sonstige 229  123  - 106 

Gesamtergebnis: 2.129  1.636  - 493 

 
Die Zinsaufwendungen sind um rd. 0,5 Mio. Euro geringer ausgefallen als veranschlagt. Dies be-
gründet sich dadurch, dass trotz steigender Zinssätze weniger Investitionskredite als geplant auf-
genommen wurden. Zusätzlich gibt es Einsparungen aufgrund des positiven Finanzmittelbestan-
des und der Möglichkeit, auf neue Liquiditätskredite zu verzichten bzw. diese sogar zu reduzieren. 
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5.16 Außerordentliche Erträge  

Außerordentliche Erträge lagen in 2022 wie folgt vor: 
 

 Ansatz   Ergebnis  Abweichung 

 T Euro   T Euro  T Euro 
Auß. Ertrag Corona-Isolierung 3.143   0  - 3.143 

Gesamtsumme: 3.143   0  - 3.143 

 
Bei den außerordentlichen Erträgen wurden in der Planung abgrenzbare Mehrbelastungen aus der 
Corona-Krise errechnet und berücksichtigt. Aufgrund der Entwicklung des Haushaltes im Laufe 
des Jahres und vor allem vor dem Hintergrund der erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 
ist eine Nutzung der Abgrenzung jedoch weder möglich noch nötig. Insofern wird auch auf die 
Erläuterungen unter dem Punkt 6 verwiesen. 
 

5.17  Außerordentliche Aufwendungen  

Außerordentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Corona-Krise sowie des Ukraine-Krieges 
entstanden sind, verteilen sich auf den gesamten Haushalt. Ein Ausweis erfolgt daher nicht. 
 
 

5.18  Nachrichtlicher Ausweis von verrechneten Erträgen und Aufwendungen 
 bei Vermögensgegenständen unterhalb des Jahresergebnisses 

 
Nach Prüfung der Geschäftsvorfälle musste in 2022 eine Korrektur der Finanzanlage Krankenhaus 
Düren gGmbH erfolgen. Diese erfolgte durch Buchung gegen die Allgemeine Rücklage (siehe 
4.5). Weitere Verrechnungstatbestände lagen nicht vor. 
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5.19 Ergebnis 

Gesamtergebnisrechnung 2022: 
 
 
 

 
 
Sowohl bei den ordentlichen Erträgen als auch bei den ordentlichen Aufwendungen gibt es im 
Vergleich zur Planung einen Anstieg. Dabei steigen die Erträge mit 59,67 Mio. Euro gegenüber  
30,80 Mio. Euro bei den Aufwendungen stärker an. Bei den Aufwendungen im fortgeschriebenen 
Ansatz sind die enthaltenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 9,46 Mio. Euro zu berück-
sichtigen. Gegenüber der Planung liegt das Finanzergebnis mit 3,18 Mio. Euro unter dem Ansatz. 
Insgesamt steht im neunten Jahr in Folge in der Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis, mit 
13,09 Mio. Euro bei einem Aufwandsvolumen von rund 343Mio. Euro. Gegenüber 2021 bedeutet 
dies einen Zuwachs des Gesamtaufwandes in Höhe von rund 43 Mio. Euro. Wie schon 2020 und 
2021 ist die Jahresrechnung 2022 auch bereits im ordentlichen Ergebnis positiv. Für die Jahres-
rechnung 2022 kann man daher von einem strukturell positiven Jahresergebnis sprechen. Das Jah-
resergebnis 2022 kann 2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. 
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6. Erläuterungen zur Finanzrechnung 

 
Nach § 45 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzah-
lungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. 

 
Gesamtfinanzrechnung 2022: 
 
 
 

 
 
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit war mit 46,7 Mio. Euro positiv und lag somit 
44,7 Mio. Euro höher als veranschlagt. Dies ergibt sich überwiegend aus den Mehreinnahmen der 
Gewerbesteuern in Höhe von 22,3 Mio. Euro. Weitere Mehreinnahmen ergeben sich bei den Zu-
wendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 8,4 Mio. Euro, insbesondere durch allge-
meine Zuweisungen des Landes sowie Zuweisungen des Landes für die Beteiligung Ukraine, für 
Sonderprogramme der Kindertagesstätten und für die Corona-Krise. Dem gegenüber stehen Min-
dereinzahlungen in Höhe von 1 Mio. Euro aus Zuweisungen vom Land für den DigitalPakt Schule. 
Zuwendungsmittel können in der Regel erst nach Verausgabung abgerufen und abgerechnet wer-
den, die Veranschlagung erfolgt jedoch bereits mit der Veranschlagung der Verausgabung. Bei 
großen Fördermaßnahmen ist eine Abweichung zwischen der Veranschlagung und der Kassen-
wirksamkeit nicht ungewöhnlich. Weitere Verbesserungen der laufenden Verwaltungstätigkeit er-
geben sich durch geringe Versorgungsauszahlungen in Höhe von 6,3 Mio. Euro sowie Auszahlun-
gen für Sach- und Dienstleistungen von 4 Mio. Euro. 
 
Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von  
118,0 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen mit 15,1 Mio. Euro rd. 0,3 Mio. 
Euro unterhalb der Veranschlagung. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weichen dagegen 
erheblich um 118,3 Mio. Euro ab.  
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Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finden sich Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen in Höhe von rd. 1 Mio. Euro und somit 0,6 Mio. Euro höher als geplant wieder. Hier 
handelt es sich um die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken der Liegen-
schaftsverwaltung und um Veräußerungen von Kunstgegenständen. Demgegenüber stehen um 0,7 
Mio. Euro geringere Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Anliegerbeiträ-
gen nach KAG aufgrund von Verzögerungen im Bereich der Straßenfertigstellung. 
Die Auszahlungen aus Investitionszahlungen betragen 23,1 Mio. Euro und liegen 118,3 Mio. Euro 
unter dem fortgeschriebenen Ansatz. In dem fortgeschriebenen Ansatz sind investive Ermächti-
gungsübertragungen in Höhe von  92,57 Mio. Euro enthalten, da in der Vergangenheit geplante 
Ansätze nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass die Mittel übertragen wer-
den mussten. Dieser Effekt war bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen enthalten. Den in-
vestiven Auszahlungen in 2022 für Baumaßnahmen in Höhe von 14,1 Mio. Euro stehen gebildete 
Haushaltsreste mit insg. 68,3 Mio. Euro gegenüber. Neben den gebildeten Ermächtigungsübertra-
gungen zeigt sich, dass die Planungsmittel 2022 wie bereits im Vorjahr von der tatsächlichen Bau-
tätigkeit und somit von der Kassenwirksamkeit wiederum erheblich voneinander abweichen. Dies 
führt dazu, dass in 2022 nicht begonnene bzw. beendete Maßnahmen nach 2023 verschoben wer-
den müssen. Die investiven Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 belaufen sich auf 119,1 
Mio. Euro und liegen damit nochmals 27,2 Mio. Euro höher als im Vorjahr, wobei 81 Mio. Euro 
auf das Baudezernat entfallen. Die insgesamt verschobenen investiven Mittel belasten zukünftige 
Finanzrechnungen. 
 
Folgende investive Auszahlungen wurden getätigt: 
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  3,7 Mio. Euro 
Auszahlungen für Baumaßnahmen  14,1 Mio. Euro 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  2,6 Mio. Euro 
Sonstige Investitionsauszahlungen  2,7 Mio. Euro 
 
Der überwiegende Teil der Auszahlungssumme betrifft Baumaßnahmen. 
Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen entfallen 6,7 Mio. Euro auf den Tiefbaumaßnahmen 
und 6,1 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen und Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020. Im Tief-
bau sind vor allem Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Umgestaltung des Holzbendenparks 
in Zusammenhang mit dem Neubau des Rurbades zu nennen (Gestaltung Südzugang Holzbenden-
park, Bau von Stützwänden und Rampen). Ansonsten verteilen sich die Auszahlungen überwie-
gend auf diverse Straßenbaumaßnahmen. Im Hochbau nennenswerte Maßnahmen sind unter an-
derem die Sanierung des städtischen Sportplatzes für Schwarz-Weiß Düren, die Anschaffung von 
Sanitärcontainern in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, sowie weitere Maßnahmen im Gar-
ten- und Landschaftsbau, Realisierung eines Brandschutzkonzeptes am Gymnsaium am Wirteltor, 
Heizung- und Sanitärinstallationen an der Hauptschule Burgauer Allee sowie die digitale Rege-
lung im Haus der Stadt.  
 
Wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen ist auch für den Jahresabschluss 2022 die Ge-
samtmaßnahme Masterplan Innenstadt Düren hervorzuheben. Die Maßnahme, geplant über einen 
mehrjährigen Zeitraum, umfasst insgesamt ein Investitionsvolumen von über 40 Mio. Euro. Hier-
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bei handelt es sich um eine vom Land geförderte Maßnahme. Die Förderhöhe beträgt durchschnitt-
lich 80%. Enthalten hierbei ist ein Maßnahmenpaket, das sowohl den Tiefbau, Hochbau, im Be-
sonderen die Stadtentwicklung, aber auch die Liegenschaften für den Erwerb und die Veräußerung 
von Flächen und Gebäuden betrifft. Die Federführung, Koordinierung und Budgetplanung obliegt 
dem Amt für Stadtentwicklung. In den Folgejahren ist mit weiteren, erheblichen Auszahlungen zu 
rechnen, denen jedoch die Zuwendungen des Landes gegenüberstehen. Hinzu kommen die begin-
nenden Maßnahmen für das Gelände Südlich Bahn, welches in den Masterplan integriert wird und 
das Innovationsband, welches ebenfalls das Bahnhofsumfeld umfasst. Auch hier ist in den Folge-
jahren mit signifikanten Investitionsmaßnahmen zu rechnen, wobei es sich zum großen Teil eben-
falls um Fördermittel der Stadt- und Quartiersentwicklung handelt, jedoch auch um einen nicht 
geförderten Teil der aus städt. Mitteln getragen werden muss.  
Im Jahr 2022 wurden drei Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 4.209.000,00 Euro ge-
plant. Entsprechend der Förderquote von 80 % beträgt die Fördersumme 3.367.200,00 Euro. Es 
wurden bereits Mittel in Höhe von 1.002.486,00 Euro abgerufen. 
 
 
Für die Maßnahmen Gute Schule 2020 wurden in 2022 insgesamt 0,5 Mio. Euro verwendet. 
Durch die hundertprozentige Förderung belastet diese Kombination aus konsumtiven und investi-
ven Maßnahmen den städtischen Haushalt nicht. 
 
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen betragen 2,6 Mio. Euro und 
liegen 8,6 Mio. Euro unterhalb der Planung.  
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen wurden in 2022 nicht getätigt. 
 
Die sonstigen Investitionsauszahlungen bestehen aus einem Kassenkredit für das Krankenhaus 
Düren gGmbH in Höhe von 2,5 Mio. Euro sowie einer Ausleihung an das Stiftische Gymnasium 
über 0,15 Mio. Euro. 
 
Unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Inves-
titionstätigkeit ergibt sich für das Jahr 2022 insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 
38,7 Mio. Euro.  
 
Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Auf eine weiterge-
hende Erläuterung wird an dieser Stelle verzichtet, da diese Positionen sehr stichtagsbezogen aus-
fallen. Insgesamt beträgt der Saldo minus 38,6 Mio. Euro, welches eine Erhöhung der Finanzver-
bindlichkeiten bedeutet, bedingt durch die Aufnahme eines Investitionskredits zum Ausgleich des 
negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. In der Summe der Finanzierungstätigkeit sind sowohl 
Liquiditätskredite als auch Investitionskredite enthalten.  
Die Summe der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2022 beträgt 0,1 
Mio. Euro (Zeile 38). Der Anfangsbestand an Finanzmitteln betrug 4,6 Mio. Euro (Liquide Mittel 
zum Bilanzstichtag 31.12.2021).  
 
Zeile 40 der Finanzrechnung weist in Summe den Bewegungssaldo an fremden Finanzmitteln aus. 
Dieser beinhaltet alle zum Bilanzstichtag erfolgten Ein- und Auszahlungen, die zwar über die 

























Stand am 
31.12.2021

Zugänge 
2022

Abgänge 
2022

Umbuchungen 
2022

Stand am 
31.12.2022

Kumulierte 
Abschrei-

bungen bis 
31.12.2021

Abschrei-
bungen 

2022

Zuschrei-
bungen 

2022

Abgänge und 
Umbuchungen 

Abschreibungen 
2022

Kumulierte 
Abschrei-bungen 

bis 31.12.2022

am 
31.12.2022

am 
31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+ - +/- 1+2-3+4 + - -/+ 6+7-8-9 5-10 1-6
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.404.114,22 0,00 22.420,60 36.562,78 2.418.256,40 2.060.788,18 149.015,31 0,00 22.419,60 2.187.383,89 230.872,51 343.326,04

2. Sachanlagen 824.335.494,32 18.952.576,20 3.924.398,41 -289.279,93 839.074.392,18 206.793.541,02 16.171.527,40 0,00 2.570.225,72 220.394.842,70 618.679.549,48 617.541.953,30

2.1 77.752.789,75 94.509,42 52.888,74 3.196.536,87 80.990.947,30 4.649.251,37 583.942,64 0,00 12.862,49 5.220.331,52 75.770.615,78 73.103.538,38

2.1.1 Grünflächen 48.975.993,86 94.509,42 22.821,00 705.530,26 49.753.212,54 4.523.013,29 583.942,64 0,00 12.805,00 5.094.150,93 44.659.061,61 44.452.980,57
2.1.2 Ackerland 5.807.002,86 0,00 0,00 -307,36 5.806.695,50 126.180,59 0,00 0,00 0,00 126.180,59 5.680.514,91 5.680.822,27
2.1.3 Wald, Forsten 2.851.308,35 0,00 0,00 0,00 2.851.308,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851.308,35 2.851.308,35
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 20.118.484,68 0,00 30.067,74 2.491.313,97 22.579.730,91 57,49 0,00 0,00 57,49 0,00 22.579.730,91 20.118.427,19

2.2 330.729.817,51 23.845,00 62.673,89 3.787.579,71 334.478.568,33 78.775.953,17 6.537.638,28 0,00 77.400,50 85.236.190,95 249.242.377,38 251.953.864,34

2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 19.978.104,59 23.845,00 61.006,89 515.514,26 20.456.456,96 4.524.174,26 432.696,85 0,00 56.382,30 4.900.488,81 15.555.968,15 15.453.930,33
2.2.2 Schulen 147.308.401,06 0,00 1.667,00 1.899.250,67 149.205.984,73 44.970.670,18 3.568.679,00 0,00 -492,05 48.539.841,23 100.666.143,50 102.337.730,88
2.2.3 Wohnbauten 22.716.695,10 0,00 0,00 494.700,39 23.211.395,49 3.215.505,11 322.602,58 0,00 -100.685,48 3.638.793,17 19.572.602,32 19.501.189,99

2.2.4 140.726.616,76 0,00 0,00 878.114,39 141.604.731,15 26.065.603,62 2.213.659,85 0,00 122.195,73 28.157.067,74 113.447.663,41 114.661.013,14

2.3 Infrastrukturvermögen 297.444.367,97 240.922,78 395.841,00 2.452.563,20 299.742.012,95 106.446.720,91 6.773.972,54 0,00 203.603,66 113.017.089,79 186.724.923,16 190.997.647,06

2.3.1 54.361.242,68 240.922,78 28.516,23 2.229,93 54.575.879,16 376,50 0,00 0,00 376,50 0,00 54.575.879,16 54.360.866,18

2.3.2 Brücken und Tunnel 30.039.821,15 0,00 0,00 7.715,80 30.047.536,95 8.990.543,76 610.364,04 0,00 0,00 9.600.907,80 20.446.629,15 21.049.277,39

2.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4 120.804,71 0,00 23.732,83 0,00 97.071,88 11.173,35 3.619,07 0,00 319,80 14.472,62 82.599,26 109.631,36

2.3.5 210.097.869,52 0,00 343.591,94 2.300.314,08 212.054.591,66 95.924.957,28 6.082.290,62 0,00 202.907,36 101.804.340,54 110.250.251,12 114.172.912,24

2.3.6 2.824.629,91 0,00 0,00 142.303,39 2.966.933,30 1.519.670,02 77.698,81 0,00 0,00 1.597.368,83 1.369.564,47 1.304.959,89

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 58.803.574,12 752,98 653.000,00 735.089,02 58.886.416,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.886.416,12 58.803.574,12
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 17.201.806,42 4.396,00 648.307,69 1.145.479,20 17.703.373,93 9.292.722,65 1.384.034,54 0,00 642.520,37 10.034.236,82 7.669.137,11 7.909.083,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.105.524,02 0,00 1.981.974,38 1.430.338,88 11.553.888,52 7.514.774,25 891.939,40 0,00 1.519.720,03 6.886.993,62 4.666.894,90 4.590.749,77
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 30.297.614,53 18.588.150,02 129.712,71 -13.036.866,81 35.719.185,03 114.118,67 0,00 0,00 114.118,67 0,00 35.719.185,03 30.183.495,86

3. Finanzanlagen 129.002.995,09 24.972,41 34.328,94 252.717,15 129.246.355,71 4.697.388,45 3.074.087,92 0,00 -17.788,56 7.789.264,93 121.457.090,78 124.305.606,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 11.289.415,07 0,00 0,00 0,00 11.289.415,07 417.478,40 0,00 0,00 0,00 417.478,40 10.871.936,67 10.871.936,67
3.2 Beteiligungen 48.780.348,34 0,00 0,00 256.691,90 49.037.040,24 4.276.188,36 3.074.087,92 0,00 0,00 7.350.276,28 41.686.763,96 44.504.159,98
3.3 Sondervermögen 63.018.691,11 0,00 0,00 -18.262,80 63.000.428,31 0,00 0,00 0,00 -7.222,20 7.222,20 62.993.206,11 63.018.691,11
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 4.510.059,12 24.972,41 1,58 0,00 4.535.029,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.535.029,95 4.510.059,12
3.5 Ausleihungen 1.404.481,45 0,00 34.327,36 14.288,05 1.384.442,14 3.721,69 0,00 0,00 -10.566,36 14.288,05 1.370.154,09 1.400.759,76

3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 an Beteiligungen 174.255,85 0,00 255,85 0,00 174.000,00 255,85 0,00 0,00 255,85 0,00 174.000,00 174.000,00
3.5.3 an Sondervermögen 3.465,84 0,00 3.465,84 14.288,05 14.288,05 3.465,84 0,00 0,00 -10.822,21 14.288,05 0,00 0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen 1.226.759,76 0,00 30.605,67 0,00 1.196.154,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.154,09 1.226.759,76

Insgesamt 955.742.603,63 18.977.548,61 3.981.147,95 0,00 970.739.004,29 213.551.717,65 19.394.630,63 0,00 2.574.856,76 230.371.491,52 740.367.512,77 742.190.885,98

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beinhalten keine aktivierten Zinsen gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO.

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen

Anschaffungs- und Herstellungskosten* Abschreibungen und Zuschreibungen Buchwert

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

Sonstige Dienst-, Geschäfts- 
und Betriebsgebäude

Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 
und Sicherheitsanlagen
Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungsanlagen





bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 
5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. 35.541.151,84             13.157.046,15        3.120.423,42        19.263.682,27        34.542.174,03            

1.1 2.463.304,72               2.462.206,57          1.098,15               -                              1.805.098,01              

1.2 134.047,43                  124.210,01             9.837,42               -                              234.596,52                 

1.3 7.458.160,54               7.413.112,37          34.774,67             10.273,50               4.806.753,50              

1.4 13.785.054,19             1.358.820,59          16.888,83             12.409.344,77        15.104.509,30            

1.5 11.700.584,96             1.798.696,61          3.057.824,35        6.844.064,00          12.591.216,70            

2. 11.373.704,54             7.287.664,01          28.626,11             4.057.414,42          12.693.964,75            

2.1 4.203.979,91               340.074,16             28.626,11             3.835.279,64          4.148.629,49              

2.2 223.250,26                  7.905,26                 -                            215.345,00             118.554,96                 

2.3 1.068.408,00               1.061.618,22          -                            6.789,78                 1.040.991,74              

2.4 5.191.796,69               5.191.796,69          -                            -                              5.484.894,06              

2.5 686.269,68                  686.269,68             -                            -                              1.900.894,50              

3. 4.603.638,40               4.506.046,40          78.073,60             19.518,40               5.041.526,08              

4. 100.617,72                  100.617,72             -                            -                              73.412,53                   

5. -                                  -                              -                            -                              -                                  

6. 51.619.112,50             25.051.374,28        3.227.123,13        23.340.615,09        52.351.077,39            

Forderungsspiegel 2022

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung

Art der Forderungen

Gesamtbetrag am 
31.12.2022

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag am 
31.12.2021

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
aus Transferleistungen

Gebühren

Beiträge

Steuern

Forderungen aus Transferleistungen

Sonstige Vermögensgegenstände

Übrige Forderungen

Forderungen aus durchlaufenden Geldern

Summe aller Forderungen

Privatrechtliche Forderungen

gegenüber dem privaten Bereich

gegenüber dem öffentlichen Bereich

gegen verbundene Unternehmen

gegen Beteiligungen

gegen Sondervermögen



Verwaltungsvorstand der Stadt Düren:

•  Dürener Bauverein AG
•  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und
   Regionen Europas e.V.
•  Deutscher Städtetag
•  KHD Träger GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Service GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Planungsverband Düren-Niederzier
•  Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
•  RURENERGIE GmbH

Aufsichtsrat
Delegiertenversammlung

Hauptversammlung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Bilanz-/Wirtschaftsausschuss
Gesellschafterversammlung
Hauptausschuss
Gesellschafterversammlung
Verwaltungsrat
Vorstand
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat                

ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
Aufsichtsrat, 2. stellv. Vorsitzender
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, stellv. Verbandsvorsteher
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Düren mbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Städtetag NRW
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  Stiftisches Gymnasium Düren

Bilanzprüfungsausschuss
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat                                                                         
Verbandsversammlung                       
Mitgliederversammlung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung
Wirtschaftsausschuss
Gymnasialverwaltungsrat                                   

ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzender

•  Stiftung Fabrik für Kunst und Stadtteil, Düren
•  Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Stifungsrat
Verbandsrat                                                                           
Aufsichtsrat
                                                                       
Gesellschafterversammlung
                                                
Projektbeirat "Düren-Kreuzau"
                               
Projektbeirat "Im Rossfeld"                                                   

ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied, Vorsitzender

ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzender

ordentl. Mitglied, Vorsitzender

•  Deutscher Städtetag
•  Dürener Bauverein AG
•  KHD Träger GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren Service GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
•  regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Städtetag NRW
•  Städtetag NRW
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Hauptversammlung
Vorstand
Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlung
Verwaltungsrat
Beirat
Gesellschafterversammlung
Verbandsversammlung                                                                
Finanzausschuss                                 
Wirtschaftsausschuss
Gesellschafterversammlung
Wirtschaftsausschuss
Geschäftsführung       

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied, stellv. Vorstandsvorsitzender
stellv. Mitglied
beratendes Mitglied
stellv. Mitglied
beratendes und stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Verbandsvorsteher
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
Hauptgeschäftsführer

Hissel, Thomas (Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer)

Organbestellung städtische Vertreter/-innen zum 31.12.2022 
gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (GO NRW)

      Ullrich, Frank Peter (Bürgermeister Stadt Düren)                                                                                                                                                                                                         



•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 
•  Gem. Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis
   Düren eG
•  Stadtentwässerung Düren 
•  Städtetag NRW
•  Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Hauptversammlung
Betriebsausschuss                                                
Beirat
                                                                             
Aufsichtsrat

Betriebsausschuss                                
Bau- und Verkehrsausschuss
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat

Projektbeirat "Düren-Kreuzau"

Projektbeirat "Im Rossfeld"                      

ordentl. Mitglied, bis 27.09.2022
beratendes Mitglied
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied

beratendes Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
beratendes Mitglied

ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzender

Käuffer, Christine (Beigeordnete)
•  Städtetag NRW

•  Städtetag NRW
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Arbeitsgemeinschaft der Zivil- und
Brandschutzdezernenten
Rechts- und Verfassungsausschuss
Aufsichtsrat

ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

Löhr, Christopher (Beigeordneter, ab 01.10.2022)
-

•  Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen
   Jagdbezirks Düren
•  Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen
   Jagdbezirks Düren
•  KHD Träger GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR 
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe

Genossenschaftsversammlung

Vorstand

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Vorstand
Verbandsversammlung                                                                                        

ordentl. Mitglied, bis 13.12.2022

ordentl. Mitglied, bis 31.12.2022

ordentl. Mitglied
beratendes Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, bis 31.12.2022

Mitglieder des Rates der Stadt Düren:

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe 
•  Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Betriebsausschuss                                                                  
Betriebsausschuss
Verbandsversammlung                                                               
Verbandsversammlung                                                
Aufsichtsrat          

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Förderschulzweckverband im Kreis Düren
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Planungsverband Düren-Niederzier 
•  Stadtentwässerung Düren 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Betriebsausschuss                                                        
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Verwalungsrat
Verbandsversammlung                                          
Betriebsausschuss                                                          
Aufsichtrsat

Gesellschafterversammlung                                                          

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stell. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                                     
Betriebsausschuss                                 

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss                                                     
Beirat
                                                   
Verbandsversammlung                                

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied

•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Verbandsversammlung                                                   
Betriebsausschuss
Gesellschafterversammlung                                                      

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

Brogmus, Michael (Diplom-Informatiker)

Biergans, Margot (Kfm. Angestellte)

Bilir, Annalena (Rechtspflegerin)

Schaffert, Niels-Christian (Techn. Beigeordneter)

Altmeyer, Joost (Metallbauer) 

Vanselow, Erhard (Co-Dezernent, bis 31.12.2022)



•  Dürener Service Betrieb
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss                              
Verbandsversammlung                                  

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                                       
Aufsichtsrat                                                                  

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                  
Betriebsausschuss                                            

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                           
Betriebsausschuss                                           

ordentl.Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss
Beirat
                                                  
Betriebsausschuss                                                   

stellv. Mitglied, ab 01.10.2022
stellv. Mitglied

ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren

Betriebsausschuss                                
Bilanzprüfungsausschuss
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Verwaltungsrat                          

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren 

Verbandsversammlung                                              
Betriebsausschuss                                                           

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 

Betriebsausschuss
Verbandsversammlung                                       

stellv. Mitglied, ab 23.02.2022
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb Betriebsausschuss                                        stellv. Mitglied
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH Aufsichtsrat                                                              ordentl. Mitglied
•  Planungsverband Düren-Niederzier  Verbandsversammlung                       ordentl. Mitglied
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren 

Verbandsversammlung                                    
Betriebsausschuss                                        

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Stadtwerke Düren GmbH Aufsichtsrat                                                                  ordentl. Mitglied
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Aufsichtsrat                                                       ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe 
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe 

Betriebsausschuss                                                                
Betriebsausschuss                                                            
Betriebsausschuss                                                             
Verbandsversammlung                                                 

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                                      
Betriebsausschuss                                                              

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Förderschulzweckverband im Kreis Düren 
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss                                                               
Verbandsversammlung                     
Aufsichtsrat
Bilanz-/Wirtschaftsausschuss
Hauptausschuss
Verwaltungsrat  
Verbandsversammlung                      

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  Stadtwerke Düren GmbH

Betriebsausschuss                                    
Gesellschafterversammlung                 

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Aufsichtsrat
                                                                           
Gesellschafterversammlung                                         

stellv. Mitglied

stellv. Mitglied

Esser, Ingrid (Elternzeit, geringf. Beschäftigte)

Essler, Bernd (Unternehmensberater)

Gebhardt, Hildegard (Erzieherin)

Dural, Yücel (Kfz Mechatroniker)

Carrasco Molina, Manuel (App-Entwickler)

Cremer, Renate (Buchhalterin)

Ermis, Nermin (Büroangestellte)

Cremer, Hubert (Selbstständiger Kaufmann)

Geuenich, Hermann Josef (Pensionär)

Freiberger, Dr. Ralf (Angestellter)



•  Dürener Service Betrieb
•  RURENERGIE GmbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren

Betriebsausschuss                             
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung                         

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Betriebsausschuss                            
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkassenbeteiligungsbesellschaft Düren mbH
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                                
Bilanzprüfungsausschuss
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Verwaltungsrat
Aufsichtsrat
Betriebsausschuss
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung                         

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Gem. Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis
   Düren eG
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH

Betriebsausschuss                                                              
Aufsichtsrat
                                              
Aufsichtsrat
Hauptausschuss                          

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  Stadtwerke Düren GmbH

Betriebsausschuss                                      
Aufsichtsrat

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG) 
•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 
•  Stadtentwässerung Düren

Gesellschafterversammlung
Betriebsausschuss                                                               
Gesellschafterversammlung
                        
Betriebsausschuss                                                  

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied

stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren
•  Stadtentwässerung Düren 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss
Verbandsversammlung                                                    
Betriebsausschuss                                          
Aufsichtsrat                                                             

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  Gem. Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis
   Düren eG
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Planungsverband Düren-Niederzier
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren 
•  Städtetag NRW
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss
Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat
Verbandsversammlung                                                                 
Verbandsversammlung                                         
Betriebsausschuss                                 
Mitgliederversammlung
Aufsichtsrat

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und
   Regionen Europas e.V.

Delegiertenversammlung ordentl. Mitglied

•  Dürener Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (DGG) Gesellschafterversammlung ordentl. Mitglied
•  Dürener Service Betrieb Betriebsausschuss ordentl. Mitglied
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 

Gesellschafterversammlung stellv. Mitglied

•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren Verbandsversammlung stellv. Mitglied
•  Stadtentwässerung Düren Betriebsausschuss stellv. Mitglied
•  Städtetag NRW Mitgliederversammlung ordentl. Mitglied
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Aufsichtsrat ordentl. Mitglied

Hamm, Georg (Rechtsanwalt)

Guthausen, Rainer (Kaufmann)

Isecke, Andreas (Verwaltungsangestellter)

Hohn, Rolf Peter (Rentner)

Heinrichs, Frank (Technischer Angestellter)

Harf, Dieter (Chemiefacharbeiter)

Hempel, Susanne (Marketing-Beraterin)



Klein, Marcel (Maler- und Lackierermeister)
•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren

Betriebsausschuss
Betriebsausschuss

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Deutscher Städtetag
•  Dürener Service Betrieb
•  Förderschulzweckverband im Kreis Düren
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Stadtentwässerung Düren
•  Städtetag NRW

Hauptversammlung
Betriebsausschuss
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Verwaltungsrat
Betriebsausschuss                                                            
Konferenz der Ratsmitglieder

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, bis 27.09.2022
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Bauverein AG 
•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren
•  Stadtentwässerung Düren
•  Städtetag NRW

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                               
Aufsichtsrat
Bilanz-/Wirtschaftsausschuss
Hauptausschuss
Verwaltungsrat
Verbandsversammlung
Betriebsausschuss
Konferenz der Ratsmitglieder                              

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzende
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzende
ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzende
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss                                                                 
Verbandsversammlung

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzender

•  Stadtentwässerung Düren
•  Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                                              
Verbandsversammlung                                            
Aufsichtsrat                                                              

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss
Beirat
                              
Aufsichtsrat
Hauptausschuss
Verbandsversammlung                           

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Betriebsausschuss
Betriebsausschuss
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat

ordentl. Mitglied, Vorsitzender
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  Gem. Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis
   Düren eG
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH  
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                                                           
Mitgliederversammlung
                     
Aufsichtsrat
Bilanz-/Wirtschaftsausschuss
Hauptausschuss
Verwaltungsrat        
Betriebsausschuss                                                                  
Aufsichtsrat
                                                                                                           
Gesellschafterversammlung               

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb Betriebsausschuss   stellv. Mitglied
•  Stadtentwässerung Düren Betriebsausschuss   stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                                       
Betriebsausschuss                                                    

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                                      
Betriebsausschuss                                           

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

Lingens, Axel (Personalratsvorsitzender)

Knodel, Marie (Logopädin)

Kulig, Roland (Geschäftsführender Gesellschafter, Berufsbetreuer)

Koschorreck, Elisabeth (Rentnerin)

Koschorreck, Peter (Pensionär)

Löhr, Christopher (Ergotherapeut, bis 30.09.2022 MdR, danach Beigeordneter)

Machon, Evelyne (Päd. Fachkraft im offenen Ganztag)

Momen, Yousef (Geschäftsführender Gesellschafter)



•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                                     
Betriebsausschuss                                                 

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 
•  Stadtwerke Düren GmbH 
•  Stiftisches Gymnasium Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                                       
Betriebsausschuss                                
Gesellschafterversammlung
Gymnasialverwaltungsrat
Aufsichtsrat                                

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzende

•  Dürener Service Betrieb
•  RURENERGIE GmbH 
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren
•  Stadtentwässerung Düren 
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                             
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung
Betriebsausschuss
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH

Betriebsausschuss                                                             
Aufsichtsrat
Bilanz- und Wirtschaftsausschuss
Verwaltungsrat
Verbandsversammlung
Betriebsausschuss
Aufsichtsrat

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                                                   
Beirat
                                                                   
Betriebsausschuss                                              

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren
•  Stadtentwässerung Düren 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss
Aufsichtsrat                                                              
Verbandsversammlung
Betriebsausschuss                                                                                        
Aufsichtsrat                                                                                                              

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Planungsverband Düren-Niederzier
•  RURENERGIE GmbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren
•  Stadtentwässerung Düren 
•  Stadtwerke Düren GmbH 
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung                                                     
Betriebsausschuss                                 
Aufsichtsrat
Wirtschaftsausschuss
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung                         

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss                                         
Betriebsausschuss                                 

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  EGD Entsorgungsgesellschaft  für Verkaufsverpackungen
   Düren mbH 
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                                     
Beirat
                                                                         
Verbandsversammlung                                                      
Betriebsausschuss
Aufsichtsrat                                                             

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

Salentin, Karl-Heinz (Rentner)

Saus, Gabriele (Rentnerin)

Prümm, Inge (Rentnerin)

Papst, Iris (Pensionärin)

Nietan, Dagmar (Hausfrau)

Nieveler, Dirk (Angestellter AWO Kreisverband Düren)

Neubert, Gunther (Fachverkäufer)

Roeder, Markus (Kaufmann)

Plensky, Rainer (Betriebswirt)



•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Planungsverband Düren-Niederzier
•  RURENERGIE GmbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                                                                   
Aufsichtsrat
Bilanz- /Wirtschaftsausschuss
Hauptausschuss
Verwaltungsrat
Verbandsversammlung
Aufsichtsrat
Verbandsversammlung

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  Stadtwerke Düren GmbH

Betriebsausschuss                           
Aufsichtsrat
Wirtschaftsausschuss                           

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied, Vorsitzende
ordentl. Mitglied

•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Gesellschafterversammlung                         ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Planungsverband Düren-Niederzier
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren

Betriebsausschuss
Verbandsversammlung                              
Bilanzprüfungsausschuss
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Verwaltungsrat                             

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Düren mbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren 
•  Städtetag NRW
•  Aachener Verkehrsverbund GmbH

Aufsichtsrat
Verbandsversammlung                                                                
Betriebsausschuss                                
Mitgliederversammlung
Regionalbeirat für den Kreis Düren                              

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren

Betriebsausschuss
Verbandsversammlung                                                            
Betriebsausschuss

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss
Aufsichtsrat                          
Verbandsversammlung

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Verbandsversammlung                                                    
Betriebsausschuss
Aufsichtsrat
                             
Projektbeirat "Dorfentwicklung Merken"                                       

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied, stellv. Vorsitzender
stellv. Mitglied

ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren
•  Sparkasse Düren

Betriebsausschuss                                              
Bilanzprüfungsausschuss
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Verwaltungsrat

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung 
•  Wasserleitungszweckverband Langerwehe 

Verbandsversammlung                                               
Betriebsausschuss                                                                     
Verbandsversammlung                                                      

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss
Aufsichtsrat                                               
Verbandsversammlung

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied, ab 23.02.2022
stellv. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                             
Aufsichtsrat                                                                  

ordentl. Mitglied, ab 23.02.2022
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkasse Düren
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss
Verwaltungsrat                                                  
Betriebsausschuss
Gesellschafterversammlung                              

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

Tempelaars, Ruth (Referentin)

Servos, Georg (Rentner)

Schneider, Jessica (Bürokauffrau)

Schwalbach, Rudolf (Verwaltungsangestellter)

Schloemer, Verena (Geschäftsführerin)

Schmitz, Georg (Lokführer)

Sprenger, Markus (Finanzbeamter)



•  Dürener Service Betrieb
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Betriebsausschuss                                                    
Verbandsversammlung                                                
Betriebsausschuss                                        
Gesellschafterversammlung                          

ordentl. Mitglied, bis 31.12.2022
ordentl. Mitglied, bis 31.12.2022
ordentl. Mitglied, bis 31.12.2022
ordentl. Mitglied, bis 31.12.2022

•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Stadtentwässerung Düren 

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                                                          
Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                                                             

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Förderschulzweckverband im Kreis Düren
•  Stadtentwässerung Düren 

Betriebsausschuss
Verbandsversammlung                                                
Betriebsausschuss                                                      

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Bauverein AG
•  Dürener Service Betrieb
•  Stadtentwässerung Düren 

Aufsichtsrat
Betriebsausschuss                                                           
Betriebsausschuss                                                     

ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb Betriebsausschuss                         ordentl. Mitglied

•  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen
   Europas e.V.
•  Deutscher Städtetag

Delegiertenversammlung
                                     
Hauptversammlung

ordentl. Mitglied

stellv. Mitglied

•  Dürener Service Betrieb
•  Krankenhaus Düren gem. GmbH
•  Medizin Campus Düren AöR
•  Planungsverband Düren-Niederzier
•  RURENERGIE GmbH
•  Sparkasse Düren Sparkasse
•  Sparkasse Düren Sparkasse
•  Sparkasse Düren Sparkasse
•  Sparkasse Düren Sparkasse

Betriebsausschuss
Aufsichtsrat
Verwaltungsrat
Verbandsversammlung                                                           
Aufsichtsrat
Bilanzprüfungsausschuss
Hauptausschuss
Risikoausschuss
Verwaltungsrat

ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzender
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzender
ordentl. Mitglied, Vorsitzender
ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzender

•  Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Düren mbH
•  Sparkassenzweckverband Kreis Düren - Stadt Düren 
•  Stadtentwässerung Düren
•  Städtetag NRW
•  Städtetag NRW
•  Stadtwerke Düren GmbH
•  Stadtwerke Düren GmbH

Aufsichtsrat                                                                    
Verbandsversammlung                                               
Betriebsausschuss                                
Konferenz der Ratsmitglieder
Mitgliederversammlung
Aufsichtsrat
Wirtschaftsausschuss                              

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied
ordentl.Mitglied

•  Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 
•  WIN.DN Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk
   Stadt Düren GmbH 

Verbandsversammlung                                      
Aufsichtsrat                                                                 

ordentl. Mitglied
ordentl. Mitglied, stellv. Vorsitzender

•  Dürener Service Betrieb
•  Planungsverband Düren-Niederzier

Betriebsausschuss                                                          
Verbandsversammlung

stellv. Mitglied
ordentl. Mitglied

•  Stadtentwässerung Düren Betriebsausschuss                                              stellv. Mitglied

      Wilden, Hanna (keine Angabe zum Beruf)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Weiler, Volker (Berufssoldat)

      Weschke, Stefan (Kaufmann)                                                                                                                                                                                                                                            

Weber, Ingo (Berufsoffizier der Luftwaffe)

Weber, Norbert (Rentner)

Veithen, Valentin (Betriebswirt i.R.)

Treuling, Stefan (Bauleiter)



Zuführung Inanspruch-
nahme

Auflösung, weil 
Grund entfallen

1 2 3 4 5
EUR EUR EUR EUR EUR

1. 144.487.231,00             13.168.796,72         5.047.717,72           2.040.517,00           150.567.793,00             
1.1 Pensionsrückstellung 108.937.570,00             9.651.607,50           3.592.638,50           1.425.457,00           113.571.082,00             
1.2 Beihilferückstellung 35.549.661,00               3.517.189,22           1.455.079,22           615.060,00              36.996.711,00               

2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 300.945,56                    -                            1.085,25                  17.392,06                282.468,25                    
3. Instandhaltungsrückstellungen 1.838.246,34                 9.784.500,00           339.385,39              87.242,60                11.196.118,35               

3.1 Gebäude 1.422.353,64                 9.784.500,00           120.415,05              64.412,94                11.022.025,65               
3.2 Straßen 243.200,00                    -                            218.970,34              22.829,66                1.400,00                        
3.3 Brücken 132.692,70                    -                            -                            -                            132.692,70                    
3.4 Lichtsignalanlagen 40.000,00                      -                            -                            -                            40.000,00                      

4. 20.026.550,26               15.861.840,87         4.882.473,74           482.235,39              30.523.682,00               
4.1 nicht genommener Urlaub 1.548.403,85                 1.584.358,30           1.548.403,85           -                            1.584.358,30                 
4.2 Überstunden/Gleitguthaben 1.944.482,15                 2.417.206,57           1.944.482,15           -                            2.417.206,57                 
4.3 Steuernachforderungen 646.528,81                    109.396,33              -                            -                            755.925,14                    
4.4 Ungewisse Verbindlichkeiten 11.670.100,30               10.464.646,93         584.855,27              2.536,13                  21.547.355,83               
4.5 Altersteilzeit 2.904.030,38                 1.236.195,43           788.208,93              -                            3.352.016,88                 
4.6 Schwebende Rechtsverfahren 1.265.930,47                 50.037,31                16.523,54                432.624,96              866.819,28                    
4.7 Unterhaltungspauschale Kindertagesstätten 47.074,30                      -                            -                            47.074,30                -                                  

5. Summe aller Rückstellungen 166.652.973,16             38.815.137,59         10.270.662,10         2.627.387,05           192.570.061,60             

Rückstellungsspiegel 2022

Sonstige Rückstellungen

Arten der Rückstellungen
Gesamtbetrag am 

31.12.2021

Veränderungen im Haushaltsjahr Gesamtbetrag am 
31.12.2022

Pensionsrückstellungen



Zuführungen laufende Auflösung Abgänge           
(Grund entfallen)

EUR EUR EUR EUR EUR
1.
1.1 133.915.336,96 4.382.276,68 5.135.860,36 400.004,00 132.761.749,28
1.2 34.885.848,67 -97.211,48 2.547.414,92 0,00 32.241.222,27

1.2.1 27.514.215,17 34.858,02 2.148.466,64 0,00 25.400.606,55

1.2.2 7.371.633,50 -132.069,50 398.948,28 0,00 6.840.615,72

1.3 10.385,18 331.409,98 341.795,16 0,00 0,00

1.3.1 -4.240,44 331.409,98 327.169,54 0,00 0,00

1.3.2 14.625,62 0,00 14.625,62 0,00 0,00

1.4 56.005.101,68 1.259.835,35 755.974,63 253.102,58 56.255.859,82

1.4.1 5.588.760,01 32.655,38 196.329,98 0,00 5.425.085,41

1.4.2 500.711,96 0,00 29.402,68 0,00 471.309,28

1.4.3 12.922.701,46 1.217.578,97 530.241,97 102,58 13.609.935,88

1.4.4 20.131.433,45 9.601,00 0,00 253.000,00 19.888.034,45

1.4.5 16.861.494,80 0,00 0,00 0,00 16.861.494,80
224.816.672,49 5.876.310,53 8.781.045,07 653.106,58 221.258.831,37

Unselbständige Stiftungen
Insgesamt

Wochenmarkt

Sonstige Sonderposten 

Erstattungen aus Erschließungsverträgen

Stellplatzbeiträge

Unentgeltlicher Erwerb u.a.

Dauerleihgaben Kunstgegenstände

Sonderpostenspiegel 2022

Rettungsdienst

Arten der Sonderposten
Gesamtbetrag am 

31.12.2021

Veränderungen im Haushaltsjahr
Gesamtbetrag am 

31.12.2022

Sonderposten
Sonderposten für Zuwendungen
Sonderposten für Beiträge

Erschließungsbeiträge

Straßenbaubeiträge

Sonderposten für den Gebührenausgleich















Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

Dezernat I
Amt 04

A040P00002 Investitionsplan Recontec-Gelände 1.000.000,00 Es wurden noch keine Maßnahmen beauftragt. 

A040V00006 Merken Dorferneuerung 108.305,02 Der Entwicklungsprozeß ist noch im Gange

A040V00007 Entwicklung neuer Gewerbeflächen 56.260,78 Planungsauftrag ist noch nicht abgearbeitet.

A040V00008 Breitbandversorgung Gewerbe und Industriegebiet 45.000,00 Der Ausbau über den Kreis Düren verzögert

A040V00009 Breitbandversorgung 165.000,00 sich. Fördermittelfrist wurde vom RP entsprechend velängert

Saldo Amt 04 1.374.565,80

Amt 40

A400A00028 Beschaffung Ausstattung/Geräte alle Schulen 1.510,97 Es muss noch eine Maßnahme an der Martin-Luther Schule fertiggestellt werden.

A400A00030 EA Naturw. Räume Gymnasium am Wirteltor 1.300.255,33 Maßnahme wird in 2022 fertiggestellt

A400A00044 EA Erw.neubau Klassen,Versammlungsst. RS Wernerstr 94.616,65 Maßnahmen wird in 2022 fertiggestellt

A400A00067 EA naturw. Räume RS Bretzelnweg 172.477,20 politscher Beschluss

A400A00069 EA von 3 Klassen GS Derichsweiler 45.000,00 lt. Amt 65 erfolgt die Fertigstellung nicht in 22/23, da zum 01.08.2025 das Recht auf einen OGS Platz 

eingeführt wird, muss die Umsetzung aber in 24/25 erfolgen, so dass Amt 40 um Übertragung der Mittel 

bittet

A400A00070 EA Aula/8 Klassen Gymnasium am Wirteltor 200.000,00 lt. Amt 65 erfolgt die Fertigstellung nicht in 22/23, da durch die Umstellung von G8 auf G9 die Schule aber 

zusätzlich Räume benötigt, sollte eine Übertragung der Mittel erfolgen

A400A00071 EA von 8 Klassen GS Birkesdorf 120.000,00 lt. Amt 65 erfolgt die Fertigstellung nicht in 22/23, da zum 01.08.2025 das Recht auf einen OGS Platz 

eingeführt wird, muss die Umsetzung aber in 24/25 erfolgen, so dass Amt 40 um Übertragung der Mittel 

bittet

A400A00072 EA von 4 Klassen HS Burgauer Allee 32.318,16 In 2022 werden weitere Klassen im Rahmen der Schadstoffsanierung fertig, die dann mit Möbeln 

ausgestattet werden müssen

A400A00073 EA OGS Grüngürtel (Erweiterung) 30.000,00 lt. Amt 65 erfolgt die Fertigstellung nicht in 22/23, da zum 01.08.2025 das Recht auf einen OGS Platz 

eingeführt wird, muss die Umsetzung aber in 24/25 erfolgen, so dass Amt 40 um Übertragung der Mittel 

bittet

A400A00074 EA OGS Südschule (3 Gruppen+Ersatzbesch.) 50.000,00 lt. Amt 65 erfolgt die Fertigstellung nicht in 22/23, da zum 01.08.2025 das Recht auf einen OGS Platz 

eingeführt wird, muss die Umsetzung aber in 24/25 erfolgen, so dass Amt 40 um Übertragung der Mittel 

bittet

A400A00113 Digitale Endgeräte (Sofortausstattung) für Lehrer 41.191,23 lfd. Maßnahme die in 2022 fortgeführt wird.

A400A00117 OGS St. Arnold - ISA 860,56 ISA Anteil

A400A00118 Ausstattung OGS Birkesdorf - ISA 24,98 ISA Anteil

A400A00119 Ausstattung OGS Derichsweiler - ISA 339,20 ISA Anteil

A400A00120 Ausstattung OGS Echtz - ISA 114,65 ISA Anteil

A400A00121 OGS Grüngürtel 483,40 lfd. Maßnahme

A400A00122 Ausstattung OGS Gürzenich - ISA 339,22 ISA Anteil

A400A00123 OGS St. Joachim - ISA 1.505,05 ISA Anteil

A400A00124 OGS Merken - ISA 887,15 ISA Anteil

A400A00125 Ausstattung OGS Mutter-Teresa - ISA 668,65 ISA Anteil

A400A00126 OGS St. Nikolaus - ISA 17.985,74 ISA Anteil

A400A00127 OGS Paul Gerhardt - ISA 1.735,39 ISA Anteil

A400A00128 OGS Pechschule - ISA 948,09 ISA Anteil

A400A00129 Ausstattung OGS Hoven - ISA 88,01 ISA Anteil

A400A00138 Ausstattung OGS Süd -ISA_ 201,94 ISA Anteil



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

A400H00012 Breitbandausbau alle Schulen 228.861,61 Bundesmittel, die für den  Breitbandausbau noch benötigt werden

A400P00006 Digitale Medieninfrastruktur - GS 2020 - 339.891,97 GS 2020

A400P00008 Umstellung Flutlichtanlagen auf LED 448.237,59 Auf 5 Sportplätzen ist die Umsetzung im März erfolgt. Bei den anderen 10 Plätzen rechnet die Vewaltung 

mit dem Zuschussbescheid in den nächsten Wochen, so dass die Gesamtmaßnahme dann in 2022 

abgeschlossen wird.

A400P00009 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung OGS -ISA- 445.000,00 ISA Anteil

A400P00010 Ausstattung OGS -Gute Schule 2020- 11.852,52 ISA Anteil

A400Z00002 InvestZ aus der Sportpauschale 458.643,22 ISA Anteil

A400Z00028 Zuschuss Stift G.-Erneuer. Sanitärinstallation HG 5.004,38 Maßnahme noch nicht mit dem Land abgerechnet

A400Z00029 Zuschuss an Stift. Gymnasium- Bau Sportplatz 816.824,75 Sobald das neue Rurbad fertig ist und der Zuwendungsbescheid der BZR Köln vorliegt, wird mit der 

Umsetzung begonnnen

A400Z00037 Zuschuss Stift. G. - Stadtmauer 53.000,00 Zusage BZR liegt nun vor, so dass die Maßnahme umgesetzt werden kann

A400Z00039 Zuschuss Stift. G. - Schallschutzdecken 3.937,92 Maßnahme wird in 2022 fertiggestellt

A400Z00045 Neubau Toiletten 1. FC Düren 10.100,00 Maßnahme wird in 2022 fertiggestellt

Saldo Amt 40 4.934.905,53



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

Amt 41

A410A00001 Kulturbetrieb Ausstattung,Geräte (Planung) 314.686,01 Fortsetzung diverser Maßnahmen Haus der Stadt (Streamingstudios, Tontechnik für die Bühne, Saalstühle 

für das Theater, Hardware für digitalen Unterricht Musikschule, Luftreiniger)

A410A00013 Ausstattung, Geräte Haus der Stadt, neu wg.KTR 500,00 Fortsetzung der Anschaffung einer Inspizientenanlage für das Haus der Stadt

A410A00014 Ausstattung, Geräte VHS, neu ab 01.01.2020 wg. KTR 12.566,40 Fortsetzung für die Anschaffung von Stühlen für die Aula der VHS

Saldo Kultur 327.752,41

Saldo Dez. I 6.637.223,74

Dezernat II
Amt 10

A100A00010 Marketing: Immaterielle Bildrechte 2.142,00 Laufende Maßnahme - AIB-00831

A100A00002 Ausstattung, Geräte TUIV 556.819,30 Laufende Maßnahme - Aufträge bereits erteilt

Saldo Amt 10 558.961,30

Amt 20

A200V00001 Grunderwerb, Stadt 11.581.996,61 diverse lfd. Maßnahmen (insbesondere im Bereich des Bahnhofareals) die zum Großteil monetär noch nicht 

kalkulierbar sind

A200V00005 Grundstücksank. Nordumgehung DN (B 399n) 1.000.000,00 nach wie vor geplante Baumaßnahme

A200P00005 2. Kapitel KInvFöG, KP III (freie Planungsmittel) 1.281.086,72 lfd. Maßnahme

A200Z00001 Weiterl. Investitionsm.gem.KInFöG an Dritte KP III 240.916,38 lfd. Maßnahme

A200Z00008 Umbau Kirche St. Bonifatius zu Kita, KP III 8.445,34 lfd. Maßnahme

A200Z00011 Grunderwerb f. (sozialen) Wohnungsbau 1.500.000,00 der HH-Ansatz resultiert aus Anträgen und Initiative der Politik, deren Umsetzung noch aussteht

A200Z00013 KH Ld, Beschaffung EMG, KP III 24.714,50 lfd. Maßnahme

Saldo Amt 20 SUMME 20 -24 15.637.159,55

Saldo Dez. II 16.196.120,85

Dezernat III



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

Amt 61

A610A00001 Ausstattung, Geräte Kirmes/Volksfeste Jubiläum 27.721,51 Erneuer. Stromkästen

A610F00001 MP OM 1, Adenauerpark 71.118,39 lfd. Maßnahme

A610F00003 MP OM 3, Am Theodor-Heuss-Park 33.356,60 Maßn. nicht schlussgerechnet

A610F00007 MP OM 9, Holzbendenpark 1.107.237,66 Maßn. in Umsetzung   

A610F00008 MP OM 10/Aktive Stadt- u.Ortsteilzent. Kaiserplatz 552.573,42 Maßn. in Umsetzung 

A610F00009 MP OM 12, Marktplatz 35.741,17 Maßn. nicht Schlussgerechnet

A610F00015 Sanierung/Ertüchtigung Annakirmesplatz 346.900,00 Kostenplan i.H.v. ca. 850.000 ,- €

A610P00001 MP Planungsinvestitionsnummer 9.553.869,97 Fortsetzung Projekt

A610P00002 Baulandentwicklung Cornetzhof 1.675.152,52 Umsetzung in Vorbereitung / Planungssumme

A610P00004 Schrottimmobilien, Erwerb, Abbruch, Veränderung 509.784,83 Maßnahme in Umsetzung

A610S00004 MP OM 14, Schützenstraße 3.468,60 Maßnahme in Vorbereitung

A610S00005 MP OM 16, Südlich Bahn 50.000,00 Planungsleistungen Vergabe

A610S00008 MP OM 16, Südlich Bahn Freilegung 568.379,46 Fortsetzung Maßnahme

A610S00009 MP OM16, Südlich Bahn Erschließung Straße 135.000,00 Planungsauftrag vergeben

A610S00010 MP OM 16, Südlich Bahn Erschließung Kanal 183.787,94 Planungsauftrag vergeben

A610V00010 Ausstattung, Geräte Amt 61.2 12.857,74 Ersatzbeschaffung Messgerät

A610V00022 MP Grunderwerb 302.056,49 lfd. Maßnahme

A610V00025 Baulandentwicklung Gärtnerei Rausch, Birgel 214.732,94 Endausbau nach Hochbautätigkeit

A610V00027 Baulandentwicklung Cornetzhof 18.525,50 Fortsetzung Maßnahme

A610V00034 ISEK Birkesdorf 109.229,21 Kletterspinne Josef-Vosen-Park

A610V00037 PI 7.1.3a Wertgutachten Problemimmobilien 3.962,72 Fortsetzung Maßnahme

A610Z00004 MP OM 19 Verbesserung der nächtlichen Raumwirkung 33.274,17 Bahnbrücken 1. BA Lichtportale

A610V00031 PI 7.2.1a Erwerb Problemimmobilien 18.527,68

Fortsetzung Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV 

mitaufgenommen.

Saldo Amt 61 15.567.258,52

Amt 65

A650A00010 Ausstellungsinszenierung/-architektur Papiermuseum 51.250,26 fehlende Budgetmittel in 2022

A650A00012 Visualisierung von PV-Anlagen 9.675,84 Dienstleistung lfd. Maßnahme

A650A00013 Schrankenanlage Zufahrt Rathaus/Wilhelmstraße 1.749,41 Schlussrechnung ausstehend

A650A00014 Küchenbeschaffung Kita Helene Helmig 13.000,00 lfd. Maßnahme

A650A00019 Küchenbeschaffung Kita Wibbelstetz 15.000,00 lfd. Maßnahme

A650F00018 Erw. Stellplätze GS St. Joachim -Gute Schule 2020- 25.000,00 lfd. Maßnahme

A650F00031 Schaffung von Parkplätzen einschl. Stützmauer FWGH 45.000,00 geplante Maßnahme

A650F00032 Burgau-Gymnasium Liegenschaftseinzäunung 80.000,00 geplante Maßnahme

A650H00004 Vorplanung ZGM 99.072,00 Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien

A650H00063 Sanierung Rathaus und Umbau EG 84.827,87 lfd. Rechtsstreit

A650H00073 Installation von PV-Anlagen auf städt. Dächern 145.000,00 lfd. Maßnahme

A650H00078 Modernisierung von Schultoilettenanlagen 637.055,25 zeitl. Verschiebung wg. Personalmangel

A650H00084 Sanierung LSB Merken 195.794,62 lfd. Maßnahme

A650H00100 Generalsanierung LSB Derichsweiler KP III 30.836,10 lfd. Maßnahme

A650H00111 PV Anlage Gymnasium Burgau 77.835,86 lfd. Maßnahme

A650H00128 Neu- u.Ersatzbau Anne-Frank-Gesamtschule, KP III 2 6.667.915,25 lfd. Maßnahme

A650H00131 Digitale Regelung Haus der Stadt 315.745,42 lfd. Maßnahme

A650H00136 GaW - Sanierung Naturwissenschaftlichen Räume 2.043.201,08 lfd. Maßnahme



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

A650H00140 Modulbauten Flüchtlinge Brüsseler Straße 58.000,00 SR. Ausstehend

A650H00141 Modulbauten Flüchtlinge Wolffsgasse 130.000,00 SR. Ausstehend

A650H00145 AWO-Bauvorhaben Eiswiese 571.844,85 lfd. Maßnahme

A650H00147 Neubau Feuerwache 626.571,87 geplante Maßnahme

A650H00177 Sanierung LSB GS Birkesdorf -Gute Schule 2020- 70.000,00 lfd. Maßnahme

A650H00186 Energ. Generalsan.Rurtalgym. AT -Gute Schule 2020- 372.512,92 lfd. Maßnahme

A650H00188 Anne Frank Einbruchmeldeanlage -Gute Schule 2020- 42.375,37 lfd. Maßnahme

A650H00189 Sanierung Burgaugymnasium+TH -Gute Schule 2020- 800.557,23 lfd. Maßnahme

A650H00190 Sanierung Haus B HeinrichBöll-GS Gute Schule 2020 295.407,79 lfd. Maßnahme

A650H00197 Musikschule-Machbarkeitsstudie 458.055,37 lfd. Maßnahme

A650H00200 Schloss Burgau Trockenlegung KG-Mauerwerk/Fassade 224.284,25 lfd. Maßnahme

A650H00201 Sanierung Burgauer Weiher 18.968,79 lfd. Maßnahme

A650H00202 Generalsanierung/Ausbau Stadtmuseum Verw.-Geb. Schenkelstraße 6-8 1.796.296,15 lfd. Maßnahme

A650H00203 Neubau Kita an der Südschule inkl. OGS-Bereich 2.498.216,00 lfd. Maßnahme

A650H00204 Klimaschutzteilkonzept HS Birkesdorf-Flachdach 95.974,79 lfd. Maßnahme

A650H00208 Neugestaltung Kinderbücherei 31.745,07 SR. Ausstehend

A650H00209 Sanierung Kiosk Konrad-Adenauer-Park 130.480,27 lfd. Maßnahme, On Hold wg. MA-Mangel

A650H00210 Umbau OGS-Räume, Rölsdorf 803.616,62 Art der Umsetzung noch unklar..Politik

A650H00212 Innovationszentrum 360.000,00 Art der Umsetzung noch unklar..Politik

A650H00213 Sanierung Jugendhalle Kufferath 80.000,00 lfd. Maßnahme

A650H00228 Um-/Erweiterungsbau Kita Tabaluga in Friedenstr. 778.791,66 lfd. Maßnahme

A650H00231 PV Anlage Eiswiese 14.307,95 SR. Ausstehend

A650H00239 PV Anlage HS Burgauer Allee 17.036,66 lfd. Maßnahme

A650H00246 Generalsanierung Markt 2 350.000,00 geplante Maßnahme

A650H00247 Neubau oder Bestandsimmobilie Technisches Rathaus 350.000,00 Initiative der Politik, deren Umsetzung noch nicht bekannt ist

A650H00248 Energetische Sanierung FWGH Merken 30.000,00 geplante Maßnahme

A650H00249 GS-Mutter-Teresa - OGS-Erweiterungsneubau, Planung 547.500,00 lfd. Maßnahme

A650H00250 HS-Birkesdorf - Ersatzneubau sowie Abbruch Leichtb 378.000,00 geplante Maßnahme

A650H00251 RS-Bretzelnweg - Sanierung naturwissensch. Räume 350.000,00 lfd. Maßnahme

A650H00256 HS-Burgauer Allee - Schadstoffsanierung 628.408,64 lfd. Maßnahme

A650H00257 GaW - Sanierung und Ertüchtigung Eingang "A" 72.590,77 lfd. Maßnahme

A650H00258 Generalsanierung Obdach Rurstr. 99 787.927,06 lfd. Maßnahme

A650H00259 Ersatz-Neubau Kita Kuschelkiste, Blücherstraße 2.556.000,00 geplante Maßnahme

A650H00260 Erweiterungsneubau Kita Don Bosco (2 Gruppen) 1.770.090,34 lfd. Maßnahme

A650H00263 Depot für Museen, Archiv und Stadtmuseum 285.125,00 Initiative der Politik, deren Umsetzung noch nicht bekannt ist

A650H00265 Konzeptstudie Tribünensanierung Jugendstadion 12.177,54 Initiative der Politik, deren Umsetzung noch nicht bekannt ist

A650H00273 Umbau Turnhalle Hoven zur Mehrzweckhalle 250.000,00 Art der Umsetzung unklar, Gebäude ungeeignet

A650H00274 Sanierung Vereinsheim Sportfreunde 320.000,00 geplante Maßnahme

A650H00277 Übergaberaum Annakirmes 201.880,50 geplante Maßnahme Jugendverkehrsschule

A650H00279 Alarmierungsanlage GS Birgel 46.768,71 lfd. Maßnahme

A650H00280 Schaffung 2. Rettungsweg - Rurtalgymnasium 20.439,32 lfd. Maßnahme

A650H00283 Barrierefreiheit Altentagesstätte Birkesdorf 13.095,48 lfd. Maßnahme

A650H00284 PV Anlage Gymnasium am Wirteltor 91.158,20 lfd. Maßnahme

A650H00285 Investive Komponenten Hochbau GS Niederau 54.419,48 lfd. Maßnahme

A650H00286 Investive Komponenten Hochbau Gym Wirteltor 24.221,16 lfd. Maßnahme

A650H00287 Investive Komponenten Hochbau AT 9.316,40 lfd. Maßnahme



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

A650H00288 Investive Komponenten Waldorf Kita 125.000,00 lfd. Maßnahme

A650H00290 KGS Birkesdorf-Herrichtung Bewegungsraum -ISA- 7.316,95 lfd. Maßnahme

A650H00291 GS St. Nikolaus-Herrichtung Bewegungsraum -ISA- 7.479,69 lfd. Maßnahme

A650H00292 KGS Im Pesch-Renovierung ehem. Klassenräume -ISA- 7.311,66 lfd. Maßnahme

A650H00293 GS Grüngürtel Schallschutzdecken + Beleuchtung ISA 104,98 lfd. Maßnahme

A650H00294 GS St. Arnold Bewegungs-/Spielraum -ISA- 7.803,59 lfd. Maßnahme

A650H00295 OGS Echtz Zugang (Türe) Schulgarten ISA 1.037,75 lfd. Maßnahme

A650H00327 Dachsanierung Kita Krümelhof 140.000,00 lfd. Maßnahme

A650H00328 Schaffung 2. Rettungsweg - GS St. Joachim 80.000,00 lfd. Maßnahme

A650P00004 LED-Beleuchtung in Turnhallen 114.700,00 lfd. Maßnahme

A650P00010 Baumaßnahmen aus Feuerwehrbedarfsplan 43.500,00 lfd. Maßnahme

A650P00011 OGS-Ausbau -Gute Schule 2020- 32,56 lfd. Maßnahme

A650P00014 GS-2020 Planungsinvestitionsnummer 7.394,56 lfd. Maßnahme

A650P00015 Sanierungskonzept Turnhallen 528.872,54 geplante Maßnahmen

A650P00017 Barrierefreiheit in städt. Altentagesstätten 50.000,00 lfd. Maßnahme

A650P00018 Investive Komponenten Hochbau 4.903,95 lfd. Maßnahme

A650Z00001 Zuschuss Umbau Vereinsheim Derichsweiler 10.000,00 Abrechnung Zuschuss noch nicht erfolgt

A650Z00002 Zuschuss Lagergebäude Martinusplatz 30.000,00 Politischer Antrag

A650H00144 RS Wernerstraße Technikräume 28.254,03 lfd. Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV mitaufgenommen.

A650H00156 Schaffung 2. Rettungswege - OGS Paul Gerhardt 14.484,96 lfd. Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV mitaufgenommen.

A650H00157 Schaffung 2. Rettungswege - St. Arnold 59.164,69 lfd. Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV mitaufgenommen.

A650H00179 Anbau GS St. Bonifatius - Gute Schule 2020 - 230.853,35 lfd. Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV mitaufgenommen.

A650H00183 RS Bretzelnweg Naturwiss. Räume -Gute Schule 2020- 71.378,95 lfd. Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV mitaufgenommen.

A650H00184 Erweiterungsbau RS Wernersstr. -Gute Schule 2020- 246.085,50 lfd. Maßnahme - Maßnahme wurde beantragt und gebildet, aber nicht in die BV mitaufgenommen.

Saldo Amt 65 31.777.800,88

Amt 66

A660A00005 Mitfahrbänke 50.000,00 lfd. Maßnahme

A660F00037 Ausbau der Park-/Grünanlagen -kl. Maßn. 49.000,00 Maßnahmen sind überwiegend fertiggestellt und in Abrechnung

A660F00058 BiFF-Park 185.772,51 Mittel werden für nächste BA benötigt

A660F00069 KSP Miesheimer Weg, KP III 32.304,34 Restarbeiten Anfang 2022

A660F00072 Schulhofsanierung GS Grüngürtel, u.a. KP III 2 459.704,28 Maßnahme beschlossen, Umsetzung in 2022

A660F00073 Umgestaltung alter Friedhof Echtz 90.000,00 Maßnahme geschoben, Zeitplan abhängig von polit. Priorisierung

A660F00074 Modernisierung Volkspark 30.000,00 Maßnahme geschoben, Zeitplan abhängig von polit. Priorisierung

A660F00075 Multifunktionaler Platz Hoven 25.000,00 Polit. Konkretisierung des Maßnahmeziels steht noch aus

A660F00078 KiTa Wibbelstetz KP III (1) 20.908,85 Restarbeiten Anfang 2022

A660F00081 Schulhofsanierung Wirteltorgymnasium KP III (2) fM 144.691,99 Umsetzung mit HH-Rest und neuem Ansatz

A660F00082 Schulhofsanierung GS Arnoldsweiler KP III (2) fM 582,26 lfd. Maßnahme

A660F00085 KSP Eiswiese 369.317,09 lfd. Maßnahme



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

A660F00086 Schulhofsanierung Grundschule Süd KP III 2 fM 413.458,35 Umsetzung mit HH-Rest und neuem Ansatz

A660F00089 KSP Chlodwigplatz 50.000,00 lfd. Maßnahme

A660F00090 KiTa Klinikpänz 100.198,41 Maßnahme in Umsetzung, Spielgeräte stehen noch aus

A660F00091 Schulsportanlage Niederau 125.000,00 Maßnahme geschoben, Zeitplan abhängig von polit. Priorisierung

A660F00092 Schulsportanlage Burgau-Gymnasium 155.000,00 Maßnahme geschoben, Zeitplan abhängig von polit. Priorisierung

A660F00094 KSP Möschensgasse Kleinspielfeld KP III (1) 21.749,70 lfd. Maßnahme

A660F00095 Parkplatz Altenteich (neu ab 01.01.20 wg. KTR) 4.229,96 Abschließende Bepflanzung

A660F00097 Neubau Radstation MP-Bereich (ab 01.01.20 wg. KTR) 2.278.926,48 Maßnahme in Planung

A660F00098 KSP Am Steinberg Düren-Hoven, KP III 37.154,82 lfd. Maßnahme

A660F00099 KSP Gneisenaustraße KP III 6.022,47 lfd. Maßnahme

A660F00100 KSP Cäcilienstraße, KP III 300.000,00 Maßnahme in Planung, Beschluss Ende 2021

A660F00102 Umbau Lindenplatz Hoven 100.000,00 polit. Konkretisierung steht aus, Hh-Rest für Umsetzung benötigt 

A660F00103 Schloss Burgau, Baumpflanzung Vorburg 52.951,46 Maßnahme geschoben, Zeitplan abhängig von polit. Priorisierung

A660F00104 KSP Biffpark, Kleinkinderspielbereich KP III (1) 2.669,63 weitergehende Abarbeitung der Maßnahme

A660F00105 Umgestaltung Parkplatz Nippesstraße 39.506,08 Maßmahme in Planung

A660F00107 OGS Echtz Herrichtung Außenspielgelände -ISA- 5.677,70 ISA Anteil

A660F00108 OGS Martin-Luther Sonnenschutz - ISA- 4.250,00 ISA Anteil

A660F00119 Außenanlagen Kita Tabaluga 590.754,87 lfd. Maßnahme

A660F00122 KSP Haarweg 75.000,00 lfd. Maßnahme

A660F00125 Grundsanierung Eingangsbereich RS Wernerstraße 55.000,00 lfd. Maßnahme

A660P00001 Fertigstellungsmaßnahmen Projektgruppe 60 500.000,00 weitergehende Abarbeitung der Maßnahme

A660P00003 Planung - Kinderspielplätze KP III 10.667,43 Restmittel für nächste Maßnahme 2022 benötigt

A660P00004 Barrierefreiheit ÖPNV KP III 120.000,00 Weitergehende Abarbeitung der Maßnahmen

A660P00005 Lärmbekämpfung an Straßen KP III 36.449,20 Umbuchung auf A660S00122

A660P00007 Investive Komponenten Tiefbau 175.000,00 Weitergehende Abarbeitung der Maßnahmen

A660P00009 Schulhöfe an städt. Schulen 288.457,81 weitergehende Abarbeitung der Maßnahme, u. a. Schulhof GS Lendersdorf

A660P00010 Außenanlagen an städt. KiTas 56.909,66 Neugestaltung Eingangsbereich Helene-Helmig (Mittel 2022 werden für weitere Sonnenschutzmaßnahmen 

benötigt

A660S00002 Erneuerungsvorhaben UA I -Kl. Maßnahmen 726.712,58 Weitergehende Abarbeitung der Maßnahmen

A660S00007 Fußgängerzone Wirtelstr. u.a. 6.670,59 für Möblierung in Kombination mit Mitteln 2022 benötigt

A660S00010 Büngelerstr. 457.338,27 Bauliche Umsetzung 2022

A660S00012 Brücken - kl. Maßnahmen 52.296,83 Weitergehende Abarbeitung der Maßnahmen

A660S00013 Nordumgehung DN (B 399n) 218.933,07 Mittel für kommende Planungsschritte benötigt

A660S00015 Gewerbegebiet Talbenden/Rurbenden 304.122,97 Weitergehende Fertigstellung

A660S00027 Rurdammweg (inkl. Kanal) 200.000,00 Bauliche Umsetzung 2022

A660S00030 Schillerstr. 472.996,68 Bauliche Umsetzung 2022

A660S00040 Wirtschaftswegebau 202.690,25 Bauliche Umsetzung 2022

A660S00071 Euskirchener Straße 1.551.272,77 Bauliche Umsetzung 2022/23

A660S00086 Ritterstraße 14.888,77 laufende bauliche Umsetzung

A660S00102 Brücke Boisdorfer Siedlung 306.265,60 Projekt zurzeit durch A61 gestoppt, Probleme mit Eigentümer

A660S00114 Echternacher Straße 261.594,24 laufende bauliche Erschließung

A660S00115 EÜ Dampfmühlenstraße Ost 50.000,00 Mittel als Planungskosten benötigt; in Abstimmung mit DB

A660S00116 Burgauer Allee 750.000,00 Maßnahme in Planung

A660S00119 Nordanbindung Wohnpark Birkesdorf 60.000,00 Vorbereitende Untersuchungen

A660S00121 Wegenetz Merken 19.275,46 Fortführung der baulichen Umsetzung

A660S00122 Umbau Bushaltestellen ÖPNV KPIII (1) 47.750,96 Fortführung der baulichen Umsetzung



Investitionsnum

mer
Bezeichnung gebuchte EÜ Begründung

A660S00123 Deckenerneuerung Stadtstraßen 633.232,44 Fortführung der baulichen Umsetzung

A660V00071 Fertigstellungsmaßnahmen-Projektgruppe 60 101.204,52 laufende bauliche Umsetzung

A660V00073 Klimafreundliche Mobilität 148.413,69 Bauliche Umsetzung des laufenden Projektes SMM   

A660V00085 Parkleitsystem 30.000,00 lfd. Maßnahme

A660V00086 Spiel- und Bolzplatz Buchenstraße 200.000,00 Maßnahme geschoben, Zeitplan abhängig von polit. Priorisierung

A660V00088 Electric Mobility Integration - Düren (eMIND) 1.484.192,52 Maßnahme in Umsetzung

A660V00094 Erneuerung Radverkehrsanlagen 89.618,24 lfd. Maßnahme

A660V00098 Baugebiet Dümpel 140.000,00 Bplan verzögert sich

A660V00100 Inv. Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs 839.481,99 Laufende Fördervorhaben

A660V00101 Fahrradabstellanlagen in Stadtquartieren 31.612,04 Maßnahme durch Weggang SB verzögert; Wiederaufnahme 2022

A660V00102 Erneuerung FU-LSA 35.179,09 lfd. Maßnahme

A660Z00002 Zuschuss Festplatz Gürzenich 100.000,00 lfd. Maßnahme

Saldo Amt 66 16.598.058,92

Saldo Dez. III 63.943.118,32

Dezernat IV
Amt 30

A300A00001 Ausstattung, Geräte Amt für Recht und Ordnung 80.423,76 lfd. Maßnahme - Neue Ausstattung für Mitarbeiter

A300A00002 Beschaffung von Parkscheinautomaten 116.444,10 lfd. Maßnahme

A300A00004 Geschwindigkeitsmessanlagen 571.397,65 lfd. Maßnahme

Saldo Amt 30 768.265,51

Amt 37

A370A00001 Großfahrzeuge Feuerwehr 1.931.387,98 Ersatzbeschaffung neuer Löschfahrzeuge

A370A00002 Geräte, Ausrüstung, Kfz Rettungsdienst 1.149.949,30 Neubeschaffung mobile Datenerfassung im Rettungsdienst

A370A00003 Kleinfahrzeuge Feuerwehr 249.424,47 Ersatz- bzw. Neubeschaffung diverser Kleinfahrzeuge

A370A00004 Geräte Feuerwehr 244.398,47 Ersatz- bzw. Neubeschaffung diverser feuerwehrtechnischer Geräte

A370P00002 Bau von Löschwasserbehältern 200.000,00 lfd. Maßnahme

Saldo Amt 37 3.775.160,22

Saldo Dez. IV 4.543.425,73

Dezernat V
Amt 51

A510A00001 EA Betreuungsplätze U 3, (für Planung) 53.882,02 für weiteren U6-Ausbau

A510A00029 EA KiTa Kuschelkiste (2 Gruppen) 247.522,04 Maßnahme ist noch nicht vollständig umgesetzt

A510A00030 Ausstattung, Geräte U6-Kita Don Bosco (Modul) 44.163,51 Maßnahme ist noch nicht abgerechnet + weitere Gruppe beschlossen

A510H00002 Um, - Ausbau U3-Betreuung (für Planung) 907.068,48 für weiteren U6-Ausbau

Saldo Amt 51 1.252.636,05

Saldo Dez.V 1.252.636,05

Gesamtsaldo SUMME DEZ I -V 92.572.524,69
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Kennzahlvergleich 2014 bis 2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 43,89 42,84 39,68 40,08 39,45 40,44 39,27 39,59  41,36 40,87 

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die 
sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Die zentralen Steuerarten 
sind dabei die Gewerbesteuer und die Grundsteuer, welche einen Anteil von rund 63,66 % 
(2021: 58,07 %) an den Gesamtsteuereinnahmen (Ist 2022: 147.435.350 Euro) haben. Für diese 
Steuerarten stehen der Kommune eigene Hebesatzrechte zu. Nennenswert hinzu kommen noch 
Anteile an der Einkommen- und Lohnsteuer sowie der Umsatzsteuer. Diese machen weitere 
32,21 % aus. 

Die Planung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte unter Berücksichtigung der 
Orientierungsdaten, welche durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes NRW im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 
veröffentlicht wurden.  

Der Vergleich mit den tatsächlich erzielten Erträgen zeigt, dass insbesondere bei der 
Gewerbesteuer (plus 23,98 Mio. Euro) die geplanten Ansätze bei Weitem überschritten werden 
konnten. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei der Vergnügungssteuer (plus 0,41 Mio. Euro) 
und bei der Kompensation Familienlastenausgleich (plus 0,11 Mio. Euro). Geringfügige 
Mindererträge wurden wiederum bei der Grundsteuer B von rund 0,21 Mio. Euro und bei dem 
Anteil an Einkommen- und Lohnsteuer rund 0,18 Mio. Euro verzeichnet.  

Der Mehrertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt rund plus 24,02 Mio. Euro. 

Die prognostizierte Steuerquote für 2022 wird um 0,49 Prozentpunkte unterschritten. 

Im Zeitablauf sind die Steuererträge mit einem Ist-Ergebnis im Jahr 2013 von 101,85 Mio. Euro 
auf ein Ist-Ergebnis für 2022 in Höhe von 147,44 Mio. Euro gestiegen. Der 
Kennzahlenvergleich zeigt, dass die Netto-Steuerquote in den letzten Jahren überwiegend 
gesunken ist, jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 1,28 Prozentpunkte zugelegt hat. 
Ausschlaggebend ist hierfür die positive Entwicklung der ordentlichen Erträge insgesamt. 

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden die Steuererträge von den anderen Ertragsarten der 
Stadt abgegrenzt. Die aufgrund der Gewerbesteuer abzuführenden Umlagen werden abgezogen. 
Die ermittelte Quote zeigt, dass rund 59,13 % der ordentlichen Erträge nicht durch (Netto-) 
Steuererträge erzielt werden. 

147.435.350,24 € - 5.659.215,56 x 100
352.527.225,88 - 5.659.215,56

Netto-Steuerquote= = 40,87 %
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Eine hohe Nettosteuerquote ist grundsätzlich ein Indiz dafür, dass die Kommune die 
erforderlichen Aufwendungen aus eigener (Steuer-) Kraft leisten kann. Der Mittelwert 
vergleichbarer Kommunen beträgt hier 48,4 %. 

 

3.4.2  Zuwendungsquote 

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen 
und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. 

Ermittlung der Kennzahl: 

 

Unter der Wertgröße “Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW zu erfassen. Dies sind Erträge aus den Schlüsselzuweisungen 
vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen 
Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gem. 
Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum Runderlass des MHKBG  
NRW vom 08.11.2019. Unter der Wertgröße “Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
(Ergebnisrechnung) zu erfassen. 

 

 

 

Erträge aus Zuwendungen x 100
Ordentliche Erträge 

Zuwendungsquote =

116.185.406,60 € x 100
Zuwendungsquote = = 32,96 %

352.527.225,88
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Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 32,00 31,55 31,40 31,89 32,67 31,09 35,78 32,72 35,43 32,96 

Die Zuwendungen bilden neben den kommunalen Steuererträgen eine weitere zentrale 
Ertragsquelle im städt. Haushalt. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs sind von besonderer Bedeutung und nehmen den größten Posten 
unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. In der Zeit von 2014 bis 2022 sind die 
Schlüsselzuweisungen von 55,10 Mio. Euro auf 88,52 Mio. Euro gestiegen. 

Gegenüber 2021 steigt das Gesamtergebnis für Zuwendungen und allgemeine Umlagen von 
101,08 Mio. Euro auf 116,24 Mio. Euro. Hier wurde ein Mehrertrag von rund 12,46 Mio. Euro 
gegenüber dem Ansatz von 103,78 Mio. Euro Dieser beruht insbesondere auf zahlreiche nicht 
geplanten Landeszuwendungen, die allerdings zweckgebunden einzusetzen sind und zu 
entsprechenden Mehraufwendungen führen wie zum Beispiel bei den Kindertagesstätten. 

Die Kennzahl ist verglichen mit dem Vorjahr um 0,24 Prozentpunkte auf 32,96 % gestiegen. 
Aus der Kennzahl ist die Abhängigkeit der Stadt Düren von Zuwendungen Dritter erkennbar, 
da die Zuwendungen fast ein Drittel der ordentlichen Erträge ausmachen. Im Vorjahr betrug 
der Mittelwert in vergleichbaren Kommunen 26,2%. 
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3.4.3 Personalintensität 

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen 
Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese 
Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für 
Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen 
Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die 
Personalaufwendungen gebunden werden.  

Ermittlung der Kennzahl: 

 

Unter der Wertgröße “Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 
KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu 
erfassen. 

Unter der Wertgröße “Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 10 bis 15 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
(Ergebnisrechnung) – Kontengruppen 50 bis 54 lt. VV Muster GO und KomHVO NRW 
„Kommunaler Kontierungsplan“ zu erfassen. 

 

 

Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 18,15 18,60 18,45 18,57 18,20 20,63 20,24 20,47 22,97 20,25 

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten 
ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. 

Wie bereits im Lagebericht 2015 ausgeführt, werden die Zuführungen zur Rückstellung für 
Altersteilzeit, AZ-Guthaben und Resturlaub ab Erstellung des Jahresabschlusses 2016 dem 
Personalaufwand zugeordnet.  

Der Zeitreihenvergleich zeigt, dass die Kennzahl von 2015 bis 2018 relativ konstant ist. Ab 
2019 steigt die Quote und befindet sich auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau.  

Der Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) am gesamten 
ordentlichen Aufwand ist gegenüber dem Jahresergebnis 2021 gesunken. Gegenüber dem 
Ergebnis 2021 ist insgesamt eine Aufwandsminderung in Höhe von  2,52 Mio. Euro zu 

Personalaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Personalinensität =

69.446.651,57 x 100
Personalintensität = = 20,25 %

342.962.368,40
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verzeichnen. Gründe hierfür sind unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Personen 
innerhalb der Stadtverwaltung Düren.  

Die Stadt Düren nähert sich seit 2019 mit einer Quote von  20,25 % in 2022 dem Mittelwert 
vergleichbarer Kommunen, welcher 21,5 % beträgt. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist 
jedoch zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der 
Aufgabenerledigung abhängt. 

Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Personalbestand nicht zu 
verkennen. Aufgrund der verschiedenen Schutzmaßnahmen konnten z.B. Auswahlverfahren 
nicht wie geplant stattfinden. Ein Vergleich mit dem Planwert ist hier nicht sinnvoll, da bei der 
Planung teilweise Anteile der Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Auf die Erläuterungen 
im Anhang hierzu wird verwiesen. 

 

 

 

3.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität 

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an 
den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine 
Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 

Ermittlung der Kennzahl: 

 

Unter der Wertgröße “Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
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(Ergebnisrechnung) – jeweils Kontengruppe 52 lt. VV Muster zur GO und KomHVO NRW 
„Kommunaler Kontierungsplan“ – zu erfassen. 

Unter der Wertgröße “Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 10 bis 15 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
(Ergebnisrechnung) zu erfassen. 

 

 

 

 

Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 13,82 13,84 13,28 13,33 13,24 13,46 12,64 13,91 17,04 16,84 

Die Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune 
für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden Leistungen 
Dritter entsprechend der vorgegebenen Zuordnungsvorschriften nicht beim Sach- und 
Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Miete, Leasing) zugeordnet. 

Die Kennzahl 2022 ist im Vergleich zu dem Vorjahr wieder auf 16,84 % angestiegen. Insgesamt 
ist ein Anstieg der Aufwendungen für diesen Bereich in Höhe von 16,01 Mio. Euro zu 
verzeichnen. 

Mit der Kennzahl von 16,84 % liegt die Stadt Düren über dem Mittelwert vergleichbarer 
Kommunen von 15,0 %. 

 

57.763.890,46 x 100
Sach- und Dienstleistungsintensität = = 16,84 %

342.962.368,40
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3.4.5 Transferaufwandsquote 

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den 
Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. 

Ermittlung der Kennzahl: 

 

Unter der Wertgröße “Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 
KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW (Ergebnisrechnung) – 
jeweils Kontengruppe 53 lt. VV Muster zur GO und KomHVO NRW „Kommunaler 
Kontierungsplan“ – zu erfassen. 

Unter der Wertgröße “Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 10 bis 15 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
(Ergebnisrechnung) zu berücksichtigen. 

  

Transferaufwandsquote = 
149.409.380,70 x 100 

= 43,56 % 
 342.962.368,40 
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Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 50,84 49,94 50,34 50,03 49,76 46,30 48,30 46,51 46,58 
 

43,56 
 

Im Vergleich zum Ergebnis 2021 (139.616.488,21 Euro) sind die Transferaufwendungen um 
7,01% (rund 9,79 Mio. Euro) gestiegen. Die ordentlichen Aufwendungen sind verglichen mit 
dem Vorjahr um  14,25 % (rund  42,78 Mio. Euro) gestiegen.  

Der Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz 2022 zeigt einen Mehraufwand in Höhe von 
rund 4,02 Mio. Euro. Der Zuschuss zur Unterhaltung von Kindergärten ist gegenüber der 
Planung um 0,79 Mio. Euro zurückgegangen. Die Zuschüsse für Förderprogramme der KiTas 
ist hingegen um rund 1,28 Mio. Euro gestiegen, ebenso bei der Tagespflege in Höhe von 0,12 
Mio. Euro. Zudem stieg die Gewerbesteuerumlage um rund 1,73 Mio. Euro. Darüber hinaus 
gibt es diverse Minder- und Mehraufwendungen im Sozialamt unter anderem bei den 
Zuschüssen für Asylarbeit mit plus 1,26 Mio. Euro. 

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 ist die Kennzahl wieder gesunken. Der 
Zeitreihenvergleich zeigt, dass die Stadt Düren in den vergangenen Jahren die Hälfte der 
ordentlichen Aufwendungen als Transferaufwendungen an Dritte, i.d.R. ohne 
Gegenleistungsverpflichtung, jedoch überwiegend aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und 
ohne Einflussmöglichkeiten leistet. 

Der Mittelwert vergleichbarer Kommunen beträgt hier 46,4 %. 
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3.4.6 Zinslastquote 

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den 
(ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. 

Ermittlung der Kennzahl: 

 

Unter der Wertgröße “Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 
1 S. 3 KomHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen. 

Unter der Wertgröße “Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 10 bis 15 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
(Ergebnisrechnung) zu erfassen. 

 

 

 

Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 1,26 1,15 0,79 0,67 1,11 0,72 0,73 1,59 0,68  0,48 

Die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) werden im Ergebnisplan 
und in der Ergebnisrechnung mit den Finanzerträgen verrechnet und bilden das Finanzergebnis. 
Dieses hat oftmals einen entscheidenden Einfluss auf das Jahresergebnis der Kommune. 

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten 
ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch 
Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Liquiditäts- 
und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Die Ursachen der 
Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der 
Höhe des Zinsniveaus liegen. 

Nachdem in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 die Zinslastquote stetig gesunken ist, ergibt 
sich für 2018 erstmals wieder ein Anstieg der Quote auf 1,11 %. In 2019 sinkt die Quote erneut 
auf 0,72 % und kann mit einer Quote von 0,73 % in 2020 gehalten werden. In 2021 ist ein 
Anstieg auf 1,59 % zu verzeichnen. Ursächlich sind hierfür sind hauptsächlich zwei Steuerfälle, 
in denen der Gewerbesteuermessbetrag seitens des Finanzamtes in 2021 nach jahrelangem 
Rechtsstreit herabgesetzt wurde und zu einer nennenswerten, aber einmaligen Zinserstattung 

Zinslastquote =
Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

1.635.622,32 x 100
Zinslastquote = = 0,48 %

342.962.368,40
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führen die dort zu einem Mehraufwand in Höhe von 2,98 Mio. Euro führen. In 2022 ist die 
Quote auf  0,48 % gesunken. 

Damit sind die Zinsaufwendungen gegenüber der Planung 2022 um rund 0,49 Mio. Euro 
niedriger ausgefallen. Neben dem weiterhin gesunkenen Zinsniveau sind Liquiditätskredite 
aufgrund der positiven Kassenlage insgesamt rückläufig. Bei den Investitionskrediten wurde 
der Ansatz um  23,48 Mio. Euro unterschritten. Neben der guten Finanzlage trägt auch die 
Verzögerung bei Baumaßnahmen, u.a. wegen Personalmangel, zu einem Absteigen der 
Zinslastquote in 2022 bei, da erheblich weniger Investitionskredite aufgenommen wurden als 
geplant. 

Der Mittelwert vergleichbarer Kommunen beträgt hier 2,7 %. 

 

 

 

3.4.7 Aufwandsdeckungsgrad 

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die 
ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, 
inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch 
eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle 
Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der 
Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden 
kann. 

Ermittlung der Kennzahl: 

 
 
Unter der Wertgröße “Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 
KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu 
erfassen. 

Aufwandsdeckungsgrad =
Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen
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Unter der Wertgröße “Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 10 bis 15 KomHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW 
(Ergebnisrechnung) zu berücksichtigen. 

 

 

 

Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl Ist 
2014 

Ist 
2015 

Ist 
2016 

Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Ist 
2021 

Plan 
2022 

Ist 
2022 

% 98,88 99,93 97,90 103,17 103,64 100,88 102,41 102,71 93,82 102,79 

Der Kennzahlenvergleich zwischen den Jahren 2012 und 2016 zeigt leicht schwankende Werte. 
Seit dem Haushaltsjahr 2017 kann ein Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % erreicht werden. 
In 2022 beträgt die Kennzahl 102,79 % und ist somit leicht gestiegen. 

Im Vergleich zu den Planwerten konnten in 2022 Mehrerträge in Höhe von rund 59,67 Mio. 
Euro erzielt werden; die tatsächlichen Aufwendungen stiegen gegenüber den Planwerten 
(fortgeschriebener Ansatz) um rund  30,80  Mio. Euro. 

Im Haushaltsjahr 2022 reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen 
Aufwendungen aus. Es liegt somit ein positives ordentliches Ergebnis bzw. eine Überdeckung 
der ordentlichen Aufwendungen vor. 

Mit dieser Kennzahl liegt die Stadt Düren, wie bereits seit dem Jahresabschluss 2017, über dem 
Mittelwert von 98,0 % für den Bereich der großen kreisangehörigen Kommunen. 

352.527.225,88 x 100
Aufwandsdeckungsgrad = = 102,79 %

342.962.368,40
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4. FINANZERGEBNIS  

Das Finanzergebnis war mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 6,71 Mio. Euro geplant und 
konnte in Höhe von 3,52 Mio. Euro zum Jahresabschluss 2022 ausgewiesen werden. Gegenüber 
geplanten Finanzerträgen von 8,84 Mio. Euro konnten insgesamt Erträge in Höhe von 5,16 Mio. 
Euro erwirtschaftet werden. Ein wesentlicher Minderertrag wurde bei der Gewinnausschüttung 
der SE erzielt; dieser beträgt 5,09 Mio. Euro. Auf die Gewinnausschüttung der 
Stadtentwässerung wurde in 2022 verzichtet.  

Das Ergebnis 2022 für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen liegt mit rund 0,49 Mio. Euro 
unter dem geplanten Ansatz. Die Gründe hierfür sind vielfältig: 

Die Zinsen für Investitionskredite sind im Vergleich zu 2021 (1,08 Mio. Euro) auf 1,16 Mio. 
Euro leicht gestiegen; gegenüber dem Ansatz für 2022 ergibt sich jedoch ein Minderaufwand 
von rund 1,31 Mio. Euro. Die Zinsen für Kassenkredite sind um rund 0,14 Mio. Euro aufgrund 
von zurückgeführten Kassenkrediten zurückgegangen.  
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5. GESAMTERGEBNIS 

Mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 ist es, wie bereits bei der Aufstellung der 
Haushalte 2014/2015, 2016/2017 sowie 2018/2019 seit Umstellung auf das Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) gelungen, einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt 
bzw. einen mit einem geplanten positiven Ergebnis aufzustellen Das geplante positive Ergebnis 
für 2022 beläuft sich auf 7.010 Euro. Hinzu kommen die Ermächtigungsübertragungen so dass 
sich ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von minus 9,45 Mio. Euro ergibt. 

Der Jahresabschluss der Ergebnisrechnung 2022, verglichen mit dem fortgeschriebenen Ansatz, 
endet um  22,53 Mio. Euro besser als geplant. Verglichen mit den originären Ansätzen beträgt 
die Verbesserung immerhin noch  13,8 Mio. Euro. Das positive Ergebnis für 2022 liegt mit 
rund 3,6 Mio. Euro über dem Jahresergebnis 2021. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen 
Aufwendungen in den vergangenen Jahren: 

Haushaltsjahr Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 

2014 217,01 219,46 

2015 235,38 235,79 

2016 243,88 249,10 

2017 272,40 264,02 

2018 290,76 280,54 

2019 296,35 293,76 

2020 294,87 287,93 

2021 308,33 300,18 

2022 352,52 342,96 

Erstmals konnte für das Haushaltsjahr 2017 seit der Umstellung auf NKF ein positives 
ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge./.Ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 8,40 
Mio. Euro erzielt werden. Auch die Jahresrechnung 2022 weist ein positives ordentliches 
Ergebnis in Höhe von 9,56 Mio. Euro auf. 

In dieser Höhe übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, der 
Aufwandsdeckungsgrad liegt somit über 100 %. 

Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2022 kann in 2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt 
werden. 
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6. FINANZLAGE 

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Auf der Grundlage der 
fortgeschriebenen Haushaltsansätze ergibt sich im Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild: 

 
 

Fortgeschriebener 
Ansatz 

 Ergebnis Abweichungen 
 

€   €   €    

Einzahlungen aus  
lfd. Verwaltungstätigkeit 

292.259.360,00 329.303.537,33 
 

+ 37.044.177,33 

Auszahlungen aus  
lfd. Verwaltungstätigkeit 

290.223.435,38 282.555.426,87 
 

- 7.668.008,51 

Saldo aus 
 lfd. Verwaltungstätigkeit 

+2.035.924,62 +46.748.110,46 
 

+ 44.712.185,84 
      

Einzahlungen für Investitionen 15.413.300,00 15.113.897,34  - 299.402,66 

Auszahlungen für Investitionen 141.468.524,69 23.142.267,70  - 118.326.256,99 

Saldo aus Investitionstätigkeit    -126.055.224,69 -8.028.370,36 
 

+ 118.026.854,33       

Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit 

33.482.700,00 125.715.407,30 
 

+ 92.232.707,30 

Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit 

11.468.600,00 164.333.677,06 
 

+ 152.865.077,06 

Saldo aus 
 Finanzierungstätigkeit 

+22.014.100,00 -38.618.269,76  - 60.632.369,76 
      

Änderung des Bestandes 
an eigenen Finanzmitteln 

-102.005.200,07 +101.470,34  + 102.106.670,41 

 

 

 

6.1 LIQUIDITÄT 

Die Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt sind von 32,4 Mio. Euro um 10,1 Mio. Euro 
auf 22,3 Mio. Euro gesunken. Hinzu kommen Verbindlichkeiten gegenüber den 
unselbstständigen Stiftungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem 
öffentlichen Bereich bestehen zum Bilanzstichtag nicht, so dass die Liquiditätskredite zum 
Jahresende insgesamt 26,4 Mio. Euro betragen. Gegenüber dem Anfangsbestand bedeutet dies 
eine Reduzierung von rund 10,26 Mio. Euro. 

Laufende Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt wurden im Saldo in Höhe von 5,24 
Mio. Euro getilgt. Im Bereich Wohnungsbaufonds und Sozialfonds wurden laufende Kredite in 
Höhe von rund 74.400 Euro getilgt. Die Neuaufnahme der Investitionskredite bei 
Kreditinstituten aus der Kreditermächtigung betrug 10,00 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen 
Tilgungen von Krediten in Höhe von 5,81 Mio. Euro. Die Gesamthöhe der Verschuldung aus 
Krediten für Investitionen ist somit gegenüber dem Vorjahr um 4,19 Mio. Euro auf 118,23 Mio. 
Euro gestiegen. 
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Der Liquide-Mittel-Bestand zum Jahresabschluss 2022 wird mit 3,52 Mio. Euro ausgewiesen, 
gegenüber 4,55 Mio. Euro zum Jahresabschluss 2021. Der Ausweis der Position Liquide Mittel 
ist rein stichtagsbezogen und für eine Kommune wie die Stadtverwaltung Düren nur bedingt 
aussagekräftig, da in den letzten Arbeitstagen des Bilanzjahres und den ersten Arbeitstagen des 
neuen Jahres hohe Zahlungsfälligkeiten bestehen. 

Für den Bilanzstichtag 31.12.2022 bestehen die liquiden Mittel aus städt. Bankguthaben, den 
Guthaben auf den Schulgirokonten, den Beständen zum Bilanzstichtag bei den 
Geldannahmestellen und weiteren Konten aus dem Bereich Schulen und Kindertagesstätten. 

Unabhängig von der stichtagsbezogenen Betrachtungsweise zum Bilanzstichtag kann 
festgestellt werden, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 46,75 Mio. Euro 
positiv ausgefallen ist. Der negative Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 8,03 Mio. 
Euro. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 
38,62 Mio. Euro ergibt sich somit eine positive Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln in Höhe von 0,10 Mio. Euro. 

6.1.1 Kennzahl zur Liquidität - Liquidität 2. Grades 

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. 
Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch 
die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. 

Ermittlung der Kennzahl: 

 

Unter der Wertgröße “Liquide Mittel“ ist der Ansatz der Bilanzposition nach § 42 Abs. 3 Nr. 
2.4 KomHVO NRW zu erfassen. 

Unter der Wertgröße “Kurzfristige Forderungen“ ist der Ansatz der Bilanzposition nach § 42 
Abs. 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW unter Einbeziehung der Spalte „Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr“ des Forderungsspiegels gemäß § 47 KomHVO NRW zu erfassen. 

Unter der Wertgröße “Kurzfristige Verbindlichkeiten“ ist der Ansatz der Bilanzposition nach § 
42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO NRW unter Einbeziehung der Spalte „Restlaufzeit bis zu einem 
Jahr“ des Verbindlichkeitenspiegels gemäß § 48 KomHVO NRW zu erfassen. 

 

 

Kennzahlvergleich 2014-2022: 

Kennzahl 
Ist 

2014 
Ist 

2015 
Ist 

2016 
Ist 

2017 
Ist 

2018 
Ist 

2019 
Ist 

2020 
Ist 

2021 
Ist 

2022 

% 13,27 27,37 41,21 16,28 17,69 25,18 29,46 34,47 31,11 

Liquidität 2. Grades =
(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100

Kurzfristige Verbindlichkeiten

( 3.516.156,52 + 25.051.374,28 ) x 100
Liquidität 2. Grades = = 31,11 %

91.828.827,71
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Die ausgewiesenen Liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2022 haben sich im Vergleich 
zum 31.12.2021 um rund 1,04 Mio. Euro gemindert. Bei den kurzfristigen Forderungen ist eine 
Mehrung von  0,72 Mio. Euro und bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ebenfalls eine 
Mehrung von  8,02 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies führt insgesamt zu einer leichten Minderung 
der Kennzahl.  

In den Jahren 2015 und 2016 hatten sich größere Landeszuweisungen zu den Stichtagen 
31.12.2015 und 31.12.2016 auf die Kennzahlen für 2015 und 2016 ausgewirkt. Durch 
Zahlungen, welche am Bilanzstichtag bei Kommunen in unterschiedlicher Höhe eingehen 
können, ergeben sich bei den Vergleichskommunen Kennzahlen von 7,5 % bis 483,1 %. Der 
daraus ermittelte Mittelwert beträgt zwar somit 68,5 %, ist aber für eine Analyse dieser 
Kennzahl nicht aussagekräftig. Durch die in der Vergangenheit aufgrund nicht ausgeglichener 
Haushalte aufgenommenen Liquiditätskredite ist die Kennzahl bei Kommunen eher gering. 

Die Aussagekraft der Kennzahl wird dadurch eingeschränkt, dass sie sich auf einen in der 
Vergangenheit liegenden Stichtag bezieht und somit keine genauen Daten für die zukünftige 
Liquiditätslage der Kommune liefert, zumal die Liquidität einer Kommune maßgeblich von 
periodisch anfallenden Ein- und Auszahlungen (z.B. Steuereinzahlungen, Abschlagszahlungen 
für Schlüsselzuweisungen) geprägt ist. Für ein Unternehmen wäre diese Kennzahl mit 31,11 % 
allerdings besorgniserregend, da bei Weitem nicht genügend Liquidität vorhanden wäre, um 
alle kurzfristigen Verbindlichkeiten abzudecken. 
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6.2 INVESTITIONEN 

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die investiven Einzahlungen (15,11 Mio. Euro) liegen mit 0,30 Mio. Euro unter den für 2022 
geplanten Ansätzen. 

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden Einzahlungen in Höhe von 0,19 
Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz verbucht. Die Einzahlungen aus Beiträgen und 
Entgelten verfehlten mit rund 0,73 Mio. Euro den Planansatz. 

Ist-Ergebnis 2022: 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.925.489,00 Euro 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 976.202,43 Euro 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1,58 Euro 

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 181.167,73 Euro 

Sonstige Investitionseinzahlungen 31.036,60 Euro 

 

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 48,90 Mio. Euro. Unter 
Berücksichtigung einer übertragenen Auszahlungsermächtigung in Höhe von 91,91 Mio. Euro 
waren insgesamt 142,04 Mio. Euro veranschlagt. Tatsächlich erfolgten Auszahlungen in Höhe 
von 23,14 Mio. Euro. 

Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 14,13 Mio. Euro angefallen. Beide Werte 
sind gegenüber dem Ergebnis 2021 zurückgegangen. Es bleibt aber festzustellen, dass das 
Ergebnis bei Weitem nicht den geplanten Ansatz in Höhe von 48,90 Mio. Euro und die hierzu 
zusätzlich vorliegende Auszahlungsermächtigung in Höhe von 91,91 Mio. Euro erreicht. Auf 
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen entfallen Auszahlungen in Höhe von 2,64 Mio. 
Euro. 

Geplante Maßnahmen und Projekte, für welche Auszahlungsermächtigungen übertragen 
wurden, konnten nicht umgesetzt werden. Gründe hierfür sind erneut fehlende personelle 
Ressourcen und sonstige Verzögerungen in der Projektabwicklung. 

Auf Punkt 6 des Anhangs wird verwiesen, in dem eine detailliertere Einzelaufstellung erfolgt. 
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7. VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR 

7.1 BILANZECKDATEN 

Aktiva 
31.12.21 

% 
31.12.22 

% Passiva 
31.12.21 

% 
31.12.22 

% 
in Mio. € 

in Mio. 
€ 

in Mio. 
€ in Mio. € 

Anlagevermögen 742 90 740 86 Eigenkapital 217 26 227 26 
davon 
Infrastruktur 191  187  

davon 
Ausgleichsrücklage 53  62  

Umlaufvermögen 70 8 105 12 Sonderposten 225 27 221 26 
Rechnungs- 
abgrenzung 16 2 18 2 Rückstellungen 167 20 193 22 

          

Verbindlichkeiten 215 26 216 25 
Rechnungs-
abgrenzung 4 1 6 1 

Summe 828 100 863 100 Summe 828 100 863 100 

 

7.2 A K T I V A 

Die Aktiv-Seite der Bilanz verdeutlicht die Vermögensstruktur und damit die 
Mittelverwendung bei der Stadt Düren. Der weitaus höchste Posten ist das Anlagevermögen 
mit rund 740 Mio. Euro. Der Anteil von 86 % am Gesamtvermögen macht deutlich, dass die 
Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dies bedingt 
aber auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen. Im Vergleich zur Bilanz 
2021 hat sich das Anlagevermögen um rund 1,8 Mio. Euro verringert.  

Gegenüber 2021 haben sich die Aktivposten wie folgt verändert: 

 

Anlagevermögen 

 

unbebaute Grundstücke + 2,67 Mio. Euro 

bebaute Grundstücke - 2,71 Mio. Euro 

Für die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ ergibt sich 
zum Jahresabschluss 2022 ein Wertezuwachs in Höhe von rund 2,67 Mio. Euro, der sich 
überwiegend - wie folgt - zusammensetzt: 

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ist der höchste Wertezuwachs von 2,46 Mio. Euro 
zu verzeichnen.  

Bei der Position Ackerland ist keine nennenswerte Veränderung auszuweisen, Wald, Forsten 
sind nahezu unverändert geblieben. 

Grünflächen erhöhen sich insgesamt um 0,21 Mio. Euro. 
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 Ein Werteverzehr von insgesamt rund minus 2,71 Mio. Euro ist bei der Bilanzposition 
„Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zu verzeichnen, welcher sich zum 
größten Teil aus den folgenden Veränderungen zusammensetzt: 

Bei den Kindertagesstätten verringert sich der Bilanzausweis um 0,10 Mio. Euro und bei den 
Schulen verringert sich der Bilanzausweis um 1,67 Mio. Euro, die Sonst. Dienst-, Geschäfts- 
und anderen Betriebsgebäuden verringern sich um 1,21 Mio. Euro. 

Infrastrukturvermögen -4,27 Mio. Euro 

Die Bilanzausweis Infrastrukturvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,27 Mio. Euro 
gesunken. 

Kunstgegenstände + 0,08 Mio. Euro 

Insgesamt ergibt sich bei den Kunstgegenständen ein Bilanzzugang in Höhe von rund 83.000 
Euro. 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - 0,24 Mio. Euro 

Insbesondere sind hier Fahrzeugabgänge der Stadt Düren im Bereich der Feuerwehr zu 
erwähnen. 

Betriebs- und Geschäftsausstattung + 0,08 Mio. Euro 

Bei den Betriebs- und Geschäftsausgaben übersteigt die Summe der Anschaffungen die Summe 
der Abschreibungen. 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau + 5,54 Mio. Euro 

Geleistete Anzahlungen sind insbesondere im Bereich des Tiefbaus (rund + 5,32 Mio. Euro) 
gestiegen.  

Anteile an verbundenen Unternehmen +/- 0 Euro 

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen haben sich im Jahr 2022 nicht nennenswert 
verändert und weisen zum 31.12.2022 weiterhin einen Bilanzwert von 10,87 Mio. Euro aus. 

Beteiligungen - 2,82 Mio. Euro 

Eine Überprüfung der Werthaltigkeit der Beteiligungen erfolgt im Rahmen des 
Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag. Eine Korrektur des Beteiligungswertes wird jedoch gem. 
§§ 36 Abs. 6 i.V.m. 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage 
verrechnet und wirkt sich daher nicht negativ auf das Jahresergebnis aus. 

Infolge der negativen Jahresergebnisse 2018 und 2019 wurde bereits mit den vergangenen 
Jahresabschlüssen die Frage geprüft, ob eine Neubewertung des Beteiligungswertes der 
Krankenhaus Düren gem. GmbH erforderlich ist. In Absprache mit der Rechnungsprüfung 
wurde unter Abwägung vom Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Jahresabschlüsse 2019 und 
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2020 davon abgesehen, da die Konzernstruktur des Krankenhauses vor erheblichen 
Veränderungen steht. Diese beinhalten u.a. erhebliche Investitionen und können den Wert der 
Beteiligung ggfls. erheblich beeinflussen. Aufgrund der fortlaufend negativen Jahresergebnisse 
wurde allerdings die Finanzanlage Krankenhaus Düren zum Bilanzstichtag um 3,07 Mio. Euro 
abgewertet. 

Gegenüber dem Bilanzwert 2021 hat sich zum 31.12.2022 der Wert um 2,82 Mio. Euro 
verringert. 

Sondervermögen - 0,02 Mio. Euro 

Das Sondervermögen ist im Vergleich zum Jahr 2021 geringfügig gesunken. 

Wertpapiere + 0,02 Mio. Euro 

Die Anteile an den Wertpapieren haben sich im Jahr 2022 nicht nennenswert verändert und 
weisen zum 31.12.2022 einen Bilanzwert von 4,53 Mio. Euro aus. 

Ausleihungen - 0,03 Mio. Euro 

Sonstige Ausleihungen/Kautionen in Form von Arbeitgeberdarlehen sowie an Dritte 
ausgegebene Baudarlehen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sind gesunken.  

 

Umlaufvermögen 

Vorräte + 2,31 Mio. Euro 

Unter der Position Vorräte werden in der Bilanz die Positionen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
Waren, die geleisteten Anzahlungen und die vorgehaltenen Veräußerungsgrundstücke erfasst. 

Bei den Roh-, Hilfs und Betriebsstoffen ist insgesamt ein Wertzugang in Höhe von rund 23.416 
Euro zu verzeichnen. Dieser Bilanzwert ist insgesamt von untergeordneter Bedeutung. 

Bei den vorgehaltenen Veräußerungsgrundstücken ergibt sich ein Zugang in Höhe von 2,29 
Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Grundstücksankäufe in Zusammenhang mit dem 
Masterplan „Südlich Bahn“ sowie um Grundstücke für die Gewerbeflächenentwicklung „Im 
Rossfeld“ sowie „Düren/Kreuzau“. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - 0,7 Mio. Euro 

Die Veränderungen teilen sich im Einzelnen wie folgt auf: 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 
und Forderungen aus Transferleistungen 

+ 1,00 Mio. Euro 

Gebührenforderungen + 0,66 Mio. Euro 
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